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Nietlispach, Berichterstatter: Die Revisions-
vorlage, mit deren Beratung wir heute beginnen,
beschlägt eine der wichtigsten und interessantesten,
aber auch umstrittensten Grundsatzfragen des
öffentlichen Lebens, die Frage des Verhältnisses
zwischen Staat und Wirtschaft. Schon vor mehr
als 100 Jahren hatte sie der preussische Staats-
mann und deutsche ' Gelehrte Wilhelm von Hum-
boldt in einem heute noch lesenswerten Buche er-
örtert, das er betitelt: „Ideen zu einem Versuch,
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu be-
stimmen."

Unsere gegenwärtige Ordnung der Beziehungen
von Staat und Wirtschaft fusst auf dem Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit. Um diesen
Grundsatz in seiner Tragweite zu verstehen,
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müssen wir uns dessen geschichtlichen Ursprung
vergegenwärtigen und die Interpretation, die er im
Laufe der Jahrzehnte in der Praxis der Bundes-
behörden gefunden hat.

Dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind nach der historischen Entwicklung
zwei verschiedene Elemente eigen; eine rein volks-
wirtschaftliche Ueberlegung, und ein politisches
Element, das mit den übrigen Freiheitsrechten
unseres demokratischen Bundesstaates in enger
Beziehung steht.

Der volkswirtschaftliche Begriff der in Art. 31
der Bundesverfassung verankerten Handels- und
Gewerbefreiheit geht auf das „laisser faire"' des
wirtschaftlichen Liberalismus zurück, wie ihn die
englischen Nationalökonomen des 18. Jahrhunderts
entwickelt hatten. Er setzte sich eine sachliche
Auslese der tüchtigsten Wirtschafter und der
besten Methoden durch einen Leistungskampf im
Dienste der Konsumenten als Ziel; ferner eine
Steigerung der Leistung durch die Entfaltung der
Initiative und der schöpferischen Kräfte, eine
wechselseitige, automatische Kontrolle der Produ-
zenten zur Vermeidung einer monopolistischen
Uebermacht Einzelner und eine elastische An-
passung an den wechselnden Bedarf mit Hilfe der
freien Preisbildung.

Diesem volkswirtschaftlichen Begriff der Han-
dels- und Gewerbefreiheit ist die absolute Freiheit
der Wirtschaft von Staatseingriffen eigen. Nach
ihm hat sich der Staat jeglicher Einmischung in
die Wirtschaft, sei sie fördernd oder einzelne
Erwerbszweige hemmend, zu enthalten. Die ge-
samte Wirtschaft eines Landes soll nach der Theorie
des Wirtschaftsliberalismus eine dem staatlichen
Machtbereich vollständig entzogene Domäne sein.

Neben diesem rein volkswirtschaftlichen Ele-
ment kennt nun aber der Begriff der Handels- und
Gewerbefreiheit auch eine rein politische Ueber-
legung, aie auf die französische Revolution zurück-
geht und Bestandteil der weltgeschichtlich bedeut-
samen Proklamation der Menschenrechte war. Die
politisch betonte Handels- und Gewerbefreiheit
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geht von der Auffassung aus, dass Voraussetzung
der Garantie der politischen Freiheitsrechte ein
gewisses Mass von Freiheit im Erwerbsleben sei.
Diesem politischen Begriff der Handels- und
Gewerbefreiheit ist nun wie jedem ändern Freiheits-
begriff jene Einschränkung eigen, welche man mit
dem Dichterworte „Ordnung in der Freiheit" zu
kennzeichnen pflegt. Er verlangt, dass der Einzelne
in der Freiheit sich die Schranke setzt, welche auch
den übrigen Volksgenossen den Genuss der Freiheit
ermöglicht. Die Beratungen in der französischen
Nationalversammlung vom Jahre 1789 geben dies-
bezüglich interessanten Aufschluss und rücken klar
den Unterschied ins Licht, der zwischen der rein
volkswirtschaftlich aufgefassten Handels- und Ge-
werbefreiheit der'englischen Nationalökonomie und
der politisch betonten der französischen Revolution
besteht. Ein Antrag Lafayette vom 11. Juli 1789
sagt beispielsweise: «Tout homme est né avec des
droits inaliénables et imprescriptibles, telles sont la
disposition entière de sa personne, de son industrie,
de toutes ses facultés... L'exercice de ce droit
naturel n'a de bornes que celles qui en assurent la
jouissance aux autres membres de la société. »
Eine andere Formulierung vom 27. Juli 1789 bringt
die Einschränkung, dass dem Einzelnen die Handels-
und Gewerbefreiheit nur soweit garantiert sei, als
sie niemanden schädige, «sous l'unique condition de
ne nuire à personne.» Die Fassung, wie die Re-
daktionskommission der Nationalversammlung sie
vorschlug, bringt noch ein weiteres moralisches und
soziales Moment als Schranke der Handels- und
Gewerbefreiheit, indem sie sagt : « . . . ce droit,
commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience
même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en
faire usage au détriment de ses semblables.»

Das volkswirtschaftliche Postulat der Handels-
und Gewerbefreiheit setzt die Erreichung eines
möglichst hohen Gesamtertrages der Wirtschaft als
Ziel. Die politische Begründung dagegen, wie sie
in der Nationalversammlung der französischen Re-
volution in einer für alle parlamentarischen Be-
ratungen direkt vorbildlich interessanten und kon-
zisen Weise entwickelt wurde, setzt die Erhaltung
der Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen
Staatsbürgers als Ziel. Die letztere Zielsetzung ist
mit einer schrankenlosen Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht vereinbar, sie wird vielmehr ohne
weiteres Beschränkungen der Gewerbefreiheit dann
anerkennen müssen, wenn durch die schranken-
lose Geltendmachung des Rechts eines Einzelnen
der gesetzespolitische Zweck selbst, die Erhaltung
der Freiheit und Unabhängigkeit der Mehrheit,
ernstlich gefährdet wird. Je nach der Betonung
des einen oder des ändern Elementes der Handels-
und Gewerbefreiheit hat dieselbe im Laufe der
Jahrzehnte eine andere Auslegung gefunden.

Bis zum Jahre 1874 hatte die Bundesverfassung
überhaupt keine bezügliche Bestimmung aufge-
nommen, weil damals das Handels- und Gewerbe-
wesen Sache der Kantone war. Die Handels- und
Gewerbefreiheit fand erst in der Bundesverfassung
vom Jahre 1874 Aufnahme. Bèi ihrer Einführung
stand, wie Professor Fleiner in seinem ,Bundes-
staatsrecht bemerkt, die liberale Wirtschaftstheorie
des «laisser faire et laisser aller» im Zenith ihres
Ruhmes. Sie verlangte Beseitigung der letzten

Reste des Zunftzwanges und der staatlichen Ein-
mischung in das Wirtschaftsleben. Ihre Haupt-
forderung bildete die Anerkennung der Gewerbe-
freiheit. Sie wurde verwirklicht in. Art. 31 der
Bundesverfassung, die sich lediglich Verfügungen
über Ausübung von Handel und Gewerbe, über
Besteuerung des Gewerbebetriebes und über die
Benützung der Strassen vorbehielt, welche Ver-
fügungen aber den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht beeinträchtigen durften.
Mit diesem Vorbehalt sollten lediglich die Gewerbe-
treibenden bei der Ausübung ihrer Gewerbe an
bestimmte gewerbepolizeiliche Vorschriften ge-
bunden sein, deren Aufstellung Sache der Kantone
blieb. Der Bund selbst erhielt keine Kompetenz
zum Erlasse einheitlicher gewerbepolizeilicher Vor-
schriften. Es waren nur ganz wenige Materien, wie
Fabrikbetriebe, Geschäftsbetriebe von Auswande-
rungsagenturen und von privaten Versicherungs-
unternehmen, die der gewerbepolizeilichen Regelung
des Bundes unterstehen sollten.

Die Rekurspraxis der Bundesbehörden ging so
weit, dass sie den Kantonen sogar das Recht, die
Errichtung neuer Wirtschaften von dem Nachweis
eines Bedürfnisses abhängig zu machen, als mit
dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit im Widerspruch stehend aber-
erkannte. „Freie Konkurrenz" wurde das Schlag-
wort der Gewerbefreiheit und mit ihr vereinbar
wurden im allgemeinen nur die polizeilichen Mass-
nahmen betrachtet, welche Leben und Gesundheit
der Einwohner schützen sollten. Zwangsläufig
musste aber der Bund schon 1885 zwei Massnahmen
einführen: die Besteuerung des Trinkbranntweines
durch Einführung des Alkoholmonopols und die
bedingte Einführung des Bedürfnisnachweises für
Wirtschaften.

Die mit dieser Partialrevision der Bundes-
verfassung bewirkte Lockerung des starren Prinzips
der Handels- und Gewerbefreiheit veranlasste auch
die Kantone, gegen Misstände vorzugehen, die aus
einer Ueberspannung des Begriffs der Handels- und
Gewerbefreiheit sich ergeben hatten. Erste Mass-
nahmen der Kantone waren solche zum Schütze des
Publikums vor gewissenloser gewerblicher Ausbeu-
tung. Es folgten ihnen schon bald solche zum Schütze
von Lehrlingen in Betrieben, die nicht dem eidge-
nössischen Fabrikgesetz unterstanden, und zuletzt
gesetzgeberische Erlasse gegen den unlautern Wett-
bewerb, die auf eine direkte Beschränkung der
freien Konkurrenz hinausliefen und damit im Sinne
einer aktiven Mittelstandspolitik die Kleingewerbe-
treibenden gegen die Konkurrenz von grossen
Warenhäusern und grossen Betrieben zu schützen
anfingen und von der Rekurspraxis der Bundes-
behörden als mit dem verfassungsrechtlichen Be-
griff der Handels- und Gewerbefreiheit im Einklang
befunden wurden.

Die weitgehendsten Einschränkungen fand aber
die Handels- und Gewerbefreiheit seit dem Jahre
1914, wo im höhern Landesinteresse der Staat einen
Interventionismus betreiben musste, der mit der
Handels- und Gewerbefreiheit in keiner Weise mehr
vereinbar war, sondern praktisch ihrer Aufhebung
gleichkam. Aber auch in der Nachkriegszeit und
bis zum heutigen Tag war von einer Rückkehr zur
Handels- und Gewerbefreiheit, wie sie im Jahre
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1874 in unsere Verfassung Aufnahme fand, prak-
tisch nie mehr die Rede. Die geltenden Wirtschafts-
artikel konnten nur in den seltensten Fällen als
klare und unumstrittene verfassungsrechtliche
Grundlage angesprochen werden für die vielen gesetz-
geberischen und administrativen Erlasse des Bundes
im Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft. Ich
möchte Sie hier nur an einen besonders markanten
Fall erinnern; an das Bundesgesetz vom 16. Ok-
tober 1924, welches die Erstellung oder Erweiterung
der Gasthöfe von einer Bewilligung abhängig
machte, die nur demjenigen erteilt wird, der ein
volkswirtschaftliches Bedürfnis glaubhaft macht.
Bei diesem Bundesbeschluss handelte es sich um
den Schutz der durch Krieg und Krise stark ge-
schwächten Hotelunternehmungen.

Die immer deutlicher _ werdende Abkehr der
Anschauungen vom rein volkswirtschaftlichen Be-
griff der Handels- und Gewerbefreiheit kommt in
der Tatsache. drastisch zum Ausdruck, dass im
Jahre 1924 die erwähnte Massnahme im Ständerat
mit 2/3, im Nationalrat nahezu mit % Mehrheit
angenommen wurde, der Erlass vom Jahre 1930
aber im Ständerat keine und im Nationalrat nur
noch 2 Gegner fand und der letzte Erlass vom
Jahre 1933 in beiden Räten einstimmig gutgeheissen
wurde.

Aus dieser Entwicklung ergibt sich, dass der
uneingeschränkte Begriff der Handels- und Ge-
werbefreiheit heute wohl noch im Verfassungstexte
steht, aber zufolge der Macht der Verhältnisse nicht
mehr in dem vom Verfassungsgesetzgeber ver-
standenen Sinne Anwendung findet. Eine Reihe
von Massnahmen, die wir auf dem Gebiete unserer
Agrarpolitik getroffen hatten, konnten beispiels-
weise verfassungsrechtlich nicht mehr in den
Wirtschaftsartikeln, sondern nur noch in der allge-
meinen Zweckbestimmung des Art. 2 verankert
werden. Das ist nun aber ein unbefriedigender
Zustand. Er bedeutet den Zustand einer Rechts-
unsicherheit und schafft das demoralisierende
Gefühl der Rechtsungleichheit. In Uebereinstim-
mung mit den seinerzeit bestellten Wirtschafts-
experten ist Ihre Kommission bis auf eine Stimme
der Auffassung, dass eine Partiair evisio n der Bundes-
verfassung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Staat und Wirtschaft unerlässlich sei.

Wie soll sich das künftige Verhältnis zwischen
Staat und Wirtschaft gestalten? Man war in der
Kommission darin einig, .dass von einer Rückkehr
zur absoluten Handels- und Gewerbefreiheit im
Sinne der liberalen Wirtschaft nicht mehr die Rede
sein könne. Beweis hiefür ist auch die Tatsache,
dass selbst von der Seite, die unter Berufung auf
den Wirtschaftsliberalismus schon dem Eintreten
Opposition machte, in der Einzelberatung Anträge
gestellt wurden, die viel weitgehendere Staats-
eingriffe postulierten, als selbst die bundesrätliche
Fassung sie vorgeschlagen hatte. Die Gründe hiefür
sind in der Botschaft einlässlich und überzeugend
dargelegt worden. Einer dieser Gründe ist in so
schöne Worte gekleidet, dass ich es mir nicht ver-
sagen kann, ihn wörtlich zu zitieren. Die bundes-
rätliche Botschaft sagt auf Seite 5:

„Als seinerzeit der Liberalismus die veralteten
Ordnungen beseitigte, konnte dies ohne Gefährdung
der aüsserwirtschaftlichen Interessen geschehen,

weil die ethischen, religiösen und nationalen Bin-
dungen stark genug waren, um zu verhindern, dass
das Leistungs- und Ertragsprinzip sich auf Kosten
anderer, ausserwirtschaftlicher Rücksichten durch-
setzte. Seit jener Zeit haben sich aber die ethischen
Bindungen in der Form der Sitte und Geschäfts-
moral gelockert. Ebenso sind allgemein unter dem
Einfluss der Verkehrsentwicklung und geistiger
Wandlungen die nationalen Beziehungen der Men-
schen loser und unverbindlicher geworden. Die
Folge davon war, dass der ordnende Einfluss der
ethischen Bindungen sich weniger stark auswirkte
und die „Spielregeln" der freien Konkurrenz ver-
nachlässigt wurden. An Stelle eines Kampfes um
die bessere Leistung im Dienste des Konsumenten
ist teilweise ein Kampf mit volkswirtschaftlich un-
erwünschten Kampfmitteln getreten; als solche
sind zu nennen: Täuschung des Publikums, Ver-
breitung unwahrer Behauptungen, Umgehung ge-
setzlicher Vorschriften, leichtfertige Kreditauf-
nahme, Bezahlung unternormaler Löhne, monopo-
listische Zwangsmittel. In einzelnen Fällen sind
auch an sich legitime Kampfmittel so masslos ein-
gesetzt worden, dass sich Störungen der Gesamt-
wirtschaft ergeben mussten. Da nun aber ein un-
geregelter Kampf, in dem alle Mittel ohne Rück-
sicht auf ihre sozialen Auswirkungen ergriffen
werden, erfahrungsgemäss auf die Dauer nicht be-
stehen kann, ohne die ganze Wirtschaftsgemein-
schaft zu untergraben, so ist es Aufgabe des Staates,
für die Einhaltung der Bindungen oder Kampf-
regeln zu sorgen, die früher durch Sitte und na-
tionales Gemeinschaftsgefühl weitgehend gesichert
waren." So der Bundesrat in seiner Botschaft.

Von jeher würde als eines der Hauptziele der
Handels- und Gewerbefreiheit die monopolhem-
mende Wirkung der freien Konkurrenz betrachtet.
Der Wirtschaftsliberalisnius ging dabei von der
nach den damaligen Verhältnissen zutreffenden
Voraussetzung aus, dass im wirtschaftlichen Kon-
kurrenzkampf nur einzelne Individuen einander
gegenübertreten und dass daher, was für die preis-
regulierende Funktion des Konkurrenzkampfes un-
erlässliche Voraussetzung ist, in den verschiedenen
Erwerbszweigen eine möglichst grosse Zahl kleiner
Unternehmungen bestehen. Diese Verhältnisse
haben sich nun aber im Laufe der Zeiten und als
Ausfluss der Handels- und Gewerbefreiheit von
Grund auf geändert. An die Stelle einer grossen
Zahl kleiner Betriebe ist eine kleine Zahl grosser
Betriebe getreten und wiederum aus der unein-
geschränkten Handels- und Gewerbe^reiheit heraus
entstanden Organisationen und kartell massige Bin-
dungen, welche die preisregulierende Funktion der
freien Konkurrenz zunichte machten. Damit ist
die automatische Kontrolle, die man der unein-
geschränkten Konkurrenz zudachte, durch die
Uebermacht einzelner Gruppen aufgehoben worden.

Der Doktrin des Wirtschaftsliberalismus liegt
die Ueberleguncr zugrunde, dass itn freien Kon-
kurrenzkampf alles Tüchtige und Lebensfähige sich
erhalte und das, was diesen uneingeschränkten
Konkurrenzkampf nicht ertrage, nicht lebensfähig
und auch nicht existenzberechtigt sei. Dieser
Grundsatz unter Machtverhältnissen, wie die gegen-
wärtige Wirtschaft sie darstellt, konsequent an-
gewendet, bedeutet das, was ein bekannter National-
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Ökonom als „das Recht der Löwen und Tiger"
bezeichnet hat. Die ungleichen Machtmittel im
Konkurrenzkampf hätten ohne jede staatliche
Regulierung zur Folge, dass die Zahl der selb-
ständigen Existenzen sich noch weiter verminderte
und dergestalt einer Proletarisierung der Bevölke-
rung zum Schaden des Landes Vorschub leistete.
Wie wollte man beispielsweise den Grundsatz der
integralen Handels- und Gewerbefreiheit in einer
Zeit der Krise und der Arbeitslosigkeit zur An-
wendung bringen ? Es war daher nur angezeigt,
dass in Verbindung mit den Wirtschaftsartikeln
der Art. 34ter der Bundesverfassung durch den
sogenannten Sozialartikel, durch den neuen Art.
34ter ersetzt und damit künftighin für den Schutz
der Arbeiterschaft, für die Arbeitslosenversicherung,
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die staat-
liche Arbeitsbeschaffung in Krisenzeite'n eine ein-
wandfreie verfassungsrechtliche Grundlage ge-
schaffen wurde.

Auch die Vorlage, die Ihnen zur Beratung unter-
breitet wird, hält an dem Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit fest und statuiert ihn in
Art. 31, Abs. l, und zwar wiederum als Individual-
recht, als Freiheitsrecht des einzelnen Bürgers, aber
nicht im Sinne des «laisser faire et laisser aller»
der englischen Nationalökonomie, sondern einer
in den höhern Interessen des Landes und des Volkes
ihre natürlichen Schranken findenden Ordnung in
der Freiheit.

Der Bundesrat und die Kommission wollen das
Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft so ge-
stalten, dass die wirtschaftliche Freiheit an erster
Stelle steht und der Staat nur dort und nur inso-
weit eingreift, als es unter den gegebenen Verhält-
nissen im Interesse der Gesamtheit unerlässlich ist.
Die Privatinitiative soll auch inskünftig in unserer
Wirtschaft das Primäre, die staatliche Aktion das
Sekundäre sein, und letztere nur soweit ins Recht
treten, als privates Handeln nicht ausreicht. Das
Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft ist in der
Vorlage so geregelt, dass in Art. 31, Abs. l, der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit sta-
tuiert und in Art. 31 bis, Abs. 2, die Ausnahmen
normiert sind, die, wenn das Gesamtinteresse es
erfordert, von der Handels- und Gewerbefreiheit
gemacht werden können. Dabei ist zu betonen, dass
diese Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit blosse gesetzgeberische Möglichkeiten dar-
stellen und dass auf Grund des Art. Slbis und Slter
dem einzelnen Bürger nicht etwa ein dem in Art. 31,
Abs. l, garantierten analoges Individualrecht, auf
Ausnahmen von der Handels- und Gewerbefreiheit
gewährt werden will. Die Freiheit, wie sie in Art. 31,
Abs. l, garantiert ist und die Bindungen, wie sie in
Art. 31 bis und Slter normiert werden, bilden in
gewissem Sinne die Pole, innerhalb welchen sich
inskünftig die Wirtschaftspolitik unseres Landes be-
wegen wird. Ob sich diese mehr dem Grundsatz
der Freiheit oder dem der Bindung, sei es der staat-
lichen oder der berufsständischen nähern wird, das
wird letzten Endes von den Zeitverhältnissen, von
Konjunktur oder Krise in der Wirtschaft abhängig
sein. Es wird aber in weitgehendem Masse bedingt
sein von der internationalen Wirtschaftslage. In
Verhältnissen, wie sie vor dem Kriege und in den
Konjunkturjahren der Nachkriegszeit bestanden

hatten, da die Währung aller wichtigen Länder in
einem bestimmten und festen Verhältnis zum Gold
und in einer gewissen Stabilität sich verhielten, da
der inländische Gläubiger darauf rechnen konnte,
dass sein zahlungsfähiger und zahlungswilliger aus-
ländischer Schuldner nicht durch staatliche Ein-
griffe in der Erfüllung seiner Pflicht gehindert werde,
da der Verkehr von Personen und Kapitalien von
Land zu Land frei war, und auch der Warenverkehr
von Land zu Land keinen ändern Hindernissen als
den bei der Einfuhr in ein anderes Zollgebiet zu
entrichtenden Einfuhrzöllen begegnete, da der
Käufer seine Waren dort kaufen konnte, wo sie am
besten und billigsten zu bekommen sind, wird sich
die Wirtschaftspolitik ganz 'naturgemäss mehr einer
freiheitlichen und dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit konformen Ordnung nähern. In
Zeiten aber, wie der heutigen, da wichtige Absatz-
und Bezugsländer ihre Wirtschaft vollständig den
staatlichen Interessen dienstbar gemacht haben und
totalitär dirigieren, kann für unser Land ohne Preis-
gabe wichtigster Landesinteresseri von einer freien
Wirtschaft, wie sie dem System des Wirtschafts-
liberalismus als Ideal vorschwebt, nicht die Rede
sein. Die Ordnung des Verhältnisses von Staat und
Wirtschaft und zwischen Freiheit und Bindung, wie
die Vorlage sie vorsieht, verdient auch deshalb den
Vorzug gegenüber der bisherigen Ordnung, weil sie
bei Anwendung des Grundsatzes der Handels- und
Gewerbefreiheit nach Massgabe der verschiedenen
Verhältnisse bei den einzelnen Berufszweigen zu
differenzieren ermöglicht. Auch die Anhänger einer
liberalen Wirtschaftsordnung geben heute unum-
wunden zu, dass der Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit ohne Schädigung lebenswichtigster
Interessen z. B. auf unsere Landwirtschaft nicht
Anwendung finden kann. Es gab eine Zeit, in der
man diesen Grundsatz auch für die Landwirtschaft
uneingeschränkt angewendet wissen wollte und bei-
spielsweise die Mobilisierung der landwirtschaft-
lichen Bodenwerte als erstrebenswertes Ziel be-
trachtete. Heute ist man sich darin einig, dass eine
solche landwirtschaftliche Kreditpolitik zu dauern-
der landwirtschaftlicher Krise" und zum Ruin eines
freien Bauernstandes führen müsste. Es kommt des-
halb nicht von ungefähr, wenn in Art. 31 bis, Abs. 2,
wo die Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit umschrieben sind, der Landwirtschaft eine
besondere Litera eingeräumt wird.

Die in der Vorlage vorgesehenen Einschrän-
kungen der Handels- und Gewerbefreiheit bedeuten
praktisch eine Gesetzgebungsmöglichkeit des Bundes
zur Bekämpfung der Auswüchse der Handels- und
Gewerbefreiheit. Als wichtigste und auch umstrit-
tenste Neuerung auf diesem Gebiete ist die in
Art. Slter vorgesehene Allgemeinverbindlicherklä-
rung von Beschlüssen und Vereinbarungen von Be-
rufsverbänden und ähnlichen Wirtschaftsorganisa-
tionen anzusprechen. Sie bedeutet eine neue, bisher
unserem Rechte unbekannte Form der Rechtsetzung,
indem allgemein verbindliche Beschlüsse und allge-
mein verbindliche Vereinbarungen, die auch für
Dritte Geltung haben, keine blossen Verbandsbe
Schlüsse und auch keine blossen Verbands Verein-
barungen, sondern bereits objektives Recht dar-
stellen. Die begutachtende Expertenkommission
hatte diese Allgemeinverbindlicherklärung in dem
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Sinne in Vorschlag gebracht, dass die Bekämpfung
von Missbräuchen der wirtschaftlichen Freiheit in
erster Linie durch eine freie Verständigung zwischen
den beteiligten Kreisen erreicht werden solle und für
den Fall erst, dass dieser Weg der freien Verständi-
digung nicht zum Ziele führe, die rechtliche Mög-
lichkeit, Vereinbarungen und Beschlüsse von Ver-
bänden für die betreffende Berufsgruppe allgemein-
verbindlich zu erklären, zu schaffen sei.

Das ist im Grunde nur die letzte Konsequenz
einer mit der vermehrten Einflussnahme des Staates
auf die Wirtschaft zusammenhängenden Entwick-
lung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Den be-
ständig vermehrten Anforderungen der Wirtschaft
an den Staat, den oftmals zeitlich dringenden An-
forderungen gegenüber hatte sich der Weg der
ordentlichen Gesetzgebung oft als zu schwerfällig
erwiesen. Die Folge war die, dass man auf dem Wege
von Rahmengesetzen der Exekutive das Recht ein-
räumte, durch Verordnungen Details zu ordnen, die
an und für sich im Gesetze selbst hätten geregelt
sein sollen. Es war dies eine Delegation des Gesetz-
gebungsrechtes an die Landesregierung selbst. Diese
hatte nun vor Erlass der betreffenden Verordnungen
gewöhnlich die beteiligten Wirtschaftskreise ange-
hört und nach Möglichkeit deren Wünschen und
Vorschlägen Rechnung getragen. Vermochten die
beteiligten Kreise die ihnen und auch der staatlichen
Behörde als richtig erscheinende Lösung auf dem
Wege der freien Verständigung nicht zu erwirken,
so lag es nahe, diesen Kreisen selbst durch Dele-
gation des Gesetzgebungsrechtes die Ordnung ihrer
Verhältnisse in die Hand zu geben. Dieser Weg
wurde bereits bei der Sanierung der Uhrenindustrie
beschritten und hatte sich gegenüber der direkten
staatlichen Intervention als überlegen erwiesen. Die
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsbe-
schlüssen hat im Vergleich zum direkten Staatsein-
griff den Vorteil, dass sie nur auf Antrag eines oder
mehrerer Verbände ausgesprochen werden kann.
Sie hat deshalb eine weitgehende freiwillige Ver-
ständigung unter den Beteiligten zur Voraussetzung.
Der Umstand, dass die Initiative bei diesen Berufs-
organisationen selbst liegt, bietet Gewähr für eine
anpassungsfähigere und geschmeidigere Ordnung als
diejenige der staatlichen Gesetzgebung. Die Ord-
nung des Wirtschaftslebens durch Allgemeinver-
bindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen hat ins-
besondere den Vorteil, dass sie den von Berufszweig
zu Berufszweig wechselnden Verhältnissen gebüh-
rend Rechnung zu tragen vermag.

Es ist selbstverständlich, dass die Delegation des
Gesetzgebungsrechtes an einzelne Berufsverbände
an bestimmte, in der Verfassung selbst umschriebene
Kautelen geknüpft werden muss. Als solche ist in
erster Linie das Requisit der Wahrung des Gesamt-
interesses anzusprechen, das in Absatz l von Art.
Slter ausdrücklich erwähnt ist. Es ist sodann die
Allgemeinverbindlicherklärung auf die Gebiete be-
schränkt, die in Art. Slter in lit. a bis und mit e
umschrieben sind, und endlich hat sie zur Voraus-
setzung, dass diese Vereinbarungen und Beschlüsse,
für welche die Allgemeinverbindlicherklärung ver-
langt wird, durch unabhängige Sachverständige be-
gutachtet werden, dass sie begründeten Minderheits-
interessen und regionalen Verschiedenheiten ange-

messen Rechnung tragen und die Verbändsfreiheit
nicht beeinträchtigen. ,

Es wird gegen die Vorlage eingewendet, sie be-
deute eine Einschränkung der Rechte der Kantone.
Demgegenüber ist festzustellen, dass sämtliche
Kompetenzen, die bis anhin den Kantonen zu-
standen, auch im Falle der Annahme dieser Vorlage
bestehen bleiben. Nach wie vor sind die Kantone
an den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
gebunden, aber im Rahmen dieser Handels- und
Gewerbefreiheit Gesetze zu erlassen und Mass-
nahmen zu treffen berechtigt. Im Vergleich zur bis-
herigen kantonalen Kompetenz bedeutet die Revi-
sion eine ganz wesentliche Vermehrung der kanto-
nalen Zuständigkeit und zwar nicht nur in Rück-
sicht auf die Bestimmungen von Art. 32, Abs. 3,
welche die Durchführung der Bundesvorschriften
in der Regel den Kantonen überträgt, sondern ins-
besondere in Rücksicht auf Abs. 2 des zitierten Ar-
tikels, wo gesagt ist: „Soweit die Kantone nicht
kraft eigenen Rechts zuständig sind, wird ihnen die
Bundesgesetzgebung Gebiete und Aufgaben, die
keiner allgemeinen Regelung durch den Bund be-
dürfen, vorbehalten". Zum Unterschied vom gegen-
wärtigen Rechtszustand kann daher die künftige
Bundesgesetzgebung den Kantonen das Recht ein-
räumen, Gesetze und Verordnungen zu erlassen,
ohne an die Schranken der Handels- und Gewerbe-
freiheit gebunden zu sein. Eine solche Delegation
wäre auf Grund des gegenwärtigen Verfassungszu-
standes nicht möglich, da nach der geltenden Ver-
fassung die Kantone unter allen Umständen an die
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden sind und
von derselben durch kein Bundesgesetz dispensiert
werden könnten.

Man hört bisweilen auch den. Einwand, die neuen
Wirtschaftsartikel bedeuten eine nachträgliche Gut-
heissung aller die letzten Jahrzehnte'im Gebiete der
Wirtschaftspolitik erlassenen Vorschriften Und dring-
lichen Bundesbeschlüsse und sie seien für diese so
etwas wie eine verfassungsrechtliche „legitimatio
per subsequens matrimonium". Von dem ist nun gar
keine Rede. Im Gegenteil, auf Grund dieser Ver-
fassungsvorlage und auf Grund der noch zu er-
örternden Bestimmung in Art. 32,'Abs. l, werden
eine ganze Reihe bisher auf dem Gebiete der Wirt-
schaft erlassener dringlicher Bundesbeschlüsse ausser
Kraft treten, sofern sie nicht auf dem Wege der
ordentlichen, dem Referendum unterstellten Gesetz-
gebung in unsere .Rechtsordnung übergeführt wer-
den. Die vorgeschlagene Revision will nicht Ge-
schehenes nachträglich gutheissen, wohl aber die
Möglichkeit schaffen, bei gegebenen Verhältnissen
den höhern Landesinteressen und dem allgemeinen
Volkswohl entsprechend zu handeln.

Man hört gelegentlich, die vorgeschlagenen Be-
stimmungen seien zu elastisch, es sei auf Grund der-
selben sowohl eine extrem liberale als auch eine
extrem staatsgebundene Lösung denkbar.

Diesem Einwand gegenüber ist zu bemerken,
dass Elastizität nicht als Nachteil, sondern als Vor-
zug einer 'Wirtschaftsverfassung zu bezeichnen ist.
Es liegt nun einmal in der Natur solcher Verfassungs-
bestimmungen, dass sie nicht starr, sondern allge-
mein formuliert werden müssen. Eine Wirtschafts-
verfassung darf nicht zum Prokrustesbett der Wirt-
schaft werden. Sie darf die Wirtschaft nicht schul-
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meistern, sie muss deren natürlicher Entwicklung
nachgehen, oie hat zu berücksichtigen, dass die
Wirtschaft kein Mechanismus, sondern ein beständig
sich entwickelnder und gewissen Naturgesetzen fol-
gender Organismus ist. Eine Wirtschaftsverfassung,
aie sich in starren Formulierungen ergeht und der-
gestalt die Wirtschaft dirigieren wollte, müsste es
erleben, dass eine anders gerichtete wirtschaftliche
Entwicklung die Hindernisse, die ihr in starren Ver-
lassungstormem in den Weg gesetzt sind, mit ele-
mentarer Gewalt durchbrechen würde.

Gegenüber dem Einwand, es wäre auf OpiinH
dieser Vorlage sowohl eine extrem liberale, wie auch
eine extrem staatsgebundene Wirtschaftspolitik
möglich, ist auf die Tatsache zu verweisen, dass der
Entscheid über sämtliche zu treffenden Massnahmen
letztinstanzlich ins Volk verlagert ist. Ich verweise
Sie auf Art. 32, Abs. l, der Vorlage, wo ausdrücklich
gesagt ist, dass die in Art. 31 bis und Slter ge-
nannten Bestimmungen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse, über welche die Volksab-
stimmung verlangt werden kann, eingeführt werden
dürfen, und dass dringliche Bundesbeschlüsse, die
in Zeiten gestörter Wirtschaft als provisorische An-
ordnungen von der Bundesversammlung erlassen
werden können, nach Ablauf von 3 Jahren seit In-
krafttreten dahinfallen. Ich bemerke ausdrücklich,
dass diese Bestimmung einstweilen nur vorsorglich
in die Vorlage aufgenommen worden ist. Sie ist nur
vorgeschlagen für den Fall, dass nicht vorgängig der
Abstimmung über diese Wirtschaftsartikel und in
Verbindung mit der anhängigen Dringlichkeits-
initiative eine Revision des Art. 89 der Bundesver-
fassung zustande kommen sollte.

Die Kommission ist sich aber darin einig, dass
entweder vorgängig oder mit dieser Verfassungs-
revision auch eine Regelung der dringlichen Bundes-
beschlüsse im Sinne gewisser Kautelen gegen einen
Missbrauch derselben statthaben müsse und dass
unter allen Umständen die Geltungsdauer dring-
licher Bundesbeschlüsse zu beschränken sei. Mit
einer derartigen Verlagerung des Entscheides über
wirtschaftliche Massnahmen des Bundes in das Volk
selbst ist eine grössere Garantie geboten gegen eine
extrem liberalistische und gegen eine extrem staats-
gebundene Wirtschaftspolitik, als sie irgendeine
andere Formulierung in der Verfassung bieten
könnte. So verschieden auch die Volksbefragungen
seit Inkrafttreten der geltenden Bundesverfassung
lauten mochten, zwei charakteristische Züge haben
sie gezeigt, eine tiefe Abneigung des Volkes gegen
alle Extreme und einen wahren Horror gegen jede
Lösung, die sich als bureaukratisch erweist..

Die Natur der Rechtsmaterie, die eine gewisse
Elastizität erfordert, setzt für die Annahme durch
das Volk ein besonderes Mass von Vertrauen voraus.
Das Vertrauen aber ist ein zweiseitig verpflichtendes
Verhältnis. Es hat auf Seite der Behörden, die dieses
Vertrauen beanspruchen müssen, die strikte Inne-
haltung der Verfassung und die strikte Befolgung
der Interessen der Allgemeinheit zur Voraussetzung,
und auf Seite des Volkes den Glauben, die Zuver-
sicht, dass die obersten Landesbehörden der Ver-
fassung und den Gesetzen des Landes gemäss han-
deln und sich in ihrer Handlungsweise von nichts
anderem als von der Rücksicht auf das allgemeine
Volkswohl und von den höchsten Landesinteressen

leiten lassen. „Salus publica suprema lex." Von
diesem Vertrauen wird im gegebenen Zeitpunkte das
Schicksal der beantragten Verfassungsrevision ab-
hängig sein. Dieses nämliche Vertrauen ist aber
nicht bloss für die Annahme dieser Verfassungsbe-
stimmungen Voraussetzung. Es ist ganz allgemein
unerlässlich, so unser Land aus den Wirrnissen einer
sorgenvollen Gegenwart hinübergeleitet werden soll
in eine bessere und sonnerivollere Zukunft.

Die Kommission beschloss zu Anfang der Be-
ratungen mit allen gegen eine Stimme Eintreten,
und sie hat am Schlüsse mit allen gegen eine Stimme,
bei zwei Enthaltungen, die Vorlage genehmigt. Im
Namen dieser Kommissionsmehrheit beantrage ich-
Ihnen Eintreten auf die Revision.

M. Rais, rapporteur : Ensuite des bouleverse-
ments apportés à l'économie mondiale, la liberté du
commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 de
la Constitution fédérale; a subi de rudes atteintes.
Par la force des événements, les autorités fédérales
ont été contraintes de prendre des mesures d'urgence,
que seules justifiaient les circonstances, mais qui ne
reposaient .sur aucune base constitutionnelle.

Il doit être mis fin à cette grave anomalie, d'où
la nécessité d'une revision constitutionnelle, que
nous .légitimons par les considérations qui font
l'objet du présent rapport.

La Constitution doit émettre des principes clairs
et nets destinés à éviter pour l'avenir des mesures
extraordinaires dont l'irrégularité a été relevée par
les Chambres, les juristes et la presse.

Inutile de rappeler ces dérogations provisoires
aux règles constitutionnelles, qui suffisent à prouver
que les circonstances et la crise économique ont con-
duit l'Assemblée fédérale à prendre, sous forme
d'arrêtés urgents, des mesures qui eussent dû être
dictées normalement, selon la procédure de revision
constitutionnelle ou législative.

L'autorité fédérale a franchi la limite de ses
compétences ordinaires, les justifiant par le droit
de nécessité.

La revision de la Constitution, avec le referen-
dum obligatoire pour la revision elle-même et le
referendum facultatif pour les lois d'exécution,
exige une procédure entraînant des retards de nature
à compromettre toute œuvre de redressement. Il y
a des circonstances qui ne comportent pas un tel
délai, une décision rapide permettant seule de faire
face aux circonstances.

Il nous faut de nouveaux principes constitu-
tionnels pour que l'autorité fédérale puisse inter-
venir suivant des dispositions régulières.

Interprétant une règle constitutionnelle, nous
devons en découvrir le but et la mettre en harmonie
avec les autres règles de la Constitution. L'inter-
prétation extensive ne se justifie pas: elle est con-
;raire au droit existant et ne s'impose que par la
force des choses.

Une disposition constitutionnelle neut se nré-
valoir de circonstances extraordinaires et prévoir
pour ces cas spéciaux des règles particulières. Qu'il
nous suffise de mentionner l'art. 29. chiffre 3. de
a Constitution fédérale qui, après avoir fixé les
imites dans _ lesquelles pourra s'exercer l'activité

fiscale douanière de la Confédération, prescrit:
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«Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la
Confédération de prendre temporairement des me-
sures exceptionnelles dans les circonstances extra-
ordinaires». Il s'agit ici d'un droit de nécessité
restreint, précisé par un texte constitutionnel qui
le limite. On cherche en vain dans la Constitution
une disposition générale permettant aux autorités
de franchir, dans des circonstances extraordinaires,
les limites fixées à leur activité.

Certaines dispositions constitutionnelles man-
quent de clarté. Elles ont été invoquées pour légi-
timer les pouvoirs des autorités fédérales. A l'appui
de certains actes qu'elles ne savent comment justi-
fier, les autorités ont invoqué parfois l'art. 2 de la
Constitution :

«La Confédération a pour but d'assurer l'indé-
pendance de la Patrie contre l'étranger, de main-
tenir la tranquillité et l'ordre à l'intérieur, de pro-
téger la liberté et les droits des Confédérés et d'ac-
croître leur prospérité commune».

Cet art. 2 est avant tout la déclaration intéres-
sante au point de vue historique, de l'idée politique
qui a guidé les fondateurs de la nouvelle Con-
fédération. Mais il n'a pas de portée juridique; les
juristes sont quasi unanimes à le reconnaître. Il ne
saurait en tout cas permettre.de délimiter les com-
pétences des autorités fédérales.

La Confédération ne peut poursuivre les buts
énumérés à l'art. 2 que dans les limites de ses com-
pétences, telles qu'elles sont fixées par les autres
dispositions de la Constitution fédérale.

Faire de l'art. 2 la règle supérieure de la Consti-
tution, c'est rendre inutiles toutes les autres dispo-
sitions et limiter la Constitution à cet article, qui
investirait en tout temps les autorités de véritables
pleins-pouvoirs.

Si véritablement les autorités fédérales pouvaient
atteindre les objectifs de l'art. 2,-en violant les autres
règles de la Constitution, on ne voit pas pourquoi
elles ne le pourraient qu'en cas de nécessité et non
dans tous les cas où cela paraîtrait opportun.

Enfin, si le constituant avait réellement entendu
donner à l'Assemblée fédérale le pouvoir très im-
portant de s'écarter, dans des circonstances extra-
ordinaires, des limites fixées à son activité, il l'aurait
dit expressément.

En l'absence de règles exceptionnelles prévues
expressément, on doit admettre que les autorités
fédérales doivent en toutes circonstances observer
la Constitution. Il n'existe de droits constitutionnels
que ceux qui sont fixés par la Constitution. Si le
droit privé a des lacunes auxquelles le juge civil
a le droit de remédier, le droit public est sans
lacune.

Du simple fait que l'intérêt public a exigé parfois
l'oubli des principes constitutionnels, on ne peut
déduire un droit. C'est une conclusion dangereuse
de vouloir conférer à une nécessité de fait un carac-
tère juridique. Nous devons considérer comme in-
constitutionnels tous les actes accomplis en viola-
tion des compétences constitutionnelles.

Notre Constitution, dans le domaine écono-
mique, a des lacunes qu'il importe de combler. Nous
devons tenir compte des événements que l'expé-
rience rend désormais prévisibles, en déterminer les
conséquences et le remède par des textes constitu-
tionnels clairement définis avec, pour en éviter

l'abus, des limites aussi précises et aussi efficaces
que possible.

La crise que nous subissons risque bien de n'avoir
pas un caractère passager; la survenance de nou-
velles circonstances exigeant l'intervention de l'Etat
paraît de plus en plus vraisemblable. Nous ne
savons pas quand reviendront les temps que l'on
considère comme normaux. Les nouveaux principes
constitutionnels doivent être judicieusement établis,
au moment où le besoin s'en fait sentir et non pas
lorsque les circonstances auxquelles ils devront faire
face seront dépassées.

Si les changements successifs de la situation ont
obligé l'Etat d'agir, pressé par les exigences du
moment, pour sortir notre économie de la stag-
nation dans laquelle elle se trouve; il est au-
jourd'hui un grand nombre de problèmes écono-
miques qui exigent l'intervention de l'Etat, alors
que la Constitution ne donne pas à la Confédération
le droit de légiférer. Il est d'autant plus nécessaire
de combler cette lacune, que la politique économique
de la Confédération est appelée à se développer sous
l'effet des circonstances.

Nous devons assurer à l'Etat, par voie constitu-
tionnelle, les moyens les mieux approprié, pour sur-
monter la crise, pour soulager et soutenir dans
l'avenir notre économie.

La Confédération s'est vue dans l'obligation
d'intervenir de plus en plus dans l'activité des entre-
prises privées. On doit reconnaître qu'elle ne l'a pas
fait spontanément, ma's à la demande de l'industrie
et du commerce, eux-mêmes.

En raison de ce que la procédure constitution-
nelle ou législative est trop lente pour que des
mesures urgentes puissent être prises, des arrêtés
fédéraux ont édicté des dispositions justifiées par
la nécessité, pour lesquelles on chercherait vaine-
ment une légitimation, soit dans l'art. 2 de là Consti-
tution, soit dans une interprétation extensive de
l'art. 34ter. On doit renoncer à une aussi fragile
construction juridique. Si les autorités fédérales sont
néanmoins intervenues, c'est qu'elles étaient pous-
sées par la nécessité. La Constitution actuelle est
insuffisante pour permettre à la ' Confédération
d'intervenir dans l'ordre économique.

La Confédération ne peut poursuivre la mission
générale qui lui est assignée que dans les limites
de ses compétences, telles qu'elles sont fixées par
les autres dispositions de la Constitution fédérale.
Il faut revenir au principe général que les autorités
doivent, en toutes circonstances, observer la Consti-
tution et n'élaborer des lois que dans ses limites.

Il est temps de modifier et de compléter les dis-
positions constitutionnelles qui régissent l'ordre
économique, et de chercher à concilier les diver-
gences, sur la conception fondamentale du rôle de
l'Etat dans la vie économique. Triompher de la
crise, améliorer progressivement notre situation éco-
nomique, renoncer aux mesures extraordinaires,
rapprocher le peuple, le Parlement et le Gouverne-
ment, travailler à la prospérité de notre peuple,
voilà le programme économique qui s'impose à'nous
et que nous avons le devoir d'examiner et de con-
cilier, par un retour à la législation ordinaire, à la
lumière des principes démocratiques d'un peuple
jaloux de ses libertés:
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Les formes économiques nouvelles, à la base de
la structure économique d'Etats étrangers, ne ré-
pondent pas aux aspirations de notre peuple et ne
seraient pas une solution adéquate aux conditions
particulières de la Suisse. Sont exclus aussi le retour
au libéralisme intégral comme l'interventionnisme
sans plan.

La libre initiative et la responsabilité personnelle
restent la base de notre économie, l'action protec-
trice et régulatrice de la Confédération ne devant
intervenir que pour sauvegarder l'intérêt général.

Ni l'économie dirigée, ni le corporatisme ne cons-
titueraient des solutions répondant à la structure
économique, aux besoins et aux aspirations de
notre pays.

. Sans que l'Etat soit intervenu, des groupements
ont pris naissance, s'adaptant aux conditions du
marché et de la concurrence, apportant des limita-
tions à la liberté, transformant la structure de notre
organisation économique, affaiblissant ainsi le libre
jeu des initiatives individuelles.

De plus en plus, les groupements de natures
diverses font évoluer notre économie.

Le changement de l'ordre économique auquel
nous assistons a exigé de plus en plus l'intervention
de l'Etat, qui ne doit s'ingérer dans la vie écono-
mique que là où c'est nécessaire, pour combattre
les abus et sauvegarder l'intérêt général, le principe
de la liberté du commerce et de l'industrie gardant
sa place prépondérante.

Dans le domaine national, la Confédération doit
s'interposer, soit pour réprimer les abus d'une trop
grande liberté, soit pour coordonner et protéger.

Sous le régime de la liberté, des progrès ont in-
contestablement été accomplis en matière écono-
mique et sociale, mais la complexité croissante de
la vie économique, avec ses répercussions sociales,
oblige l'Etat à intervenir plus largement dans la vie
économique, pour autant que des intérêts nationaux
seront compromis par des abus de la liberté.

Dans le domaine international, les conventions
entre Etats ont supprimé l'échange entre particu-
liers; tenant compte de cette évolution, la Con-
fédération doit intervenir pour faire face aux diffi-
cultés.

Notre économie nationale a subi la répercussion
du renforcement du nationalisme des autres Etats,
imposant ainsi une nouvelle orientation à leur poli-
tique, qui a nécessairement modifié la nôtre. Cette
intervention des pouvoirs publics se légitime tant
en raison des nécessités qui dérivent des trans-
formations survenues qu'en raison de l'évolution
des relations économiques.

Dans son message du 12 novembre 1935 sur les
mesures extraordinaires d'ordre économique, le Con-
seil fédéral indiquait déjà son dessein de chercher
une nouvelle base constitutionnelle pour fixer les
attributions de l'Assemblée fédérale dans l'octroi de
pouvoirs économiques adaptés aux expériences.

Bien qu'il ne soit pas au pouvoir de l'Etat d'em-
pêcher des crises ou de les faire disparaître, notre
législation exige de nouvelles dispositions constitu-
tionnelles, si l'on veut redresser notre vie écono-
mique et améliorer nos perspectives d'avenir.

Nous ne pouvons plus aujourd'hui considérer
l'activité économique comme une affaire purement
privée, étrangère à l'Etat. Une telle attitude était

explicable dans le passé et avec une économie floris-
sante, mais en période de forte dépréciation l'inter-
vention de l'Etat, au lieu d'être une entrave impor-
tune et une ingérence superflue, devient une néces-
sité, dans l'intérêt bien compris de la communauté.

Partout aujourd'hui, la vie économique se dé-
veloppe dans le cadre national, de telle sorte que
notre pays doit prendre des mesures de défense.

Pour que l'Etat, dans son désir d'assainir et de
protéger notre économie nationale, puisse intervenir
dans l'intérêt supérieur du pays, il faut lui donner
des pouvoirs déterminés, mais assez étendus pour
ne pas l'obliger à apporter désormais son aide en
marge des principes constitutionnels.

L'Etat ne doit intervenir que là où c'est néces-
saire, pour combattre les abus de la liberté ou pour
sauvegarder l'intérêt général du pays.

Nous pourrons ainsi trouver des solutions répon-
dant au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, en harmonie avec les nouvelles compé-
tences constitutionnelles.

C'est dans ce sens que doivent être érigés les
principes à introduire dans la Constitution et dont
nous analyserons la substance, car il ne saurait être
question d'établir dans les dispositions nouvelles un
programme économique, que nous devons laisser
aux lois d'exécution.

N'est admissible ni le retour à la liberté écono-
mique intégrale, ni l'instauration de l'économie diri-
gée ou du régime corporatif.

Il s'agit de poser les principes destinés à assurer
les moyens de surmonter les crises et de jeter les
bases de l'économie suisse.

Le texte constitutionnel doit se borner à dé-
limiter dans sa brièveté la compétence législative
de la Confédération, tout en indiquant le principe
et le but de la loi.

A peine la Constitution de 1874, qui fait de la
liberté de'commerce et d'industrie le plus important
principe économique, était-elle entrée en vigueur,
que se faisait déjà sentir le besoin d'élargir les attri-
butions de la Confédération.

L'instabilité de certaines de nos branches éco-
nomiques a été aggravée par les tendances autar-
chiques des autres pays. Les perturbations et les
difficultés des dernières années, l'esprit nationaliste
et protectionniste des autres Etats, ont soulevé de
nombreux problèmes qui obligent notre pays à
placer l'économie sous le contrôle de l'autorité.

C'est ainsi que l'Etat est chargé actuellement
d'une série de missions entravant la liberté écono-
mique et qui cependant doivent être réalisées, si
l'on veut éviter de plus grandes perturbations. En
outre, la vie économique continue à évoluer, ce qui
oblige l'Etat à en surveiller le développement.

Notre législation économique doit trouver dans
la Constitution une base solide pour assurer l'ordre
dans la liberté, encourager l'initiative privée dans
l'intérêt général, aider notre économie pour qu'elle
puisse affronter la lutte sur le plan international.

En effet, les relations commerciales avec l'exté-
rieur deviennent relations d'Etats, qui s'incorporent
dans des traités de commerce, des clearings, des
contingentements, des compensations et des accords
spéciaux. Ces relations économiques internationales
réclament l'intervention des autorités fédérales.
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La Constitution actuelle étant insuffisante pouf
permettre à la Confédération d'intervenir, nous
devons, dans l'ordre économique, déterminer les
attributions de la Confédération, en permettant à
la législation de déroger exceptionnellement au
principe de la liberté dans les cas strictement dé-
terminés par la Constitution.

Les nombreuses motions et les postulats relatifs
aux questions. économiques et sociales démontrent
l'urgence d'une intervention des pouvoirs publics,
basée sur des principes constitutionnels.

L'Assemblée fédérale a été sollicitée par diverses
motions et postulats :
d'assurer les principales réformes sociales qu'appelle

la situation difficile d'une grande partie de la
population, ainsi que les moyens financiers né-
cessaires à leur exécution,

d'adapter notre législation aux conditions nouvelles,
de protéger l'économie nationale, en restreignant la

liberté du commerce et de l'industrie, si les inté-
rêts généraux l'exigent, ,

de déclarer obligatoires pour les professions intéres-
sées les conventions entre les syndicats profes-

1 sionnels, ou les mesures prises par ces derniers,
lorsqu'elles répondent à des besoins légitimes et
ne nuisent pas à la prospérité publique,

de protéger le sort des classes moyennes,
de combattre la concurrence déloyale,
de développer, par des mesures législatives, les

organismes d'entr'aide économique et sociale,
de faciliter l'entente entre patrons et employés par

l'application de principes paritaires et corpo-
ratifs, ;

d'assurer l'existence des petits commerçants et des
artisans,

de présenter un programme général de redresse-
ment, comportant solution coordonnée des pro-
blèmes économiques et financiers,

de favoriser la conclusion de contrats collectifs,
de prévoir l'arbitrage obligatoire,
de régler les conditions du contrat d'entreprise,
de prendre des mesures pour assainir• l'économie

nationale,
de renforcer l'influence des organismes profession-

nels, étendre leurs compétences,
de légiférer sur la formation professionnelle et la

protection des travailleurs,
de réglementer par voie constitutionnelle et légale

l'assurance-chômage,
d'assurer une nouvelle base constitutionnelle aux

mesures de nécessité qui s'imposeraient à l'avenir
et dont la durée serait limitée.
Toutes ces manifestations qui ont fait l'objet des

délibérations des autorités fédérales, démontrent la
nécessité de donner à la Confédération des attribu-
tions constitutionnelles et législatives pour protéger
l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'artisanat,
et d'une façon générale, le travail. Nous constatons
que même dans les milieux de l'école libérale, la
nécessité de légiférer et de modifier notre Consti-
tution est reconnue. La «Gazette de Lausanne»,
sous la plume de M. Rigassi, faisait paraître le
2 mars 1937 l'article dont j'extrais le passage sui-
vant :

«Est-ce à dire que les libéraux vaudois soient
pour le retour à la liberté économique absolue?
Non. La liberté telle que nous la concevons n'est pas
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le laisser-faire de l'école de Manchester. L'expérience
enseigne que. dans le domaine économique, la liberté
absolue mène à l'anarchie et engendre des abus et
des injustices. La liberté économique requiert donc
elle aussi sa mesure par la création d'un ordre éco-
nomique. Des restrictions peuvent être apportées à
cette liberté dans l'intérêt général. On peut en parti-
culier être un libéral sincère et ne pas considérer
comme un dogme intangible le principe de la libre
concurrence.

«Ce principe, qui a rendu de si grands services
dans le passé, doit, dans l'époque troublée que nous
vivons, se plier aux exigences d'une discipline
volontaire librement acceptée. A côté de la liberté
individuelle qui crée, il y a l'esprit de solidarité qui
assure l'harmonie entre les fins personnelles et l'inté-
rêt national: la liberté économique ne doit pas dé-
générer en une anarchie.»

S'impose donc une revision des articles d'ordre
économique de la Constitution, indiquant les prin-
cipes indispensables, tout en laissant l'exécution au
pouvoir législatif, dans la direction indiquée par les
principes constitutionnels.

Il reste bien entendu que l'Etat n'interviendra
que dans la mesure nécessaire, l'art. 31 de la Consti-
tution proclamant la liberté de commerce et d'in-
dustrie restant en vigueur, sous réserve des disposi-
tions exceptionnelles apportées par la revision pro-
posée.

La liberté reste au premier plan et le principe
en est expressément énoncé, mais la Confédération
a le droit d'intervenir, déléguant suivant les cir-
constances ses pouvoirs aux cantons, lorsque l'inté-
rêt fédéral l'exige et dans les limites que nous
aurons l'occasion d'exposer dans la discussion par
articles. Les textes proposés n'instituent pas de
système économique nouveau, mais permettent la
recherche, par la voie législative et dans un esprit
de solidarité confédérale, de dispositions destinées
à assurer les intérêts généraux de notre économie.
Mentionnons pour terminer le rapport général que
le projet de textes constitutionnels est inspiré des
délibérations d'une commission consultative pour
la législation économique que le Conseil fédéral a
nommée par décision du 21 octobre. 1936. Cette
commission s'est subdivisée en 4 sous-commissions,
l'une s'occupant de la politique économique exté-
rieure — politique commerciale, exportation, tou-
risme — ; la seconde, de la politique économique
intérieure; la troisième, des questions que posent le
marché de l'argent et des capitaux, et la quatrième,
commission de politique juridique, de la voie à
suivre pour faire passer dans la législation les pro-
positions des trois autres sous-commissions.

Il est inutile que j'entre dans le détail des dé-
libérations de ces sous-commissions, ni que je vous
indique leur composition. Tous les renseignements
que vous désirez à cet égard se trouvent reproduits
en annexe au message et le rôle du rapporteur n'est
pas de répéter des renseignements dont vous avez
connaissance par la lecture du message.

Votre commission s'est réunie à trois reprises,
une première fois du 24 au 27 janvier 1938, une
seconde fois les 10 et 11 mars, et la troisième fois,
pour adopter le texte définitif qui vous est présenté,
le 7 avril écoulé.
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Une proposition formulée par notre collègue M.
• Duttweiler de renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour nouvel examen et le présenter à nouveau en
même temps qu'un projet de révision de l'art. 89
de la Constitution a été écartée par toutes les voix
de la commission sauf celle de son auteur. L'admis-
sion de cette proposition aurait en réalité équivalu
à une non-entrée en matière.

Organisons donc notre économie pour assurer la
prospérité de notre peuple. Nous vous demandons
d'asseoir par des textes constitutionnels sur une
base solide les moyens de résoudre les problèmes
économiques d'une vitale importance pour notre
pays. Tout en évitant les solutions extrêmes, il faut
savoir tenir compte des expériences acquises, s'adap-
ter aux nouvelles exigences, subordonner, dans un
esprit de solidarité, l'intérêt particulier à l'intérêt'
général, par l'ordre dans une liberté dont les limi-
tations précises ont pour but essentiel de contribuer
à la prospérité de notre économie nationale.

Mon intention n'est pas, dans ce rapport d'en-
trée en matière, de vous exposer, même d'une ma-
nière générale, le contenu des divers articles. J'aurai
l'occasion d'y revenir dans la discussion par articles.

Nous vous proposons donc l'entrée en matière.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 26. April 1938.
Séance du 26 avril 1938, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 287 hiervor. — Voir page 287 ci-devant.

Allgemeine Beratung. — Discussion générale.

Tobler: Ich stelle Ihnen den Antrag, auf die
Vorlage nicht einzutreten.

Zu einer Zeit, da sich die Parteipolitik von
links bis rechts darin erschöpft, in allen grossen
Fragen zu einem Kompromiss zu gelangen und
sich um jeden Preis zu einigen, sei es auch um den
Preis der Aufgabe der eigenen Grundsätze, in
einem solchen Zeitpunkt wird ein Antrag, der die
geschlossene Front aller Parteien gegen sich hat,
in diesem Saale wohl kaum auf eine gute Aufnahme
rechnen können. Dennoch muss er heute gestellt
.werden. Die gegenwärtige vielgerühmte Versöh-
nungsstimmung ist doch allzu sehr nur auf negativen
Komponenten, auf Angst, und nicht auf einer ge-
meinsamen Ueberzeugung begründet, als dass sie
die Grundlage für einen bleibenden Aufbau sein

könnte. Auch Gonzague de Reynold hat das vor
wenigen Tagen in seinem „ersten Brief an die
Herren in Bern" in der „Gazette de Lausanne"
geschrieben, indem er ausführte, dass die ganze
Einigkeit eben nur eine Einigkeit im negativen
Sinne sei. Unter solchen Umständen werden die
Schwächen der Kompromisse, die jetzt geschlossen
werden, auch bald sichtbar werden.

Ich habe es schon einmal unternommen, in '
diesem Saale gegen den Strom zu schwimmen, als
ich in der Aussprache um den italienisch-abessi-
nischen Konflikt als Einziger die Forderung nach
der Rückkehr zur integralen Neutralität aufstellte.
Heute habe ich die Genugtuung, dass diese Ansicht,
die vor zwei Jahren noch von mir allein vertreten
wurde, bereits commums opinio des Bundesrates
und der Parteien geworden ist.

Wenn ich heute wieder aus der Reihe der übrigen
trete, um eine missliebige Forderung zu vertreten,
so geschieht es in der Ueberzeugung, dass vielleicht
rascher als Sie es heute wähnen, die Schwächen
dieser Vorlage überall empfunden werden.

Mein Antrag auf Nichteintreten gründet sich
auf grundsätzliche Ueberlegungen, die nicht ausge-
schaltet werden können durch die Tatsache, dass
die Vorlage eine Menge guter Arbeit enthält, eine
Reihe von Einzelpunkten, die durchaus anerkannt
werden. Aber es gilt auch hier der Satz : Allzu viele
Köche verderben den Brei. 22 Motionen und Postu-
late, die Arbeiten der Wirtschaftskonferenzen von
Vevey und Lausanne, die Arbeiten der begutachten-
den Kommission für die Wirtschaftsgesetzgebung
und ihrer drei Subkommissionen, all das wurde
in dieser einen Vorlage verwurstet. Und nun wird
man den Wurstsalat, angerichtet am Senf der parla-
mentarischen Beratung, den Wählern vorsetzen,
die es schwer haben werden, herauszubringen, ob
dieses Gericht eigentlich noch ein liberales, ein
korporatives, ein' sozialistisches oder lediglich ein
ungeniessbares sei. Ungeniessbar ist es sicher für
alle die, stehen sie nun links oder rechts, die der
Ueberzeugung sind, dass man auch in der Wirt-
schaftspolitik ganz bestimmte Grundsätze haben
müsse, die man nicht ohne Not verlassen darf.
Mit Recht hat daher meines Erachtens Herr Kollega
Duttweiler, der zwar nicht seiner Parteibezeichnung
nach, wohl aber seiner Ueberzeugung nach, viel-
leicht als Einziger, noch einen rein liberalen Stand-
punkt vertritt, die Vorlage abgelehnt. Aus ähn-
lichen grundsätzlichen Ueberlegungen komme ich
zur Ablehnung, obschon ich gerade den gegenteili-
gen Standpunkt vertrete wie Herr Duttweiler.

Grundsätzlich gesehen läuft die ganze Vorlage
auf eine Legalisierung der herrschenden Zustände
hinaus. Sie ist der Ausdruck einer Gesinnung, die
typisch ist für die ganze Zeit nach der Abwertung.
Man glaubte vor allem im letzten Jahr, die wirt-
schaftlichen Sorgen gleichsam mit einem Kunstgriff
zu überwinden; man hoffte auf eine Stabilisierung
aller Lebensgebiete, die nun nicht eingetreten ist.
Man erstrebt eine Sanierung der Finanzen durch
die verschiedenen Entschuldungs-, Sanierungs- und
Finanzvorlagen, eine Stabilisierung der Wirtschaft
durch diesen Wirtschaftsartikel, eine Stabilisierung
der politischen Verhältnisse durch den Burgfrieden
der Parteien, Massnahmen, deren A und 0 immer
nur die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes ist.
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Une proposition formulée par notre collègue M.
• Duttweiler de renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour nouvel examen et le présenter à nouveau en
même temps qu'un projet de révision de l'art. 89
de la Constitution a été écartée par toutes les voix
de la commission sauf celle de son auteur. L'admis-
sion de cette proposition aurait en réalité équivalu
à une non-entrée en matière.

Organisons donc notre économie pour assurer la
prospérité de notre peuple. Nous vous demandons
d'asseoir par des textes constitutionnels sur une
base solide les moyens de résoudre les problèmes
économiques d'une vitale importance pour notre
pays. Tout en évitant les solutions extrêmes, il faut
savoir tenir compte des expériences acquises, s'adap-
ter aux nouvelles exigences, subordonner, dans un
esprit de solidarité, l'intérêt particulier à l'intérêt'
général, par l'ordre dans une liberté dont les limi-
tations précises ont pour but essentiel de contribuer
à la prospérité de notre économie nationale.

Mon intention n'est pas, dans ce rapport d'en-
trée en matière, de vous exposer, même d'une ma-
nière générale, le contenu des divers articles. J'aurai
l'occasion d'y revenir dans la discussion par articles.

Nous vous proposons donc l'entrée en matière.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
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Tobler: Ich stelle Ihnen den Antrag, auf die
Vorlage nicht einzutreten.

Zu einer Zeit, da sich die Parteipolitik von
links bis rechts darin erschöpft, in allen grossen
Fragen zu einem Kompromiss zu gelangen und
sich um jeden Preis zu einigen, sei es auch um den
Preis der Aufgabe der eigenen Grundsätze, in
einem solchen Zeitpunkt wird ein Antrag, der die
geschlossene Front aller Parteien gegen sich hat,
in diesem Saale wohl kaum auf eine gute Aufnahme
rechnen können. Dennoch muss er heute gestellt
.werden. Die gegenwärtige vielgerühmte Versöh-
nungsstimmung ist doch allzu sehr nur auf negativen
Komponenten, auf Angst, und nicht auf einer ge-
meinsamen Ueberzeugung begründet, als dass sie
die Grundlage für einen bleibenden Aufbau sein

könnte. Auch Gonzague de Reynold hat das vor
wenigen Tagen in seinem „ersten Brief an die
Herren in Bern" in der „Gazette de Lausanne"
geschrieben, indem er ausführte, dass die ganze
Einigkeit eben nur eine Einigkeit im negativen
Sinne sei. Unter solchen Umständen werden die
Schwächen der Kompromisse, die jetzt geschlossen
werden, auch bald sichtbar werden.

Ich habe es schon einmal unternommen, in '
diesem Saale gegen den Strom zu schwimmen, als
ich in der Aussprache um den italienisch-abessi-
nischen Konflikt als Einziger die Forderung nach
der Rückkehr zur integralen Neutralität aufstellte.
Heute habe ich die Genugtuung, dass diese Ansicht,
die vor zwei Jahren noch von mir allein vertreten
wurde, bereits commums opinio des Bundesrates
und der Parteien geworden ist.

Wenn ich heute wieder aus der Reihe der übrigen
trete, um eine missliebige Forderung zu vertreten,
so geschieht es in der Ueberzeugung, dass vielleicht
rascher als Sie es heute wähnen, die Schwächen
dieser Vorlage überall empfunden werden.

Mein Antrag auf Nichteintreten gründet sich
auf grundsätzliche Ueberlegungen, die nicht ausge-
schaltet werden können durch die Tatsache, dass
die Vorlage eine Menge guter Arbeit enthält, eine
Reihe von Einzelpunkten, die durchaus anerkannt
werden. Aber es gilt auch hier der Satz : Allzu viele
Köche verderben den Brei. 22 Motionen und Postu-
late, die Arbeiten der Wirtschaftskonferenzen von
Vevey und Lausanne, die Arbeiten der begutachten-
den Kommission für die Wirtschaftsgesetzgebung
und ihrer drei Subkommissionen, all das wurde
in dieser einen Vorlage verwurstet. Und nun wird
man den Wurstsalat, angerichtet am Senf der parla-
mentarischen Beratung, den Wählern vorsetzen,
die es schwer haben werden, herauszubringen, ob
dieses Gericht eigentlich noch ein liberales, ein
korporatives, ein' sozialistisches oder lediglich ein
ungeniessbares sei. Ungeniessbar ist es sicher für
alle die, stehen sie nun links oder rechts, die der
Ueberzeugung sind, dass man auch in der Wirt-
schaftspolitik ganz bestimmte Grundsätze haben
müsse, die man nicht ohne Not verlassen darf.
Mit Recht hat daher meines Erachtens Herr Kollega
Duttweiler, der zwar nicht seiner Parteibezeichnung
nach, wohl aber seiner Ueberzeugung nach, viel-
leicht als Einziger, noch einen rein liberalen Stand-
punkt vertritt, die Vorlage abgelehnt. Aus ähn-
lichen grundsätzlichen Ueberlegungen komme ich
zur Ablehnung, obschon ich gerade den gegenteili-
gen Standpunkt vertrete wie Herr Duttweiler.

Grundsätzlich gesehen läuft die ganze Vorlage
auf eine Legalisierung der herrschenden Zustände
hinaus. Sie ist der Ausdruck einer Gesinnung, die
typisch ist für die ganze Zeit nach der Abwertung.
Man glaubte vor allem im letzten Jahr, die wirt-
schaftlichen Sorgen gleichsam mit einem Kunstgriff
zu überwinden; man hoffte auf eine Stabilisierung
aller Lebensgebiete, die nun nicht eingetreten ist.
Man erstrebt eine Sanierung der Finanzen durch
die verschiedenen Entschuldungs-, Sanierungs- und
Finanzvorlagen, eine Stabilisierung der Wirtschaft
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der politischen Verhältnisse durch den Burgfrieden
der Parteien, Massnahmen, deren A und 0 immer
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Offenbar sieht man die Aufgabe der Schweiz nun
noch darin, eine Art Konservenglas für die Erhal-
tung politischer Kuriositäten aus dem letzten Jahr-
hundert inmitten eines veränderten Europa bilden
zu sollen. Deutlich sagt dies auch die Botschaft
des Bundesrates, wo auf Seite 12 folgendes geschrie-
ben wird: „Die Kommission hat von der Aufstel-
lung revolutionärer Zielsetzungen Umgang genom-
men und sich auf Postulate beschränkt, die unter
den gegenwärtigen Verhältnissen durchführbar
erscheinen und zum Teil seit Jahren diskutiert
werden. Die Kommission will nicht einem neuen
Wirtschaftssystem Eingang verschaffen." Aus die-
ser Gesinnung erklärt sich das krampfhafte Fest-
halten am Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit, der dem Wortlaut nach in jedem Artikel
mitgeschleppt und gleichzeitig wieder aufgegeben
wird. Wobl kommt man um die Feststellung nicht
herum, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse seit
1874 sich grundlegend geändert haben. Man will
darum unsern Wirtschaftsartikel revidieren; aber
man findet nicht den Mut, offen zu sagen, dass mit
der alten Zeit eben auch die damaligen Grundsätze
dahingegangen sind.

Merkwürdigerweise fehlt zwar die Einsicht in
die Dinge nicht; wohl aber fehlt die Konsequenz,
darnach zu handeln. Das ergibt sich wiederum
aus dem Text der Botschaft selbst. In der Bot-
schaft wird zutreffend festgestellt, dass freie Privat-
wirtschaft und gebundene Staatswirtschaft ge-
dankliche Abstraktionen seien, die in der Wirklich-
keit nirgends vorkommen, und denen wir in der
Praxis überall nur als Mischformen begegnen. Dann
fährt die Botschaft auf Seite 15 fort: „Der Aus-
gleich zwischen Freiheit und Bindung kann nicht
stattfinden, wenn man sich einseitig auf den Boden
des einen oder ändern Grundsatzes stellt. Er setzt
einen übergeordneten Grundsatz voraus, nach dem
im einzelnen Fall zu entscheiden ist, ob und in
welchem Masse Freiheit und Ordnung am Platze
sind. Dieses Prinzip kann nur das wohlverstandene
Gesamtinteresse des Volkes sein." Ich sage: die
Einsicht mangelt nicht, wohl aber die Konsequenz
in .der Anwendung; denn statt nun das Gesamt-
interesse des Volkes an die Spitze der ganzen Vor-
lage zu stellen, versucht man es nochmals mit dem
unmöglichen Weg, den durchlöcherten Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit wieder hochzu-
halten; und zwar das alles, weil man sich von den
Requisiten von 1874 noch nicht trennen kann
und vielleicht auch, weil man spürt, dass dann,
wenn einmal ein Grundsatz des liberalen Systems
einmal aufgegeben ist, auch die' ändern zusammen-
stürzen könnten.

„Ein Grundsatz" und unzählige Ausnahmen!
Was soll denn damit erreicht werden? Glauben
Sie wirklich, damit etwa der geistigen Landesver-
teidigung zu dienen? Oder glauben Sie, damit im
Volke das Bewusstsein zu stärken, dass unsere
Bunde? gesetzgebung wirklich noch von grossen
tragenden Ideen gestützt sei? Was Sie heute hier
versuchen, ist viel schlimmer als alle Grundsatz-
losigkeit. Die Beispiele anderer Länder haben uns
gezeigt, dass man sehr wohl Wirtschaftspolitik
treiben kann, ohne solche Prinzipien, wie die Han-
dels- und Gewerbefreiheit, nominell in der Verfas-
sung zu verankern. Wenn aber schon einmal

Prinzipien verankert werden, dann muss von ihnen
nur eine werbende Kraft ausgehen. Sie müssen
durchgeführt werden. Kann man das nicht, dann
soll man diese Spiegelfechterei bleiben lassen. Man
hat daher zutreffend in gewissen Zeitungen diese
Vorlage als eine Heuchelei, als einen Selbstbetrug
bezeichnet.

Sie werden mir nun entgegenhalten, dass hier
das praktische Bedürfnis den Auschlag gebe, ein-
mal über die ideologischen Differenzen hinaus zu
kommen zu einef verfassungsmässigen Grundlage
für die Wirtschaftspolitik des Bundes, die gleichsam
in der Luft hange. Gewiss Avird diese Grundlage
jetzt geschaffen, und ich bin als Jurist der letzte,
der ihren Wert verkennen würde. Aber ich habe
immer das Gefühl, man denke in der schweizerischen
Politik vielleicht allzusehr nur juristisch und allzu-
wenig praktisch. Das ist sicherlich von Nachteil.
Die Kodifikation ist zu aller Zeit der Geschichte
immer etwas Sekundäres gewesen, nachdem die
entscheidende Tat vorangegangen ist. Die Kodifi-
kation von 1874 war der Abschluss einer Entwick-
lung, und heute, mitten in einem Entwicklungs-
gang drin, soll man nicht den aussichtslosen Ver-
such machen, die Dinge festzuhalten. Das arbei-
tende Volk und die junge Generation erwarten von
Ihnen jetzt auch etwas ganz anderes als eine
Extrasession über reine Formfragen. Sie fragen
nicht: MUSS jetzt für die nächste Arbeitsbeschaf-
fungsaktion die Verfassung wieder einmal geritzt
werden oder nicht ? Diese Frage macht ihnen keine
Sorge. Darüber kommen sie hinweg. Aber sie
fragen einfach: Was schaut praktisch heraus?
Wenn wir heute über die Arbeitsbeschaffung dis-
kutiert hätten, welche Frage auf die Junisession
vertagt wurde, dann hätte das einen bedeutend
besseren Eindruck gemacht als eine Extrasession
über die Formfragen, die dem Volke selbst ferne
liegen. Es dämmert heute sogar in bürgerlichen
Zeitungen, wie der „Neuen Zürcher Zeitung", die
Erkenntnis, dass es mit den schönen Reden nicht
getan sei und dass es Zeit wäre für praktische Ent-
scheidungen. Die „Gazette de Lausanne" und
Gonzague de Reynold habe ich Ihnen bereits
zitiert. Aber es fehlen noch die Worte eines ande-
ren Mannes, der nicht in meinem Lager steht,
sondern links: alt Ständerat Sonderegger, der jüngst
in einem Aufsatz in seiner Zeitung über die Stim-
mung im Rheintal das, worauf es ankommt, sehr
drastisch ausgedrückt hat mit folgenden Worten:

,,Draussen — er meint Deutschland-Oester-
reich •— haben sie Kraft durch Freude, Arbeit und
Hitler, bei uns haben sie schöne Reden, Arbeits-
losigkeit und Demokratie!". Mit Recht betont er,
dass dem einfachen Manne das praktische Ergebnis
mehr imponiert, als die Form. Er hat damit zum
Ausdruck gebracht, was das Volk heute von uns
verlangt und was nicht. Schärfer konnte man es
weiss Gott nicht mehr sagen.

Wenn man es heute schon für unerlässlich hält,
die- Befugnisse des Bundes in der Verfassung zu
verankern, dort, wo das Gesamtinteresse es er-
heischt, auf dem Gebiet der Wirtschaft, zu legife-
rieren und einzugreifen, dann wäre es besser ge-
wesen, man hätte die unfruchtbare Diskussion iiber
die gewesene Handels- und Gewerbefreiheit ver-
mieden und die Konsequenzen aus der in der Bot-
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schaft niedergelegten theoretischen Erkenntnis ge-
zogen, dass das Gesamtinteresse entscheidet, und
hätte das niedergelegt in einem einzigen Satze
ungefähr so: „Die Wirtschaft muss dem Volke
dienen; dem Bunde steht daher das Recht zu, auf
allen Gebieten des Wirtschaftslebens zu legiferie-
ren." Die Entscheidung darüber, wie weit im
Einzelfalle Freiheit und Bindung wirksam werden
sollen, müsste dann, wie es auch in der Botschaft
empfohlen wird, den einzelnen referendumspflich-
tigen Gesetzesvorlagen überlassen werden.

Die gegenwärtige Vorlage ist eine typische Er-
scheinung der Uebergangszeit. An die liberale Idee
glaubt man nicht recht. Dennoch will -man sie
nicht ganz fallen lassen. Man schleppt sie immer
noch mit, gleichsam als das Requisitenstück Nr. l
in Art. 31, Absatz 1. Der anderen Idee, dass die
Gemeinsamkeit den Ausschlag gebe, vertraut man
auch nicht. Deshalb stellt man einen Schein-
grundsatz und einen riesigen Katalog von Aus-
nahmefällen auf, welcher der erstgenannten Idee
wieder Abbruch tut. Das Ergebnis dieser unna-
türlichen Kreuzung ist ein Wechselbalg, an dem
niemand mehr rechte Freude hat.

Unter solchen Umständen wäre es besser ge-
wesen, mit den bisherigen Notbehelfen weiterzu-
fahren, als sich auf eine Lösung festzulegen, die nur
eine Scheinlösung ist; denn alle Verfassungen stehen
und fallen mit der Gesinnung, welche sie trägt.
Verfassungsänderungen sind, wie ich schon sagte,
das Ergebnis einer Entwicklung. Beispiel: Die
Verfassung von 1874. Es ist aber unsinnig, wenn
man versucht, einer noch im Laufe befind-
lichen Entwicklung nun ein künstliches Ziel zu
setzen, ehe man deren Ablauf wirklich kennt. Fehlt
aber der Verfassung einmal die tragende Idee, oder
ist diese tragende Idee nicht mehr erkennbar, son-
dern verschleiert hinter Dutzenden von Ausnahmen
dann fördert das nur das Gefühl der Unsicherheit
im Volke, das Gefühl der Wertlosigkeit unseres
Staatsgrundgesetzes. Darum sage ich Ihnen: Es ist
besser, die Hände von einem solchen Kompromiss
zu lassen, als den Kompromiss bis zur Selbstaufgabe
der eigenen Grundsätze zu treiben. '

Ich sagte Ihnen, dass wenigstens im liberalen
Lager — ich rechne Herrn Duttweiler zu den Libe-
ralen — wenigstens ein Mann sich gefunden hat, der
aufgestanden ist für seine Grundsätze. Ich lobe dies,
auch wenn seine Grundsätze nicht die meinen sind.
Ich wundere mich aber, dass eine andere Partei, die
sich rühmt, die stärkste Fraktion zu stellen, es nicht
gewagt hat, gerade jetzt, wo die Frage der Wirt-
schaftsgestaltung zur Diskussion steht, aufzustehen
für ihre Grundsätze, für die Grundsätze des Sozialis-
mus. Hundert Jahre lang hat die Arbeiterbewegung
gekämpft für ihren Sozialismus, und gross geworden
ist sie in der Konsequenz, mit der sie ihre Ziele ver-
fochten hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese
Ziele richtig oder falsch waren. Entscheidend war
der Glaube und war die Konsequenz, mit der dafür
gefochten wurde. In dem Moment, wo diese Ideale
über Bord geworfen werden, wie.es jetzt durch die
sozialdemokratische Führerschaft geschieht, da ist
es zu Ende, da gibt es kein weiteres mehr. Ich be-
daure, dass die Sozialdemokratie heute den Sozialis-
mus verkauft hat um das Linsengericht einer ver-
meintlichen und erhofften Regierungsbeteiligung.

Wenn man links, dort, wo man sich bisher berufen
glaubte, den Mut nicht mehr findet, zum Grundsatz
des Sozialismus zu stehen, dann will ich es für sie
tun hier an meinem Ort und auf meine Art, und
hoffen, dass die Leute, die noch einsehen, dass man
nicht um einer momentanen Konjunktur willen
seine Grundsätze verlassen darf, stehe man links
oder rechts, dem Nichteintretensantrag folgen.

Grimm: Die sozialdemokratischen Mitglieder der
vorberatenden Kommission stimmen dem Antrag
auf Eintreten zu. Es ist Ihnen geläufig, dass es sich
bei dieser Vorlage um ein Kompromisswerk handelt
mit seinen Vor- und Nachteilen, wie sie allen der-
artigen Vorlagen anhaften. Wer mit der Sonde
theoretischer Kritik oder vom rein weltanschau-
lichen Standpunkt aus die Vorlage beurteilt, wird
ganz selbstverständlich manches auszusetzen haben.
Er wird die Vorlage prüfen vom Standpunkt seiner
Anschauung aus und wird feststellen, dass in der
einen und ändern Richtung zwischen dieser An-
schauung und der Vorlage erhebliche Differenzen
bestehen. Ich glaube aber, und mit mir die übrigen
sozialdemokratischen Kollegen der Kommission,
man habe in der heutigen Situation auszugehen von
den gegebenen Tatsachen, von der Wirklichkeit und
von/den heutigen Zuständen.

Wenn wir das tun, stellt sich in erster Linie die
Frage der Opportunität. Wir müssen uns Rechen-
schaft darüber geben : Ist der Zeitpunkt gekommen,
da die Bundesversammlung grundlegende Aende-
rungen in die Verfassung aufnimmt oder wäre es
nicht besser, zu warten, bis abgeklärtere Verhältnisse
vorliegen. Richtig ist, dass heute die wirtschaftliche
Entwicklung nicht auf Jahrzehnte und wahrschein-
lich nicht einmal auf Jahre hinaus zum vorneherein
beurteilt werden kann. Richtig ist, dass die inter-
nationalen Verhältnisse undurchsichtig sind. Rich-
tig ist, dass die Abwertung seit erst 18 Monaten be-
steht, und auch in dieser Linie noch durchaus keine
endgültige Abklärung über die Folgen vorhanden
sind. Anderseits stellen wir fest, dass nicht erst seit
dem Eintritt der Krise 1930/31 entscheidende Struk-
turwandlungen in der schweizerischen Wirtschaft in
Erscheinung getreten sind, Strukturwandlungen, die
zurückreichen bis auf die Kriegsjahre und die in so
manchem Produktions- und Wirtschaftszweig des
Landes Zustände beseitigt haben, an die man früher
gewöhnt war. Wir stellen ferner fest, dass in bezug
auf die Absatzmärkte erhebliche Verschiebungen
eingetreten sind. Für ein Land, das so auf den Ex-
port angewiesen ist wie die Schweiz, wahrhaftig eine
Tatsache, die genug zu denken und genug zu über-
legen gibt.

In der Innenwirtschaft dauert die Krise in der
Hauptsache unvermindert weiter. Es ist kein Ge-
heimnis, dass sich eine ähnliche Erscheinung zeigt
wie etwa in den 60er und 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, damals bei der Arbeiterschaft, heute
beim Mittelstand, der unter den Folgen der gegen^
wärtigen Wirtschaftsordnung nicht mehr imstande
ist, in gleicher Weise wie früher sein Auskommen zu
finden.

Blicken wir ins Ausland, so sehen wir in den
totalitären Staaten "die" Autarkiebestrebungen. Wir
sehen die Gebundenheit der internationalen wirt-
schaftlichen Verhältnisse und Zustände, und wir
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wissen, dass auch dort, wo das Regime nicht totalitär
ist, in gewissem Umfang eine dirigierte Wirtschaft
besteht. Selbst das jetzige Ministerium in Frank-
reich kommt um gewisse Eingriffe des Staates in
die Wirtschaft nicht herum.

Wenn wir das alles zusammenhalten und zu-
sammenfassen, dann scheint es gegeben zu sein,
dass auch wir die Frage stellen: Soll die schwei-
zerische Wirtschaft sich neu orientieren, nicht im
Sinne einer endgültigen gesellschaftlichen Lösung,
weil es die überhaupt nicht gibt, aber neu orientieren
im Sinne einer Berücksichtigung der Zustände, wie
sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben.
Sobald wir von der Notwendigkeit einer Neuorien-
tierung ausgehen, werden wir die weitere Frage zu
stellen haben: Woran sollen wir uns orientieren und
wie sollen wir uns orientieren ? Hier sind für uns drei
Grundtatsachen von ausschlaggebender Bedeutung
und wegleitend für die Stellungnahme zum Problem.

Einmal die Tatsache, dass die Wirtschaft ein
Prozess ist, eine Entwicklung darstellt und dass es
in der Wirtschaft keinen endgültigen Zustand gibt,
der immer unverändert bestehen bleiben wird. Die
Wirtschaft ist ein Prozess, ist gekennzeichnet durch
vorübergehende bestimmte Wirtschaftssysteme.
Schon während des Bestandes dieser Systeme ent-
wickeln sich Keime neuer wirtschaftlicher Zustände
und eines Tages wird noch unter der Herrschaft des
alten Systems bereits das neue Wirtschaftssystem
vorbereitet. Wenn wir heute einen Blick werfen auf
die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft und
der kapitalistischen Kultur, dann können wir diesen
Ablauf der Dinge mit aller Schärfe und Deutlichkeit
feststellen.

Die zweite Ueberlegung, von der man nach un-
serer Meinung auszugehen hat, ist die Tatsache der
Abhängigkeit der Schweiz vom Weltmarkt. Die
Schweiz ist rohstoffarm, sie kann ohne eingeführte
Rohstoffe nicht leben. Die Schweiz produziert nicht
genügend Lebensmittel, sie kann nicht eine autar-
kische Existenz fristen. Die Schweiz ist angewiesen
auf die Warenausfuhr, wenn sie ihre Einfuhr be-
zahlen will. Die Schweiz ist darauf angewiesen,
grundsätzlich den Kapitalexport zu betätigen, wenn
sie ihre Warenausfuhr steigern will.

Die dritte Tatsache, die entscheidend ist für die
Stellungnahme zur vorliegenden Frage, betrifft die
Zustände auf dem heutigen Weltmarkt. Ein Teil
des früheren Weltmarktes ist zerstört. Auf einem
anderen Teil sind Verlagerungen im Aussenhandel
eingetreten, i Die Zustände haben sich auch hier
entscheidend verändert, und deswegen wird man
nicht an eine Revision der Wirtschaftsartikel der
Bundesverfassung herantreten können, wenn man
nicht von diesen drei Elementen ausgeht und sie in
der Stellungnahme in Berücksichtigung zieht.

Ich möchte hier keine Detailschilderungen geben,
ich möchte vor allem nicht, weil die Zeit da2u nicht
ausreicht, etwa die Geschichte des liberalen Kapi-
talismus oder des Wirtschaftsliberalismus im einzel-
nen kennzeichnen. Ich begnüge mich mit einigen
lapidaren Feststellungen, die sofort entscheidend
die Veränderungen zeigen, die im Laufe der letzten
Jahrzehnte eingetreten sind. An Stelle der freien
Konkurrenz sind die Unternehmerverbände, die
Kartelle, die Trusts, die privaten Monopole ge-
treten, an die Stelle der freien Wirtschaft teilweise

eine gebundene und dirigierte Wirtschaft, an die
Stelle des freien Waren-, Personen- und Kapitalver-
kehrs der gebundene Verkehr von Land zu Land,
an Stelle der Internationalität der Wirtschaft ist
mehr und mehr der ökonomische Nationalismus auf-
gekommen, an die Stelle des freien Dreieckhandels
zwischen den Staaten der bilaterale Handel, so dass
grundlegende Veränderungen sich aus diesen Fest-
stellungen ohne weiteres ablesen lassen. Aber über-
dies muss beigefügt werden, dass der Anteil Europas
am Welthandel zurückgegangen ist. Die Statistiken
weisen das klar nach. Es muss festgestellt werden,
dass die Produktion in den letzten Jahren rascher
gewachsen ist als die Umsätze des Welthandels,
eben durch die Neuorientierung der wirtschaftlichen
Zustände im internationalen Masstab.

Und je mehr sich diese Veränderungen ergeben,
um so mehr ist es notwendig, dass der sogenannte
Interventionismus eintritt, um so mehr notwendig,
dass der Staat sich um die Wirtschaft bekümmert.
Wie hat es mit dem Interventionismus angefangen ?
Er war nicht der Ausfluss irgendeiner theoretischen
Ueberlegung, einer weltanschaulichen Ueberzeu-
gung; er entstand aus den tatsächlichen Gegeben-
heiten heraus, er stellte sich zwangsläufig ein und
hat etwa in jenem Zeitpunkt begonnen, da die natio-
nalen Wirtschaften sich gegen das Dumping der
Konkurrenzländer zur Wehr setzen mussten. Das
war eigentlich die Geburtsstunde der gegenseitigen
nationalen Abschliessung.

Von diesen Massnahmen hinweg bis zur Inter-
vention des Staates in die innere Wirtschaft ist aber
nur ein Schritt, und es besteht ein innerer Zusam-
menhang. Es handelte sich dort, wo es gilt, die aus-
ländischen Waren vom nationalen Markte fernzu-
halten, um das, was man im Lande selbst erzeugen
kann, nicht im Auslande kaufen zu müssen, um eine
mengenmässige Kürzung der Wareneinfuhr; es er-
gibt sich daraus nicht nur eine bewusste Leitung
des Aussenhandels, nicht nur eine Verteuerung des
Importes, uni den Export planmässig leiten zu
können, sondern es müssen auch in der Innenwirt-
schaft Versuche zur Produktionsregelung unter-
nommen werden. Man trifft Kontingentierungs-
massnahmen, Massnahmen zur Produktionsein-
schränkung sogar auf einem Gebiete, das mit dem
gebundenen kapitalistischen Industriebegriff aber
auch gar nichts zu tun hat, nämlich auf dem Gebiet
der Landwirtschaft. Man gewährt Subventionen,
Beihilfen, und knüpft daran gewisse Bedingungen
in bezug auf die Regelung der wirtschaftlichen Zu-
stände. Und man muss so weit kommen, dass man
nicht nur die Arbeitslosenversicherung fortführt,
Arbeitslosenfürsorge gewährt, sondern dass man
darüber hinaus zur eigentlichen Bewirtschaftung
des Arbeitslosen kommt : man steckt ihn in Arbeits-
lager, oder man wird ihn zu militärischen Uebungen
einberufen, — all das Zustände, die zeigen, wie
grundlegend sich die Dinge im Laufe von Verhältnis-
massig wenigen Jahren verändert haben.

Aus allen diesen Verhältnissen heraus kann man
heute sagen, dass der Sinn der Wirtschaft sich ver-
ändert hat. Früher bestand er darin, dass auf der
Grundlage privaten Profitstrebens eine gewaltige
Entfaltung der Produktivkräfte erzielt werde, dass
die Güterversorgung reichlich gestaltet werde,
während dieser Sinn heute doch eigentlich ein
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anderer geworden ist, in der Weise, dass dem Staat
mehr und mehr die Aufgabe zugeschieden wird,
für eine angemessene Verzinsung des in der Wirt-
schaft investierten Kapitals zu sorgen und dement-
sprechend seine Massnahmen zu treffen. Während
früher die Produktion dem Konsum untergeordnet
war, ist in der heutigen Epoche umgekehrt der
Konsum der Produktion untergeordnet. Während
früher sich die Warenpreise im freien Spiel des
Gesetzes von Angebot und Nachfrage bilden
konnten, ist auch das heute anders, und es ist
wiederum die Intervention des Staates, die Ein-
schränkung des Angebotes, die es herbeiführen soll,
dass aus dem in der Wirtschaft investierten Kapital
ein sogenannter angemessener Zins oder für die
Ware ein angemessener Preis erzielt werden kann.

Ohne den Blick auf diese grundlegenden Ver-
änderungen ist es meines Erachtens unmöglich,
in der Frage der Revision der Wirtschaftsartikel
die Löeung zu treffen, die den gegebenen Verhält-
nissen entspricht. Ohne Blick auf diese Verände-
rungen ist eine Neuorientierung, die den wirklichen
Bedürfnissen entspricht, nach unserer Ueberzeugung
nicht möglich. So steht infolge dieser Verschiebung
und Veränderung die Schweiz vor einer neuen
Wirtschaftslage, national und international, natio-
nal durch die strukturellen Veränderungen, inter-
national, weil die Internationalität der Wirtschaft
nicht mehr in der gleichen Weise spielt, wie das
früher der Fall gewesen ist. Eine Anpassung der
Verfassung und Gesetzgebung an diese neu ge-
wordenen Verhältnisse, diese neuen wirtschaft-
lichen Zustände scheint uns erforderlich und dring-
lich zu sein.

Wir sind nicht der naiven Meinung, der vorhin
Ausdruck gegeben wurde, dass in Deutschland-
Oesterreich „Kraft durch Freude" und Arbeit das
ersetzen, was Herr Tobler soeben abschätzig beur-
teilt hat an Zuständen, wie sie bei uns vorhanden
sind. Wir sind der Meinung, dass die Aufgabe der
schweizerischen Gesetzgebung die sei, die tatsäch-
lichen Zustände zu analysieren und daraus wenn
keine endgültige Lösung, so doch eine Lösung zu
finden, die es der Demokratie und dem Staate er-
laubt, sieh mit den wirtschaftlichen Zuständen
auseinanderzusetzen und mit dieser Auseinander-
setzung das Interesse der Gesamtheit zu wahren,
weil dadurch erst das Interesse des Einzelnen ge-
schützt werden kann.

Wie soll diese Anpassung erfolgen ? Eine Rück-
kehr zu den Vorkriegszuständen erscheint als ausge-
schlossen. Das, was wir heute erleben, bezeichnet
man vielleicht zu Unrecht als Zustand der Krise.
Es ist im Gegenteil etwas Neues geworden, was
nicht wieder zurückgedreht und ausgewischt werden
kann. Deswegen wird man von vornherein auf den
Gedanken verzichten müssen, dass der Staat seine
Beziehungen zur Wirtschaft in der gleichen Weise
ordnen könne, wie das zur Zeit der Schaffung der
Handels- und Gewerbefreiheit möglich war, wobei
man bezeichnenderweise von der industriellen Frei-
heit damals überhaupt noch nicht gesprochen hat.
Und es wird keine Rede davon sein, dass der Staat
mit den bisherigen Verfassungsartikeln alle die
Massnahmen wird begründen können, die schon
in den letzten Jahren immer und immer wieder
getroffen werden mussten. Ich glaube auch nicht,

dass bei den heutigen Verhältnissen und nament-
lich bei der internationalen Stellung der Schweiz
in wirtschaftlicher Beziehung extreme Lösungen
jetzt möglich wären. Schon-die Kräfteverhältnisse
widersprechen einer derartigen Auffassung. Wenn
man im Jahre 1938 an eine Revision der Verfassung
herantreten will, dann wird das Leitmotiv sein
müssen : Anpassung der Vorschriften an die eigenen
Wiitschaftibedingungen des Landes.

Versuche in dieser Richtung sind vielleicht
weniger in bezug auf die grundlegenden Vorschrif-
ten als vielmehr auf die Massnahmen gemacht
worden. Ich erinnere an die Hilfe und die Inter-
vention für die Landwirtschaft, an die Uhrenindu-
strie, an die Stickereiindustrie, ich erinnere an die
Regelung des Benzinmarktes, an das Schuhmacher-
gewerbe, an die Hôtellerie und an den Kleinhandel.
Auch das Problem Schiene und Strasse wird nicht
gelöst werden können auf dem Wege, wie es früher
möglich gewesen wäre, so wenig als eine vernünf-
tige Regelung der Kapitalversorgung. Ueberall

1 wird der Staat, ob er will oder nicht, gezwungen
sein, sich eines gewissen Interventionismus zu
bedienen, um die Interessen der Wirtschaft soviel
als möglich zu schützen und zu wahren. Dass dabei
diese Massnahmen im Widerspruche stehen zum
Gebot der Handels- und Gewerbefreiheit, das ist
ein Gemeinplatz, den man nicht besonders unter-
streichen muss. Wesentlich scheint uns zu sein,
dass die Verfassung und die Gesetze mit den Tat-
sachen und mit den Bedürfnissen der Wirklichkeit
in Uebereinstimmung gebracht werden, und dass
die Verfassung und die Gesetze es ermöglichen,
dem Staat ein Instrument in die Hand zu geben,
dass er in der Lage ist, die wirtschaftlichen Bezieh-
hungen zwischen den Bürgern und Wirtschafts-
gruppen neu zu ordnen.

Man beruft sich gerne auf den Freiheitsbegriff
und erklärt: Wer der Vorlage, wie sie heute aus
den Kommissionsberatungen hervorgegangen ist,
zustimmt, der gibt ein Stück der bisherigen Frei-
heit bewusst preis, und davor sei zu warnen. Dar-
über nur eine kurze Bemerkung. Es gibt Freiheit
und Freiheit. Die Freiheit des Grossen wirkt sich
anders aus als die Freiheit des Kleinen. Die Freiheit
des Mächtigen ist etwas anderes als die Freiheit
des Schwachen. Wenn wir einen konkreten Beweis
in dieser Beziehung haben wollen, dann dürfen
wir vielleicht nochmals daran erinnern, was im
vorigen Jahrhundert auf dem Gebiete des Àrbeiter-
schutzes getan werden musste und was heute not-
wendig ist auf dem Gebiete des Mittelstands- und
des Gewerbeschutzes. Damals hat man auch das
Prinzip der absoluten Freiheit gehabt. Der Unter-
nehmer wollte nicht geniert sein, er wollte frei
sein, er wollte Demokrat sein, er wollte sich nichts
vorschreiben lassen vom Staat. Dann aber, als
die Arbeiterschaft in den 50er, 60er und 70er
Jahren der Gefahr einer Verelendung entgegen-
ging, musste der Staat intervenieren und musste
Schutzbestimmungen zugunsten der Fabrikarbeiter-
schaft erlassen. Das war eine Einschränkung der
Freiheit, wie sie damals bestanden hat, genau so
wie die heutige Vorlage in mancher Richtung eine
Einschränkung des Prinzipes der Freiheit bringt.
Aber diese Einschränkung war damals notwendig
im Interesse der Erhaltung der Arbeiterschaft,
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•und diese Einschränkung wird heute notwendig
sein im Interesse der Erhaltung der Wirtschaft
und ihrer möglichen Entwicklung.

Meine Herren, ich verstehe einen Unterschied
bei diesem historischen Vergleich. Damals, als
die Arbeiterschaft durch den staatlichen Inter-
ventionismus geschützt werden musste, bestanden
im wesentlichen eigentlich keine Arbeiterorganisa-
tionen. Heute, -wo es sich in dieser Vorlage zum
Teil um den Schutz von Gewerbe, von Kleinhandel
und um den Schutz des Mittelstandes handelt,
sind kräftige Organisationen vorhanden, Organi-
sationen, von denen vielleicht der eine oder andere
befürchten wird, dass sie dem Staat ihren Willen
aufzuzwingen versuchen werden, dass sie die
Richtung der Wirtschaftspolitik in ihrem Sinne,
und in erster Linie in ihrem Sinne, bestimmen wol-
len. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass in dieser
Richtung die Verhältnisse unterschiedlich sind
gegenüber dem sozialen Interventionismus des
Staates im vorigen Jahrhundert, und ich verstehe
es durchaus, wenn in dieser Richtung gewisse Be-
denken erhoben werden. Aber gerade deswegen
scheint mir, es ergebe sich aus diesen Ueberlegun-
gen ein erstes Ziel, das abzuleiten sei, das Ziel,
wie es die Vorlage sagt: An die Spitze aller staat-
lichen Massnahmen die Wahrnehmung des Inter-
esses der Gesamtwirtschaft zu stellen, dass der
Staat nicht anerkennen kann, die eine oder andere
Wirtschaftsgruppe habe von Haus aus, a priori,
ein Primat. Der Staat muss bei jeder seiner Mass-
nahmen, die er zugunsten einer einzelnen Wirt-
schaftsgruppe trifft, die Rückwirkungen, die sich
für die Gesamtheit dabei ergeben, ins Auge fassen.
Dann werden derartige Bedenken in den Hinter-
grund treten können. Wenn man dieses erste Ziel
berücksichtigt, glaube ich, sei die entscheidende
.Richtung, die die Wirtschaftspolitik der Zukunft
einzuschlagen haben wird, bestimmt.

Als zweites Ziel der Wirtschaftsreform wird es
sich darum handeln, die Handlungsfähigkeit des
Staates aufrecht zu erhalten, den Staat in die Lage
zu versetzen, dass er nicht erst dann in die Wirt-
schaft eingreifen kann, wenn eine gegebene Situa-
tion, die den Eingriff erheischt, bereits wieder vor-
bei ist. Und deswegen will man ja in den Wirt-
schaftsgrundsätzen der Verfassung diese Möglich-
keit schaffen, will dafür sorgen, dass der Staat
in diesen Dingen wirklich in der Lage sei, nach
den gegebenen Bedürfnissen seine Massnahmen zu
treffen. Dass das zugleich eine Probe auf die
Demokratie ist, dass es sich zugleich um eine
Schicksalsfrage nicht nur der Wirtschaft, sondern
der Demokratie handelt, ob der Staat in der Lage
ist, wirtschaftliche Massnahmen zu treffen, die
uns vor Kraft durch Freude und ähnlichen Dingen
im Sinne Deutschlands bewahren, davon wird es
nämlich abhängen, ob die Demokratie Bestand
hat oder nicht. Und deswegen legen wir diesen
Wirtschaftsartikeln schon einige Bedeutung mehr
bei, als wie das Herr Tobler getan hat. Für uns
handelt es sich darum, dass in bezug auf die Demo-
kratie eine Probe aufs Exempel gemacht werde,
und dass auf dem Wege der Berücksichtigung der
einzelnen Wirtschaftsinteressen fUr die Gesamt-
wirtschaft und in ihrem Rahmen das erreicht
werden kann, was uns nicht nur wirtschaftlich

sichert, sondern was uns auch politisch unsere
Institutionen zu erhalten geeignet erscheint.

Die Verfassungsartikel geben vorläufig Basis
und Rahmen; sie geben keine Details. Es wird
später darauf ankommen, was man daraus macht
und wie man es macht. Hier stossen wir auf einen
Punkt, der für uns, die wir nicht in der Landes-
regierung vertreten sind, von Bedeutung ist. Im
Jahre 1939 laufen die dringlichen Bundesbeschlüsse
auf den Wirtschaftsgebieten ab. Es erhebt sich die
Frage: Was geschieht ab Januar 1940? Wird es
denkbar sein, dass man, wenn die Wirtschafts-
artikel etwa im nächsten Frühjahr zur Volksab-
stimmung kommen, für den Rest des Jahres noch
imstande ist, Ausführungsgesetze bereitzustellen ?
Daran glaubt kein Mensch. Auch bei der raschesten
Vorbereitung wird es undenkbar sein, dass, wenn
die Verfassungsartikel im Frühjahr 1939 angenom-
men sind, dann in wenigen Monaten schon die
Ausführungsgesetze bereit liegen, dass sie praktisch
angewendet werden können. Es müssen hier so
viele Interessen gegeneinander abgewogen werden,
dass daran wohl kaum zu glauben ist. Wenn man
diesen Glauben nicht hat, dann entsteht ein Va-
kuum, eine Zeit, wo wir zwar die neuen Verfas-
sungsartikel haben, aber wo die gesetzliche Ver-
ankerung der erforderlichen Massnahmen nicht
besteht, ja, wo gemäss der bisherigen Entwicklung
auch die dringlichen Bundesbeschlüsse, die heute
in Kraft sind, nicht mehr bestehen. Dann muss
man sich überlegen, was zu geschehen hat. Wir
sind nicht der Meinung, dass der Staat in so schwie-
rigen Zeiten wie heute nicht die Möglichkeit haben
soll, auf raschem Wege durch geeignete Mittel den
Bedürfnissen der Zeit entsprechen und die Inter-
essen der Wirtschaftsgruppen wahrzunehmen. Die
Frage wird nur sein, wie man das macht.

Hier ist nun im Artikel 32, der uns vorliegt,
so etwas wie eine Notlösung vorgesehen. Es wird
dort darauf verwiesen, dass dringliche Bundesbe-
schlüsse, d. h. provisorische Anordnungen getroffen
werden können, die autonom nach Ablauf von
3 Jahren nach ihrem Inkrafttreten dahinfallen.
Wir können uns dieser Formulierung aus verschie-
denen Gründen nicht anschliessen. Einmal ist
festzuhalten, dass die Frage der dringlichen Bundes-
beschlüsse eine zentrale Regelung erheischt. Man
kann diese Frage nicht teilweise lösen, nur bei
den Wirtschaftsartikeln, denn es gibt soviele andere
wichtige Gebiete, Rechtsgebiete, Steuergebiete.
Finanzgebiete usw., wo man ebenfalls mit dring-
lichen Bundesbeschlüssen gearbeitet hat, dringliche
Bundesbeschlüsse, die ebensoviel Unzufriedenheit
hervorgerufen haben wie die dringlichen Bundes-
beschlüsse auf dem Gebiete der wirtschaftlichen
Notmassnahmen. Wenn man eine Lösung der
Dringlichkeitsfrage will, dann muss eine allgemeine
Regelung erfolgen, indem Art. 85 der Bundesver-
fassung eine Aenderung erfährt. Die hier vorge-
schlagene Lösung befriedigt uns auch deshalb nicht,
weil mit ihr dem, was heute nottut, wobei ohnehin
eine Entwicklung der Zukunft nur schwer voraus-
zusehen ist, weil der Notwendigkeit der Verständi-
gung und der gegenseitigen Fühlungnahme für die
Erfüllung dringendster Staatsaufgaben nicht ge-
nügend Rechnung getragen wird.
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Ich habe es schon einmal in diesem Saale gesagt :
Keine Partei, keine einzelne Wirtschaftsgruppe,
keine Richtung allein ist imstande, Staatspolitik
selbständig zu machen, den Staat zu beherrschen,
zu regieren und zu dirigieren. Das ist bei den Kräfte-
verhältnissen, wie sie heute in der Schweiz vor-
liegen, nicht denkbar und darum ist man auf eine
Verständigung angewiesen. Die Verständigung
aber darf sich nicht darauf erstrecken, dass man
einen Mittelweg sucht in der Frage der Verfassungs-
bestimmungen, einen Mittelweg in der Frage der
Ausführungsgesetze, die dem Volke vorzulegen
sind. Als Opposition haben wir das Verlangen,
dass man auch für die Zeit, da zwar die Verfassungs-
artikel bestehen, Ausführungsgesetze aber noch
nicht erlassen werden konnten, bestimmte Siche-
rungsmassnahmen trifft. Wir erblicken diese Siche-
ruqgsmassnahmen in einer generellen Regelung
von Art. 85 der Bundesverfassung, sind der Mei-
nung, dass das Zweidrittelmehr eine Notwendigkeit
sei, um die Voraussetzungen einer fruchtbaren gegen-
seitigen Fühlungsnahme und Verständigung zu
schaffen und dass ohne eine derartige Sicherung
diese Zusammenarbeit nicht das bringen kann,
was sie im Interesse des Landes bringen sollte.
Wir haben in den Kommission^beratungen erklärt,
dass wir zu den Wirtschaftsartikeln erst dann end-
gültig Stellung nehmen können, wenn die Frage
der Dringlichkeitsinitiative abgeklärt sei. Man hat
uns in Aussicht gestellt, dass diese Dringlichkeits-
nitiative noch im Laufe des Jahres 1938 dem Schwei-
zervolk unterbreitet werde; auf jeden Fall wird
unsere endgültige Stellungnahme nicht möglich
sein, bevor nicht die Entscheidung des Schweizer-
volkes über die Dringlichkeitsinitiative gefallen ist.

Im übrigen sind in der Vorlage gewisse einzelne
Punkte enthalten, die man vielleicht, bei Licht
besehen, etwas anders hätte formulieren können.
Wir machen zwei Vorbehalte, über die sich in der
Eintretensdebatte und in der Detailberatung noch
andere Redner unserer Fraktion auszusprechen haben
werden, die Frage der Erwähnung der Verbraucher
und ihrer Selbsthilfeorganisationen, ein Minderheits-
antrag, der von unserer Seite gestellt ist, und end-
lich die Frage der Regelung der Kreditpolitik, für
die ebenfalls ein Minderheitsantrag vorliegt.

Mit diesen Vorbehalten aber sind wir der Mei-
nung, dass Eintreten beschlossen werden soll, nicht,
wie gesagt, weil die Vorlage einen endgültigen Ab-
schluss der verfassungsmässigen Regelung der
Wirtschaftsfrage des Landes darstellt, nicht in der
Meinung, dass diese Verfassungsvorlage sämtliche
Probleme löst, um die es sich handelt, aber in der
Meinung, dass eine brauchbare Grundlage für die
spätere Gesetzgebung geschaffen werde. Darum
stimmen wir für Eintreten und nehmen an den
Beratungen der Vorlage teil.

Schirmer: Es scheint etwas gewagt zu sein, nach
dem idealen Ausflug in das Gebiet der geistigen
Landesverteidigung zurückzukehren zu den nüch-
ternen Fragen unserer Wirtschaftspolitik. Allein
der Sprung ist vielleicht nicht so gross, wenn wir
die Angelegenheit etwas näher untersuchen, denn
in einem Lande mit gesunden wirtschaftlichen Ver-
hältnissen wird sich die geistige Landesverteidigung
wesentlich leichter gestalten als bei gedrückter

Wirtschaftslage, wo einer kaum weiss, wie er seine
Existenz und seinen Unterhalt bestreiten kann.
Es wäre verlockend, angesichts der Wichtigkeit der
Vorlage für die geschichtliche und wirtschaftliche
Entwicklung unseres Landes einige Rückblicke in
die Vergangenheit zu werfen, einige Betrachtungen
über die Zusammenhänge anzustellen. Ich will aber
darauf verzichten und nur ein paar wenige grund-
sätzliche Fragen zur Sprache bringen.

Die Vorlage beschäftigt sich mit der Aus-
einandersetzung zwischen Staat und Wirtschaft.
Es handelt sich hier um ein Problem, das nicht
bloss schweizerische Bedeutung hat, sondern das
alle Völker Europas in der Nachkriegszeit be-
schäftigte, und da und dort zu Lösungen führte,
die als gewaltsam bezeichnet werden müssen. Be-
trachten Sie die nähern und tiefern Ursachen dieser
Umgestaltung, so werden Sie immer wieder be-
obachten müssen, dass es nicht gelungen ist, in
diesen Staatsformen der Nachkriegszeit das Pro-
blem Staat und Wirtschaft zu meistern und einer
tragbaren Lösung entgegenzuführen. Die Versuche
in der Schweiz gehen Jahre zurück und die Vorlage,
wie sie heute vor uns liegt, ist eine Vorlage, wie sie
schweizerischer Eigenart und unserer schweize-
rischen Entwicklung entspricht. Es ist das schon
von anderer Seite richtig bemerkt worden. Es kann
sich nicht darum handeln, zu fragen: Wollen wir
in dieser Angelegenheit etwas tun oder nicht.
Niemand bestreitet, dass die absolute, freie Wirt-
schaft der Vorkriegszeit heute zu Auswüchsen und
Missbräuchen geführt hat. Alle sind wir darin
einig, dass etwas geschehen soll. Die Fragestellung
lautet also nicht, ob man etwas schaffen soll, son-
dern wie man die Sache gestalten könnte.

Die Verhältnisse in der Wirtschaft liegen viel-
leicht etwas ähnlich wie diejenigen der Politik.
Es ist uns in der Schweiz in jahrzehntelangtr Ent-
wicklung gelungen, die richtigen Grundlagen einer
demokratischen Volksgemeinschaft zu schaffen.
Ich glaube, wenn man an die politische Seite un-
serer Demokratie herantritt, so erkennt man, dass
vielleicht Liebhabereien das eine und das andere
gerne anders hätten, dass aber im Grunde genom-
men für den politischen Staat die Grundlagen
unseres Landes gefunden sind und kaum wesent-
licher Aenderung bedürfen. Es gilt aber, neben die
politische Willensbildung auch die wirtschaftliche
Willensbildung zu stellen, und da zeigt sich eben
dasselbe, dass in voller Freiheit die Probleme nicht
gemeistert werden können. Ja, wenn die Menschen
gut wären, wenn sie absolut ehrlich wären, wenn
sie so wären, wie wir sie gerne hätten, liesse sich
ja manches leichter gestalten. Ich habe letzten
Sonntag im Kanton Aargau über diese Frage ge-
sprochen. Es trat nachher ein grosser Idealist zu
mir und sagte: „Ich verstehe Sie nicht, Herr
Nationalrat, dass Sie nicht daran glauben, dass die
Menschen gebessert und anders gemacht werden
können." — Es tut mir leid, dass ich diesen Glauben
nicht rriêhr aufbringen kann. Ich bin froh, dass
ich mir den Glauben gewahrt habe, dass es trotz
der menschlichen Fehler und Schwächen möglich
sein könnte und möglich sein muss, eine höhere
Form der mens£}ilichen Gesellschaft, des mensch-
lichen Zusammenlebens zu finden. Es ist nun viele
Jahrzehnte her, dass hier in diesem Saale Herr
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Sulzer-Ziegler, einer unserer Vorläufer auf dem
Gebiete einer Neuregelung der volkswirtschaftlichen
Verhältnisse, gesagt hat: „Es darf einen Volks-
wirtschafter nicht kümmern, wie die Menschen sein
sollten, sondern er hat sich damit abzufinden, wie
sie sind." — Unter diesem Gesichtspunkt müssen
wir auch das Problem, das uns gestellt ist, zu lösen
suchen.

Da erhebt sich nun zu allererst die grosse Frage :
Geht es auf dem Wege der Freiwilligkeit, geht es
auf dem Wege der blossen Verständigung von
Mensch zu Mensch oder zwischen Verbänden ?
Auch hier habe ich meine Erfahrungen gemacht.
Gewiss gelingt es ausserordentlich oft, Fragen
der wirtschaftlichen Gegensätze auf freiwilligem
Wege auseinanderzusetzen, auf freiwilligem Wege
zu einer Verständigung zu kommen, aber wenn
es nur wenige sind, die nicht mitmachen wollen,
so sind diese Fragen oft kaum lösbar. Ja, wenn
alle Menschen sich so leicht in grössere Zu-
sammenhänge einordnen könnten wie Herr Dutt-
weiler, wenn alle Menschen es so ehrlich meinen
würden wie Herr Duttweiler, und alle Menschen
von der Rücksicht erfüllt wären, die Herr Dutt-
weiler auch seinem Nächsten gegenüber hat, könnte
man viel auf freiwilligem Wege machen, aber leider
sind die Menschen nicht alle so gut, nicht alle so
weitsichtig und nicht alle so ehrlich wie Herr
Duttweiler. Deshalb geht es nicht immer auf dem
Boden der Freiwilligkeit. Herr Duttweiler teilt
hier die Auffassung, die ich bei manchen weit-
sichtigen Industriellen gefunden habe. Ich habe
mit Leitern industrieller Betriebe, die fortschritt-
liche Arbeitgeber sind, sprechen können, denen es
einfach nicht in den Kopf hinein wollte, dass nicht
alle Menschen gleich seien wie sie, sondern dass
man an ändern Orten mit unendlichen Schwierig-
keiten zu rechnen habe. Deshalb geht es auf dem
Boden der Freiwilligkeit allein nicht. Ich habe mich
oft mit Kollegen aus unserm eigenen Stande unter-
halten, die erklärten: Man kann das alles machen
aus der menschlichen Einsicht heraus : „Zusammen-
halten ohne Zwang". Gewiss, aber auch hier muss
sofort wieder das Fragezeichen stehen: Sind die
Menschen gut genug, diese Freiheit ertragen zu
können? Das Zusammenhalten ohne Zwang ist
menschlich übersetzt vielfach so, dass man zu-
sammenhalten will, solange es einem passt ; wenn
es auch mit dem eigenen Egoismus in Ueberein-
stimmung steht, geht es schon ; aber wenn es einmal
gilt, ein Opfer zu bringen, dann sieht die Sache
sofort anders aus, und dann ist das „Zusammen-
halten ohne Zwang" meistens an einem sehr kleinen
Ort.

Ich werde noch Gelegenheit haben, bei der
Detailberatung an einzelnen Orten meine Meinung
zum Ausdruck zu bringen. Aber eines möchte ich
hier in der Eintretensdebatte schon sagen: Man
kann eine menschliche Gesellschaft, ein mensch-
liches Staatswesen weder auf politischem Boden
noch viel weniger auf wirtschaftlichem.Boden ledig-
lich mit Rechten zusammenhalten. Der Bürger hat
nicht nur Rechte, sondern er muss auch Pflichten
erfüllen, wenn das Staatsganze gesund bleiben soll.
Das ist schon auf politischem Boden nicht immer
leicht, und wir kennen deshalb die Gesetzgebung,
die die Vorschriften aufstellt. Es ist aber auf
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wirtschaftlichem Boden aus menschlichen Er-
wägungen fast unmöglich, auf freiwilligem Wege
die Menschen auf breitern Grundlagen zur Ein-
haltung bestimmter Pflichten zu verhalten. Es ist
ja leicht, in den heutigen Wirtschaftsverbänden den
Mitgliedern Rechte zu verschaffen; aber es ist un-
endlich schwer und bei ihrer heutigen privatwirt-
schaftlichen Stellung geradezu unmöglich, ihnen
auf dem Wege der Freiwilligkeit grössere Pflichten
aufzuerlegen. Und doch können sie weder in den
Regelungen der Verhältnisse auf dem Gebiete der
Berufsbildung, noch auf dem der Arbeitsverhält-
nisse, noch bei ändern Fragen der Wirtschaft selbst
Lösungen herbeiführen, die nicht auch Pflichten
für die, die diese Lösung für richtig erachten und
sie durchführen möchten, bedingen. Deshalb glaube
ich, dass die heutige Vorlage die absolut notwendige
Grundlage für die Regelung der wirtschaftlichen
und sozialen Beziehungen bilden muss, nicht nur,
soweit sie Rechte mit sich bringen, sondern auch,
soweit sie Pflichten verursachen.

Ich möchte einem sehr weit verbreiteten Irrtum
entgegentreten: die Vorlage hat ihre Bedeutung
nicht nur für Handwerk und Detailhandel, sondern
für die gesamte Wirtschaft, da sie, wie ich bereits
betont habe, in ihren Grundursachen eigentlich ein
europäisches Problem, vielleicht sogar ein Welt-
problem darstellt. Es tragen daher die Kreise,
welche der Vorlage grundsätzliche Opposition
machen, eine sehr schwere Verantwortung. Ich bin
immer noch so viel Idealist, dass ich glaube, dass
keine Partei, die hier im Saale vertreten ist, das
Schlechte will, dass keine Partei etwa den Unter-
gang unseres Volkes vorbereiten möchte; sondern
alle arbeiten nach ihrer Weise und nach ihrer Auf-
fassung am Fortschritt der Menschen, an der Ent-
wicklung unseres Landes zu einer höheren Volks-
gemeinschaft. Wenn wir aber in der Demokratie
vorwärts kommen wollen, dann gilt es nicht nur,
das Gute zu wollen, sondern es gilt, es auch prak-
tisch zu verwirklichen. Das ist nur dann möglich,
wenn man bereit ist, gegenseitig ein Opfer, vielleicht
auch im Bereich der Ueberzeugung, zu bringen.
Denn, wenn ich auch meine Meinung vielleicht für
die gute halte — und menschlich wäre es, wenn ich
sie für die beste halten möchte, nützt das für den
endgültigen Fortschritt sehr wenig, wenn ich nicht
bereit bin, den ändern entgegenzukommen und
auch einen Teil der ändern Meinung gelten zu lassen.
Ich darf wohl in Anspruch nehmen, dass die vor-
bereitenden Instanzen, sowohl die aussenparlamen-
tarischen wie die parlamentarischen, weitgehend
diesen Weg der Verständigung und des gegen-
seitigen Entgegenkommens beschritten haben. Herr
Grimm hat ja darauf hingewiesen, dass es sich
nicht um eine ideale und vollkommene Lösung
handeln könne. Solange eben Menschen am Werke
sind, wird immer etwas Unvollkommenes und nicht
vollständig Ideales geschaffen werden. Aber die
Vorlage ist eine Grundlage für die dringend not-
wendige gesunde Weiterentwicklung unserer wirt-
schaftlichen Verhältnisse. Sie haben eine histo-
rische Aufgabe zu erfüllen. Die Schweiz und vor
allem unser Schweizervolk hat den Beweis zu er-
bringen, dass auch ein freiheitliches Volk auf
demokratischer Staatsgrundlage den Weg in neue,
notwendig gewordene Formen findet. Ich habe
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dort, wo ich Gelegenheit hatte, immer darauf auf-
merksam gemacht, dass hier das Schweizervolk
nicht falschen Propheten folgen dürfe. Es ist auch
sicherlich ein Akt von gewaltiger Bedeutung, wenn
die sonst in unserm Saale nicht immer einigen
grösseren Parteien sich zu einer gemeinsamen Vor-
lage gefunden haben. Mag diese Vorlage in den
Beratungen noch die eine oder andere leichte
Aenderung finden, man wird sich nachher als guter
demokratischer Bürger dem fügen müssen, was ge-
schaffen ist. Es ist unser Recht und unsere Pflicht,
mitzuarbeiten, Anträge zu äussern, Kritik anzu-
bringen, solange die Vorlage in Vorbereitung ist.
Wenn sie aber einmal von den gesetzgebenden
Räten geschaffen ist, müssen wir uns als gute
Schweizerbürger dem gemeinsam . geschaffenen
Werk unterziehen, als Mitglieder des Parlamentes,
und wenn die Vorlage in die Volksabstimmung
hinauskommt, auch das Volk. Erst dann bestehen
wir die Probe, die die heutige schwere Zeit unserer
demokratischen Staatsauffassung stellt. Ich warne
noch einmal alle die, die nicht mitmachen wollen,
und mache sie auf die grosse Verantwortung vor
der Geschichte und der Entwicklung unseres Landes
aufmerksam. Ich möchte diese Verantwortung
nicht tragen und hoffe, dass das Schweizervolk
nächstes Jahr bei der Abstimmung den rechten
Weg finden wird.

Scherer-Basel: Das Eintreten auf die Vorlage
über die Revision des Wirtschaftsartikels der Bun-
desverfassung wird nicht abgelehnt werden können.
Der bisherige Art. 31, der einfach den Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit aufgestellt
hatte, kann nicht mehr ausreichen. Unsere Wirt-
schaftsgesetzgebung muss verfassungsmässig neu
fundiert werden. Wir sind einig darüber: es geht
mit der orthodoxen Handels- und Gewerbefreiheit
à outrance nicht mehr. Sieht man sich aber die
Revisionsvorlage näher an, so muss man konsta-
tieren, dass es sich offenbar lediglich darum han-
delt, einzelne konkrete Fragen zu prüfen und zu
entscheiden, nach reinen Zweckmässigkeitserwä-
gungen zu entscheiden. Wir verzichten darauf,
an Stelle des Grundsatzes der Handels- und Ge-
werbefreiheit ein anderes Prinzip zu setzen und wir
empfinden dieses Fehlen einer neuen grundsätz-
lichen wirtschaftlichen Idee so stark, dass wir,
um doch einen Grundsatz aufgestellt zu haben,
den alten Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit aufrecht erhalten und wieder an die Spitze
der Wirtschaftsartikel stellen, mit der angesichts
der folgenden Artikel allzu kühnen Behauptung,
die Handels- und Gewerbefreiheit sei im ganzen
Gebiete der Eidgenossenschaft gewährleistet. Und
doch wird die Wirtschaft heute in politischen und
wirtschaftlichen Diskussionen vielfach prinzipiell
betrachtet und erörtert und es treten prinzipielle
Fragen in den Vordergrund, zu denen in den Wirt-
schaftsartikeln einer Verfassung eigentlich Stel-
lung genommen werden sollte, um unsere wirt-
schaftlich bestimmten Grundsätze und Richtlinien
festzulegen. Eine Frage, deren bestimmte Beant-
wortung sich aufdrängt, ist die Frage nach dem
Träger der Wirtschaft: Sollen wir den Grundsatz
der Privatwirtschaft für unsere schweizerische
Wirtschaft aufstellen — mit den bekannten Aus-

nahmen für öffentliche Werke, die sog. public
utilities — oder sollen wir in der Verfassung grund-
sätzlich die Bahn öffnen und freigeben für eine
staatliche Wirtschaft, in der der Staat die Produk-
tionsmittel in die Hand nimmt und selber wirt-
schaftet •— eine staatliche Wirtschaft, wie sie in
den sozialistischen Programmerklärungen enthalten
ist und in den autoritären Staaten vom National-
sozialismus auf weite Strecken durchgesetzt wor-
den ist ?

Man hat diese grundsätzlichen Fragen auf der
Seite gelassen. Weder der Bundesrat 'hat sie be-
rührt, noch Ihre Kommission hat dazu Stellung
genommen. Ueber Fragen, die man nicht aufwirft,
entzweit man sich nicht und so schwieg man denn
und begnügte sich im Grunde damit, alledem, was
in den Krisenjahren durch dringliche Bundesbe-
schlüsse und durch Erlasse des Bundesrates ver-
fügt worden ist, nachträglich eine verfassungs-
mässige Grundlage zu geben.

Und dennoch, bei allem geschickten Umschiffen
der Klippen, stossen wir doch bei näherem Zusehen
in den uns vorliegenden neuen Wirtschaftsartikeln
auf Bestimmungen und Einrichtungen, die nicht
einfach das Anhängsel einer konkreten Einzel-
bestimmung und mit ihr entschieden sind — auf
Bestimmungen und Einrichtungen vielmehr, die
generellen Charakter tragen und allgemein für
unsere ganze Wirtschaft aufgestellt und errichtet
werden sollen.

Ich möchte mir erlauben, hier in der Eintretens-
diskussion auf ein neues Prinzip hinzuweisen, das
wir in unsere Wirtschaft einzuführen im Begriffe
stehen. Ich meine das neue Prinzip der Allgemein-
verbindlicherklärung von Vereinbarungen und Be-
schlüssen von Berufsverbänden und ähnlichen
Wirtschaftsorganisationen. •

Je weiter die Kommissionsberatungen zurück-
liegen und ich Distanz zum Ergebnis dieser Be-
ratungen gewinne, desto mehr wachsen in mir die
Bedenken gegen dieses neue Prinzip der Allgemein-
verbindlicherklärung. Es sollen Vereinbarungen
und Beschlüsse von Berufsverbänden und Wirt-
schaftsorganisationen allgemein verbindlich erklärt
werden können. Das, was ein Berufsverband mit
einem ändern vereinbart hat, soll für alle gelten,
nicht nur für die Verbandsangehörigen oder die
Berufsangehörigen, sondern für jedermann. Und
diese Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt nicht
durch die gesetzgebenden Behörden, nicht durch
einen von National- und Ständerat gefassten Bun-
desbeschluss, sondern durch die administrativen
Behörden. Sie entnehmen dem Art. 31ter, dass
wir, die gesetzgebenden Räte, lediglich ein Gesetz
über das Prozedere einer behördlichen Allgemein-
verbindlicherklärung zu erlassen haben, ein Gesetz,o "

das voraussichtlich die Regeln und wohl auch einige
Richtlinien für die Allgemeinverbindlicherklärung
von Vereinbarungen und Beschlüssen von Berufs-
verbänden und Wirtschaftsorganisationen aufstelltÖ

und die Organe der Verwaltung bezeichnet, die die
Allgemeinverbindlichkeit verfügen können.

Ist dieses Gesetz einmal in Kraft — und wenn
das Gesetz auf Schwierigkeiten stösst, so kalnn in
Zeiten .gestörter Wirtschaft die Allgemeinverbind-
licherklärung durch einen dringlichen Bundes-
beschluss, der zunächst drei Jahre gibt, geordnet
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werden — ist dieses Gesetz oder ein entsprechender
dringlicher Bündesbesehluss aber einmal in Kraft,
dann haben wir zu all diesen Dingen, die in solchen
Vereinbarungen und Beschlüssen von Berufsver-
bänden und Wirtschaftsorganisationen niedergelegt
sind, nichts mehr zu sagen. Dann wird das alles
Gegenstand der Verwaltung; das Volkswirtschafts-
departement oder das Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit werden die Verfügung er-
lassen, durch die eine Vereinbarung oder ein Ver-
bandsbeschluss allgemein verbindlich erklärt wird;
und diese Amtsstellen werden verfügen auf Grund
von Berichten und Anträgen irgend einer neuen
Amtsstelle, eines Adjunkten oder einer Sektion
für Allgemeinverbindlicherklärungen.

Das ist nun doch ein tiefer Einbruch in unsere
demokratischen Einrichtungen. Der Grundgedanke
der Demokratie ist doch der, dass alle Gesetze und
Beschlüsse, alles, was den Bürger verpflichtet und
bindet, durch das Volk selber oder durch seine
gewählten Vertreter, unter Vorbehalt des Referen-
dums des Volkes, beschlossen werden muss. Auf
wichtigen und wichtigsten grossen Gebieten soll
es in Zukunft tue Sektion für Allgemeinverbindlich-
keit sein. Die Erlasse, die für das Volk Gesetz
sein sollen, sollen nicht mehr der Beratung der
Räte unterliegen, nicht mehr die Unterschrift der
Präsidenten des Nationalrates und des Ständerates
tragen, sondern von einer Beamtung ausgestellt
und publiziert werden. Verlassen wir damit nicht
den Boden unserer demokratischen Institutionen ?

Das war alles wohl ursprünglich gar nicht so
schlimm gedacht. Ursprünglich hat der Bundesrat
den Kreis der Vereinbarungen und Beschlüsse von
Berufsverbänden und Wirtschaftsorganisationen,
die durch eine Behörde allgemeinverbindlich erklärt
werden können, sehr eng ziehen wollen. Dieser
Kreis war ursprünglich beschränkt auf Vereinba-
rungen und Beschlüsse über die Berufsbildung, den
Befähigungsnachweis und die Arbeitsbedingungen
in einer Branche. Das war praktisch wohl harmlos
und vermochte die. prinzipiellen Bedenken auf die
Seite zu stellen. Aber, als der kleine Schritt getan
war, ging man weiter und erweiterte den Kreis
der Allgemeinverbindlicherklärungen, indem man
auch Vereinbarungen und Beschlüsse von Berufs-
verbänden zur Bekämpfung des unlauteren Wett-
bewerbes aufnahm.

Bei den Räten liegt ein Gesetzesentwurf über
den unlautern Wettbewerb. Wir sind in die Be-
ratung dieses Gesetzes eingetreten und haben sie
ordentlich gefördert; angesichts der neuen Wirt-
schaftsartikel ist die Beratung dann sistiert worden.
Wir wollten ein Bundesgesetz erlassen, das die
Tatbestände des unlautern Wettbewerbs feststellt
und den im Gesetz bezeichneten unlautern Wett-
bewerb verbietet und unter Strafe stellt. Man
konnte sich bei diesem Gesetze lediglich fragen,
ob man die Gesetzgebung über den unlautern Wett-
bewerb nicht besser den Kantonen überlassen sollte,
die sich bis jetzt mit Erfolg mit dieser Materie be-
fasst haben. Das wird nun alles umgekrempelt.
Das Gesetz soll verschwinden und in Zukunft sollen
die Berufsverbände beschliessen, was unlauterer
Wettbewerb ist und als unlauterer Wettbewerb
strafrechtlicher Ahndung unterliegt. Die Interes-
senten werden zum Gesetzgeber und wer die Be-

stimmungen eines allgemeinverbindlich erklärten
Verbandsbeschlusses über das, was die Interessen-
ten als unlautern Wettbewerb erklären, verletzt,
der wird vor den Strafrichter gestellt. Was wird
da alles allgemeinverbindlich erklärt werden! Die
Sekretäre der Wirtschaftsverbände werden auf die
Bureaux nach Bern gehen — wie man früher und
heute wegen der Kontingente nach Bern pilgert —
und ihre Verbandsbeschlüsse mitbringen und die
Allgemeinverbindlicherklärung ihrer Verbandsbe-
schlüsse verlangen, in denen all das niedergelegt ist,
was die Interessenten gerne als unlautern Wett-
bewerb behandelt haben möchten. Und all diese
Begehren werden dann in eidgenössischen Bureaux
entschieden werden zwischen einem wendigen, ge-
schickten und hie und da vielleicht auch skrupel-
losen Verbandssekretär und irgend einem Adjunk-
ten. Das helle Rampenlicht der offenen Verhand-
lung in den Räten wird abgedreht. Wollen wir das
wirklich ?

Wir wissen, wie weit die Bürokratie in solchen
Dingen zu gehen geneigt ist. Ein Beispiel: Wir
haben nach der Frankenabwertung der Verwaltung
die Vollmacht zur Kontrolle der Preise gegeben;
es wurden in zahlreichen Wirtschaftszweigen Ma-
ximalpreise, aber auch Minimalpreise festgesetzt.
Da aber dem Kunden gewisse Vorteile nicht nur
durch Preisreduktionen, sondern auch durch andere
Vorteile in den Kaufabreden eingeräumt werden
können, kam man dazu, neben bestimmten Mini-
malpreisen auch noch bestimmte Verkaufsbedin-
gungen aufzustellen, die nicht unterboten werden
durften — alles im Rahmen der Preisüberwachung.
Im Radiohandel z. B. wurde unter dem System der
Preisvorschriften vorgeschrieben, dass die Garantie,
die der Radioverkäufer wie jeder andere Kauf-
mann geben muss, zeitlich auf 6 Monate beschränkt
werden müsse. Ein Händler hatte in seinen Ver-
kaufsbedingungen die Garantiezeit auf ein volles
Jahr festgesetzt. Die , eidgenössischen Behörden
griffen ein, dem Mann wurden Sanktionen ange-
droht und er durfte nur noch 6 Monate Garantie
geben. ,

Aus solchen Verbandsvorschriften werden in
Zukunft Tatbestände des unlautern Wettbewerbs,
und die Bureaukratie, die diese Vorschriften unter
dem System der Preisvorschriften genehmigt hat,
wird sie ohne Bedenken auch allgemein verbindlich
erklären und sie so zum Straftatbestand des un-
lautern Wettbewerbs machen.

Nicht genug an dem. In der Kommission ging
man noch weiter. Die Gewaltigen der Wirtschafts-
verbände— sie sind zahlreich in unserer Demokra-
tie, in der heute ein grosser Wirtschaftsverband
mehr zu bedeuten hat als ein gewöhnlicher Kanton
— witterten Morgenluft. Man dachte an die Preise,
der Wunschtraum von der Sicherung „guter"
Preise, die nicht von der Konkurrenz unterboten
werden können, wurde lebendig. Und man fragte :
Kann dieses wunderbare Instrument der behörd-
lichen Allgemeinverbindlicherklärung nicht auch
benutzt werden, um sich „gute" Preise zu sichern,
auf Kosten der Verbraucher natürlich ? Man warf
die Frage auf, und im Brennpunkt der Diskussion
stand dann plötzlich der Wunsch nach der Sicherung
von Preisen, die durch Verbandsbeschlüsse fest-
gesetzt werden, durch dieses neue Instrument.
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Die Mehrheit stimmte zu. Und es galt nur noch,
eine Formulierung zu finden, die den Wunsch er-
füllt, aber es nicht allzu deutlich sagt.

Lesen Sie die lit. e in Art. 31ter: Gegenstand
der Allgemeinverbindlichkeit können auch sein
Verbandsbeschlüsse ,,zur Erhaltung bedrohter Wirt-
schaftszweige oder zur Förderung der Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber dem Ausland". Das Wort
„zur Festsetzung von Preisen", das allein den wirk-
lichen Willen der Antragsteller deutlich und un-
zweideutig bezeichnet, ist vermieden worden und
der Antrag, doch durch Aufnahme dieser Worte
deutlich und offen zu sagen, was man will, wurde
abgelehnt. Aber das, was man will, ist die Allge-
meinverbindlicherklärung von Preisfestsetzungen.
Die von den Verbänden gewünschten Preise sollen
in der camera caritatis eines eidgenössischen Bu-
reaus allgemein verbindlich erklärt und dem Volke
aufoktroyiert werden. Man hat es nicht gewagt,
dies ausdrücklich zu sagen.

Das Volk wendet sich aus gesundem demokra-
tischen Empfinden heraus gegen die grosse Macht,
die heute schon der Verwaltung in die Hand gege-
ben' ist. Das System der Allgemeinverbindlich-
erklärung dehnt diese Macht gewaltig aus und legt
das Schicksal des Verbrauchers, das Schicksal des
ganzen Volkes in die Hand einer allmächtigen
Verwaltung.

Wo bleibt da noch der Unterschied zu den
autoritären Staaten, in denen ein Mitspracherecht
des Volkes oder seiner gewählten Vertreter fehlt,
die öffentliche Kritik ausgeschaltet und alles in
die Hände einer allmächtigen Verwaltung gelegt
ist ? Dort spricht man von Fachschaften, bei uns
von Berufsverbänden, dort von Fachschaftsführern,
bei uns von Verbandspräsidenten und -Sekretären.
Das wird dann wohl der, ganze Unterschied sein.

Man spricht bei uns heute viel von geistiger
Landesverteidigung. Vielleicht allzu viel. Aber
ist es mit der Forderung nach geistiger Landes-
verteidigung vereinbar, wenn wir in dem lebens-
wichtigen wirtschaftlichen Abschnitt unseres öffent-
lichen Lebens das Mitbestimmungsrecht des Volkes
und seiner gewählten Vertreter ausschalten und
die Macht in die Hände der Verwaltung legen ?
Ueberlegen Sie sich das zweimal. Principiis obsta.

Wick: Diejenigen, welche geglaubt oder gehofft
hatten, dass die Revision der Wirtschaftsartikel
eine gesamthafte rechtliche Ordnung unserer wirt-
schaftlichen Verhältnisse bringen werde, mussten
sich angesichts der Ergebnisse der Diskussion in
der nationalrätlichen Kommission enttäuscht sehen.
Es war das Kennzeichen der gesamten Kommissions-
beratungen, dass man theoretisch am Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit festhalten wollte.
Das wurde als Ausgangspunkt der Debatte genom-
men, aber weiter wurde über die grundsätzliche
Frage der Gesamtordnung von Recht, Staat.und
Wirtschaft nicht diskutiert. Ausgangspunkt der
Diskussion blieb das grundsätzliche Festhalten am
liberalen Prinzip und an der liberalen Gesellschafts-
ordnung, wonach die Gesellschaft in lauter Privat-
existenzen aufgelöst und die Volkswirtschaft zur
blossen Privatwirtschaft verengt bleibt, in dem
Sinne, als ob Wirtschaft überhaupt nur Privatsache
wäre. Uebrigens sind die grössten wirtschaftlichen

Verbände — darauf hat Herr Scherer auch hin-
gewiesen — durchaus privatrechtliche Gebilde,
während die kleinsten Gemeinden öffentlichen
Charakter tragen mit genauen Umschreibungen
ihrer Rechte und Pflichten. Man gibt den Ge-
meinden derart grosse Bedeutung in der schweize-
rischen Oeffentlichkeit, während grosse Verbände,
die, wie Herr Scherer mit Recht gesagt hat, eine
grössere Bedeutung, Wichtigkeit und Aktivität
haben können, als vielleicht ganze Kantone in der
Eidgenossenschaft, durchaus privatrechtliche Ge-
bilde sind. Die Gemeinden, um dieses Beispiel
wieder anzuführen, haben genau umschriebene
Rechte und Pflichten, während die Wirtschafts-
verbände nur Rechte besitzen. In ihrem privaten
Charakter kommt weniger die Autonomie als viel-
mehr die Autokratie zum Druchbruch und Aus-
druck. Die Wirtschaft versagt in dieser Beziehung
durchaus als gemeinschaftsbildender Faktor, und
zwar aus dem einfachen -liberalen Grunde, weil sie
überhaupt nicht vom Gemeinschaftsgedanken ge-
tragen ist. Es liegt nicht im Wesen unserer Wirt-
schaftsauffassung, dass sie Gemeinschaftspflichten
hat, sondern sie ist vom blossen Erwerbsgedanken
und von blossen Erwerbsinteressen getragen. Sie
ist also grundsätzlich auch heute noch, trotz der
Bindungen, die ihr aufgelegt worden sind, nicht
von sozialen Gedanken getragene Volkswirtschaft,
sondern von rein individuellen Interessen getragene
Privatwirtschaft. Diese Grundauffassung kommt
eigentlich auch in den jetzt revidierten Wirtschafts-
artikeln zum Ausdruck. Man ist nur dazu ge-
kommen, diesen Grundsatz nach verschiedenen
Seiten hin zu beschneiden, allerdings so stark, dass
man sich fragen muss, ob der Grundsatz hier die
Hauptsache sei oder ob die Ausnahmen eigentlich
den Grundsatz repräsentieren. Aber es muss gesagt
werden, dass in all diesen Diskussionen, bei allen
Beschneidungen der schädlichen Auswirkungen der
Wirtschaft über den Sinn der Wirtschaft, über die
grundsätzlichen Auffassungen sozusagen kein Wort
verloren wurde. Ueber die Organisierung der Wirt-
schaft als Ganzes wurde nicht gesprochen. Auch
die jetzige Formulierung in diesen Wirtschafts-
artikeln bedeutet Festhalten an der individuellen,
atomistischen Wirtschaftsauffassung. Man kann
sagen, dass die jetzigen revidierten Artikel nichts
anderes bedeuten, als eine verfassungsmässige Ver-
ankerung bestehender Verhältnisse in der Verfas-
sung. Nun möchte ich mich nicht gegen diese Tat-
sache wenden. Ich anerkenne durchaus, dass diese
Vorlage einen rein praktischen Zweck hat, dass sie
eine rein äussere Zweckmässigkeitslage ausdrückt.
Das ist der Sinn und der ist durchaus anzuerken-
nen. Es ist eine Vorlage, die der gegenwärtigen
Praxis entspricht, die aber keine Richtlinien für
die Zukunft weist.

Nun sehen wir, dass diese liberale Wirtschafts-
ordnung oder dieses liberale Wirtschaftssystem
eigentlich sich selbst preisgeben musste durch eine
ausserordentlich scharfe staatliche Intervention.
Nun fragt es sich, wenn wir überhaupt eine grund-
sätzliche Frage auf werf en dürfen: Wollen wir in
dieser Form des staatlichen Interventionismus
weiterfahren, bis wir zu einem Staatssozialismus
gelangen, der überhaupt nichts mehr übrig lässt
von der bisherigen Auffassung der Wirtschaft als
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einer Privatwirtschaft ? Ich glaube, die Auffassung
ist allgemein, dass es keine Möglichkeit mehr gibt,
wenigstens keine praktische Möglichkeit mehr, zu
diesem alten liberalen Gegensatz von Staat und
Individuum zurückzukehren. Zwischen Staat und
Individuum stehen Gebilde: das sind die grossen
Wirtschaftsverbände. Die Frage ist nur, wie wir
sie rechtlich ordnen wollent: ob wir sie weiter als
rein private Gebilde erhalten, oder ob wir ihnen

x eine Form geben wollen, in der sie sich entweder
in der Richtung staatssozialistischer Gebilde weiter
entwickeln oder dann die Gestalt sogenannter
berufsständischer Einrichtungen erhalten. Das ist
das Problem und die Frage, weshalb ich hier über-
haupt das Wort ergreife: weil das die Auffassung
des grössten Teils jener Kreise ist, die die katholisch-
konservative Fraktion und Partei im Lande reprä-
sentieren. Die Rettung der Sphäre der Privat-
wirtschaft, das ist unsere Auffassung, wird letzten
Endes nur möglich sein durch Schaffung eines
Zwischengebildes, einer nicht staatlichen, aber
öffentlich-rechtlichen Wirtschaft. Das ist ein Unter-
schied, der sehr oft nicht erkannt wird, dass es
öffentlich-rechtliche Gebilde geben kann, die nicht
staatliche Gebilde sind. Es wird also sozusagen
eine neue Rechtsauffassung im Wirtschaftsleben
propagiert, die sich noch in keiner Art und Weise
verfassungsmässig verankert findet. Es gibt liberale
Wirtschaftspolitik und Wirtschaftstheoretiker, die
die Zukunft der Wirtschaft in dieser Richtung sehen,
wie etwa der grosse englische Wirtschaftstheoretiker
Keynes, der in seinem Buche «Laisser faire, laisser
aller» diese Idee vom wirtschaftlichen Zwischen-
gebiet mit öffentlich-rechtlichem Charakter postu-
liert, nicht theoretisch, sondern weil er das in der
geschichtlichen Entwicklung sieht. Da stimme ich
mit Herrn Grimm Durchaus überein : Man kann hier
nicht irgendeine Auffassung rein theoretisch ver-
treten, sondern muss sagen, dass die rechtlichen
Verhältnisse aus den tatsächlichen Verhältnissen
heraus zu regeln sind. Das war überhaupt immer
das Bedeutungsvolle an unserm Verfassungsrecht:
wir haben nie jein theoretische Grundsätze in der
Verfassung niedergelegt, sondern immer zuerst ge-
schaut, wie die tatsächlichen Verhältnisse sich ent-
wickelten, und ihnen dann die entsprechende ver-
fassungsmässige .Grundlage gegeben. Nun sagt
man, und dagegen möchte ich mich wehren, dass
die jetzigen Wirtschaftsartikel, wie sie aus den
Beratungen der Kommission hervorgegangen sind,
bereits eine berufsständische Ordnung enthalten,
namentlich in der Form der Allgemeinverbindlich-
erklärung. Das ist falsch. Die Allgemeinverbind-
licherklärung ist nicht ein Wesenszug der berufs-
ständischen Ordnung oder einer berufsständischen
Wirtschaft. Sie ist viel leichter in einer rein staats-
sozialistischen Wirtschaft möglich. Sie ist etwas,
was bei der berufsständischen Ordnung zwar in
Frage kommen kann, aber nicht ihr Wesen aus-
macht.

Nun werden Sie fragen, warum die konserva-
tiven Mitglieder in der Kommission keinen Vorstoss
gemacht haben ? Man hat uns diesen Vorwurf aus
unsern eigenen Reihen entgegengehalten: Ihr habt
das im Programm; aber jetzt, wo Ihr Gelegenheit
hattet, einen Vorschlag in dieser Richtung zu
machen, habt Ihr doch wieder nichts getan. Warum

wir zu dieser Sache nichts gesagt haben, im Sinne
eines bewussten Vorstosses ? Es geschah aus demo-
kratischen Ueberlegungen, aus Gründen unserer
schweizerischen politischen und sozialen Auf-
fassung heraus, wie ich bereits betont habe, weil
wir nicht wollen, dass irgendein Verfassungs-
grundsatz von oben her dem Volke aufoktroyiert
wird, auch wenn es via Volksabstimmung gehen
sollte. Die Verfassung muss immer der Ausdruck
des lebendigen Lebens sein. Darin liegt überhaupt
die ganze Problematik der Totalrevision der Ver-
fassung: bevor diese Dinge, die wir revidieren sollen,
einigermassen in der Praxis abgeklärt sind, ist es
ausserordentlich gefährlich, mit dem Instrument
einer Totalrevision an eine neue Ordnung heran-
zugehen. Das gilt auch für die berufsständische
Auffassung. Erst, wenn sich berufsständische
Gebilde aus der Natur der Wirtschaft und der
sozialen Verhältnisse heraus gebildet haben, kann
man ihnen den entsprechenden verfassungsrecht-
lichen Ausdruck verleihen. Heute ist die Zeit dazu
noch nicht gekommen, diese berufsständische Ord-
nung in der Verfassung zu verankern. Sie muss
Ausdruck der Wirklichkeit sein, wie das — und das
ist das Bedeutungsvolle an unserm revidierten
Verfassungsartikel — hier der Fall gewesen ist.
Aus diesen Gründen, obwohl diese Revision unsern
Ideen nicht vollständig entspricht, stimme ich
— ich kann nicht im Namen der Fraktion sprechen,
aber auch der grösste Teil der Fraktionsmitglieder
wird bestimmt beipflichten — diesem Verfassungs-
artikel zu.

Was( die berufsständische Ordnung anbetrifft,
so wollen wir diese Ordnung via facti verwirklicht
sehen. Die tatsächliche berufsständische Ordnung
ist das Erste, ihre verfassungsmässige Verankerung
ist dann erst das Zweite. Wir betrachten die berufs-
ständische Ordnung als ein eminent demokratisches
Prinzip, als die nach der wirtschaftlichen und
sozialen Seite hin ausgerichtete Form der Demo-
kratie. Die Demokratie ist nicht nur ein staatliches,
politisches Instrument, sondern sie ist etwas
Lebendiges, was unser ganzes Wesen erfasst, nicht
nur im Bereiche des Politischen, sondern auch im
Bereiche des Wirtschaftlichen und Sozialen, wobei
selbstverständlich aus den verschiedenen Gegen-
ständen heraus die demokratische Wirkung eine
andere ist auf politischem und eine andere auf
wirtschaftlich-sozialem Gebiete. Aber auf alle Fälle
— ich möchte das nochmals betonen, damit man
uns nicht immer wieder den Vorwurf macht, wir
wollten das österreichische Beispiel seligen An-
gedenkens nachahmen — streben wir eine durchaus
schweizerische Lösung, eine einheitlich demokra-
tische und föderalistische Lösung dieser berufs-
ständischen Idee an. Es gibt doch eine sogenannte
rechtliehe Gegenstandslogik, d. h. eine Logik,
die sich aus den Verhältnissen heraus ergibt. Die
Wirtschaft hat ihre ganz bestimmte Eigengesetz-
lichkeit, der man auch rechtlichen Ausdruck ver-
leihen muss. Die berufsständische Ordnung will
eigentlich dem Staat und der Wirtschaft die ihnen
wesensmässigen Aufgaben geben. Der ganze staat-
liche Interventionismus, den wir hier im Parlament
immer wieder haben, wo jeder, wenn ihn einmal
der Schuh drückt, zürn Parlament und zum Bundes-
rate läuft, ist eine derart schwere Belastung unserer
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Arbeit, dass sie uns eigentlich unfähig macht,
richtig zu funktionieren. In dieser Beziehung ist
die Kritik am Parlament an und für sich.richtig.
Nur'sollten die, die sie ausüben, sich selber einmal
an der Nase nehmen und die Verantwortung nicht
immer dem Parlament und dem Bundesrate zu-
schanzen. Immer ist man von aussen her an den
Staat gelangt, weil man keine andere Stelle hatte,
die zum Rechten hätte sehen können. Es fehlte
eben dieses Zwischengebilde, das wir als berufs-
ständisch bezeichnen. Wir betrachten den Staat
als die politische Gemeinschaft des Volkes, die
Wirtschaft als die ökonomische Gemeinschaft des
Volkes. Heute ist die Wirtschaft aber überhaupt
keine Gemeinschaftsform, sondern eine reine Er-
werbsorganisation, und nicht das, was sie eigentlich
im sozialen Sinn sein sollte: eine ökonomische
Rechtsgemeinschaft, die sich aus der naturgege-
benen und aus der Geschichte geformten Ordnung
ergeben muss.

Aufgabe des Gesetzgebers wird es dann aller-
dings sein müssen, den praktisch herauskristalli-
sierten Gebilden, diesen Berufsständen, wenn wir
einmal dieses Wort gebrauchen wollen, die juri-
stische Form zu geben, und da kann dann eventuell
ganz neues Recht geschaffen werden, ein ganz neues
Rechtssystem herauswachsen. Die Jurisprudenz
ist eine Wissenschaft, die nicht etwas Totes ist und
bloss in Retrospektiven arbeiten muss. Sie muss
auôh suchen, neuen Gebieten einen neuen recht-
lichen Ausdruck zu geben. Ich nenne hier den
Namen eines sehr grossen deutschen Juristen, der
bereits für diese Fragen einen juristischen Ausdruck
gefunden hat. Es ist Otto Gierke, der Jurist der
Genossenschaften, der nach dieser Richtung bereits
von einem Sozialrecht gesprochen hat, und zwar
schon vor 40 Jahren ; einem Sozialrecht, das zwischen
dem staatlichen Recht und dem privaten Recht
eingegliedert ist. Die verfassungsmässige Formu-
lierung muss dann von den Verhältnissen selbst-
verständlich abhängig sein. Wenn wir eine der-
artige neue wirtschaftliche Rechtsordnung haben,
kann auch eimal das grosse Gebiet des Arbeits-
verhältnisses gesamthaft einer Rechtsordnung
unterworfen werden. Heute haben wir gar keine"
gesamthafte Rechtsordnung des Arbeit s Verhält-
nisses, sondern dieses Arbeitsverhältnis ist in allen
möglichen Gesetzen, im Zivilrecht, im Obligationen-
recht und in verschiedenen Spezialgesetzen nieder-
gelegt. Die Rechtsentwicklung des Arbeitsverhält-
nisses steht heute auch bei uns in der Schweiz
durchaus hinter den tatsächlichen Bedürfnissen
weit zurück. Dieses Arbeitsverhältnis ist nur in
Einzelheiten, aber noch gar nicht grundsätzlich
geregelt.

Als diese Frage der gesamthaften Rechtsordnung
des Arbeitsverhältnisses in den Kommissions-
beratungen auch nur ganz leise angetönt wurde,
da erhob sich sofort die Opposition, und es hiess:
Wir wollen keinen sogenannten Code social, wie ihn
die französische Volksfront gewünscht hat. Ich
meinerseits empfinde gar keinen Horror, ich habe
keine Angst davor. Warum sollte es nicht-möglich
sein, auch in unsern schweizerischen Verhältnissen
das gesamte Arbeitsverhältnis einmal rechtlich zu
ordnen? Sie können dem Ding dann einen Namen
geben, wie Sie wollen, das ist durchaus nebensäch-

lich. Wir sind der Auffassung, dass das Soziale
und das Wirtschaftliche zusammengehören, dass
sie zusammen eine eigenrechtliche Gestaltung ver-
langen. Wir anerkennen durchaus die Wirtschaft
als Privatwirtschaft. An diesem Prinzip halten wir
alle fest, wir von unserer Fraktion und Partei.
Das ist ein Grundsatz, an dem wir in gar keiner
Weise rütteln lassen. Aber Privatwirtschaft heisst
nicht, dass sie nur privater Selbstzweck sein dürfe,
sondern dass sie Dienst sein muss an der Volks-
wirtschaft und dass sie von gesellschaftlichen
Gesichtspunkten aus organisiert sein muss, mit
einem Wort, dass die Wirtschaft eine soziale
Funktion zu erfüllen hat, die schliesslich auch im
Verfassungs- und Rechtsleben ihren Ausdruck
finden muss. Aber von der Volkswirtschaft als einer
organisierten Zusammenfassung der verschiedenen
Arbeitsprozesse und von der Arbeit als einer Per-
sönlichkeits- und Gemeinschaftsleistung im Gesamt -
gefüge eines Volkes, davon ist in unserer Verfassung
mit keinem Worte etwas gesagt. Hier sind noch
duro'haus Lücken vorhanden.

Ich glaubte, auf all diese Verhältnisse hinweisen
zu dürfen, um Ihnen zu sagen, welche Auffassungen
grundsätzlicher Art wir in bezug auf die Revision
der Wirtschaftsartikel hätten, wenn einmal an eine
Totalrevision herangeschritten wird. Diese Artikel
werden nicht so, wie sie aus unserer Beratung
hervorgehen, gesamthaft bei einer Totalrevision
aufgenommen werden. Aber das möchte ich be-
tonen; diesen revidierten Wirtschaftsartikeln dürfen
und können wir zustimmen. Sie entsprechen
durchaus der tatsächlichen Lage, und es ist ein
Verdienst des Bundesrates, dass er uns diese Vor-
lage gegeben hat, dass er aus durchaus realpolitischer
Einsicht heraus diese Vorlage gegeben hat, und
realpolitische, realwirtschaftliche Gesichtspunkte
waren ausschlaggebend bei der Abänderung der
einzelnen Artikel.

Wir stimmen dieser Vorlage zu. Wir betrachten
sie als eine Etappe, betrachten sie noch nicht als
Endziel, aber als Etappe zur Erreichung des End-
zieles.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre économique. Révision.

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1938
Année

Anno

Band III
Volume

Volume

Session Aprilsession
Session Session d'avril
Sessione Sessione di aprile

Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 02
Séance

Seduta

Geschäftsnummer 3616
Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 26.04.1938
Date

Data

Seite 296-308
Page

Pagina

Ref. No 20 032 520

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.



26. April 1988 — 309 Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung

#ST# IVachmittagssitzung vom 26. April 1938.
Séance du 26 avril 1938, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 296 hiervor. — Voir page 296 ci-devant.

BÜrki: Die Schweizerische Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerpartei hat in ihrer^ Delegiertenversamm-
lung vom 6. November 1937 zu dem Entwurf des
Bundesrates betreffend Revision der Wirtschafts-
artikel Stellung genommen und ihn als geeignete
Grundlage für die parlamentarische Beratung und
für die öffentliche Diskussion bezeichnet. Unsere
Fraktion begrüsst die Vorlage, und wir danken dem
Bundesrat für deren Einbringung! Wir halten eine
Revision der Bundesverfassung auf dem Gebiete
der Wirtschaft für äusserst dringlich und notwendig.
Aus der Wirtschaft müssen ja die Mittel kommen,
die Bund und Kantone und Gemeinden nötig haben,
um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Den Wirt-
schaftsverlauf in geeignete Bahnen zu lenken, muss
eine hohe und hehre Aufgabe von heute sein.

Wir anerkennen voll und ganz die Erfolge der
liberalen Wirtschaftsführung der letzten Jahrzehnte.
Aber die Entwicklung hat auch auf diesem Gebiet
Formen angenommen, die nach unserer Auffassung
nicht mehr für unsere Verhältnisse passen. Im
Laufe der Jahre hat man Anpassung an die Forde-
rungen der Zeit gesucht auf dem Gebiete der Ver-
fassung, des Gesetzes- und Verwaltungsrechtes. Nur
in der Wirtschaft ist man der Entwicklung nicht
gefolgt, und deshalb waren auch die vielen dring-
lichen Bundesbeschlüsse nötig, als uns die Verhält-
nisse vom Ausland her überraschten.

Wir glauben nicht an eine Rückkehr von Vor-
kriegsverhältnissen auf dem Gebiete der Wirtschaft.
Es werden Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen,
bis etwas geordnete und bleibende Verhältnisse im
Verkehr mit dem Ausland eintreten werden. Und
dass wir wirtschaftlich auf das Ausland angewiesen
sind und uns dessen Verhältnissen anpassen und
einordnen müssen, das wird wohl im Saale niemand
bestreiten wollen. Die Welt ist in einer Zeit der
Umbildung, nicht nur in staatspolitischer, sondern
auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Welt-
anschauungen färben nicht nur auf das staats-
politische, sondern auch auf das Wirtschaftsgebiet
ab. Staat und Wirtschaft sind zu eng mitein-
ander verbunden, und die Wirtschaft ist das Schick-
sal der Völker. Das verkennen zu wollen, wäre
Blindheit. Deshalb ist es höchste Zeit, auch unsere
Wirtschaftspolitik den Anforderungen einer neuen
Zeit anzupassen, und das im Rahmen unseres staats-
politischen Denkens und Fühlens und nicht nach

ausländischen Mustern, die sich auf unser Land
nicht übertragen und anwenden, lassen.

Die Vorlage mit den Ergänzungen und Vor-
schlägen der Kommission ist geeignet, diesen Rah-
men zu schaffen und unsere Wirtschaftspolitik und
Wirtschaftsführung auf eine verfassungsmässig un-
anfechtbare Grundlage zu stellen. Auf der vorge-
schlagenen Basis ist der Zukunft Raum geschaffen.
Das Bestehende bleibt, soweit es sich bewährt hat;
dem Kommenden, das sich in der Unsicherheit der
heutigen Zeit und deren Entwicklung bergen kann,
bleibt der Weg frei. Die Vorlage gibt der Eigenart
unserer Wirtschaftsstruktur Ausdruck. Sie will
unsern Verhältnissen gerecht werden. Sie bringt
die Verankerung des Schutzes der Landwirtschaft,
von der in der Bundesverfassung bisher nichts zu
finden war. Die Wissenschaft des Landbaues ist
eine der vornehmsten Wissenschaften. Diesen
Schutz der Landwirtschaft als Grundlage der Volks-
wirtschaft zu verankern und zu erwähnen, ist ein
Gebot der Stunde. Die Vorlage kann sich nur auf
dem Wege der Verständigung zum Wohle der Ge-
samtwirtschaft und des Volkes auswirken.

Was hat sich in unserem Wirtschaftsleben bis
heute besonders bewährt ? Es ist der grosse Bestand
an vielen kleinen und mittleren selbständigen Be-
trieben. Sie haben sich nicht nur bewährt, sie haben
ihre Bedeutung für unser Land erwiesen : wirtschaft-
lich, sozial und auch politisch. Nach der Betriebs-
zählung des Jahres 1929 zählen wir in Handwerk,
Gewerbe, Handel und Industrie 217 782 Betriebe
mit l 260 864 beschäftigten Personen, wovon 201682
Betriebe mit l—10 beschäftigten Personen, das
sind 92,5% aller .Betriebe mit 495 957 beschäftigten
Personen. Zum 'Vergleich führe ich die Landwirt-
schaft an. Dort haben wir 238 469 Betriebe mit
614113 beschäftigten Personen über 15 Jahren,
wovon 219 546 Betriebe mit einem Flächeninhalt
bis 15 ha, also alles kleine und mittlere Betriebe,
welche wiederum 92% aller landwirtschaftlichen
Betriebe ausmachen.

Was sagen.uns diese Zahlen? Sie sagen uns,
dass der Wirtschaftsaufbau unseres Landes sozu-
sagen der Bodengestaltung angepasst ist. Wir haben
in der Landwirtschaft keinen eigentlichen Gross-
grundbesitz nach ausländischem Ausmass. Wir
haben aber auch keine grossen Grundstoffverarbei-
tungsindustrien, weil der Mangel an Bodenschätzen
solche nicht aufkommen lässt. Und wir gehen wohl
nicht fehl, wenn wir sagen, dass aus diesen Verhält-
nissen heraus unsere Demokratie herausgewach-
sen ist.

Was sagte seinerzeit ein schweizerischer Bundes-
rat anlässlich einer schweizerischen Gewerbetagung ?
„Die Erhaltung möglichst vieler selbständiger Exi-
stenzen gehört zu den vornehmsten Pflichten des
Staates. Bund und Kantone dürfen nie vergessen,
dass ein gesunder Gewerbestand neben einer ge-
sunden Landwirtschaft den sichersten Schutzwall
unserer Demokratie bedeutet. Wenn der Staat sie
festigt, festigt er sich selbst." Das Bestehen mög-
lichst vieler selbständiger Existenzen hat also, wie
schon erwähnt, nicht nur wirtschaftliche und soziale,
sondern ganz besonders staatspolitische Bedeutung,
wessen wir eingedenk sein sollten, und was auch
heute bereits von Kollege Grimm erwähnt worden
ist.
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Herr Duttweiler schreibt in seiner „Tat" Nr. 14
dieses Jahres über die Preisgabe der Handels- und
Gewerbefreiheit — ein politisches Problem: „Es
gibt nur einen Weg für uns, nämlich den schwei-
zerischen, die Ertüchtigung und Befreiung der Per-
sönlichkeit, die Steigerung des Verantwortungs-
bewusstseins in der Wirtschaft."

Die Vorlage, die wir beraten, bleibt auf dem
schweizerischen Weg. Nicht die schrankenlose Frei-
heit, die Konzernbildung auf allen Gebieten, die
übersteigerte Rationalisierung, die den selbständigen
Klein- und Mittelbetrieb mehr und mehr ausschalten,
sind schweizerisch, sondern unschweizerisch. Wir
lehnen Produktions- und Verteilungsformen, wie sie
vielerorts im Ausland in Millionenstädten oder in
weiten Siedelungen ihre Berechtigung haben mögen,
ab, denn sie sind undemokratisch, sie sind unschwei-
zerisch. Wir lehnen auch das Rücksichtslose und
Hemmungslose in der Wirtschaft ab. Demokratie
ist nicht Gewalt des Stärkern, sondern Verständi-
gung unter Volksgenossen. So sei es auch in der
Gestaltung unserer Wirtschaft. Die Ordnung un-
serer Wirtschaft soll weitgehend der demokatischen
Staatsidee, sozusagen der Beschaffenheit unseres
Landes, deren Natur und Bodengestaltung ange-
passt sein und bleiben. Der Raum ist zu klein für
Grossgebilde, oder aber der Schwächere und Kleine
geht zugrunde.

Man höre auf mit dem Einwand, der tüchtige
Kleinbetrieb werde nie untergehen. Wenn die
Warenverteilung, besonders die der Lebensmittel,
derart übersetzt ist wie heute und noch weiter über-
steigert werden soll, nimmt der Grossbetrieb auch
dem tüchtigen Kleinen den Lebensraum weg. Sein
Umsatz geht derart zurück, dass der Ertrag davon
nicht mehr zum Leben ausreicht. Ist es nötig, in
den Grossbetrieben Millionen auf Millionen zu
häufen und dafür dem kleinen und genügsamen
selbständigen Kleinbetrieb die Existenz wegzu-
nehmen? Dafür sind wir nicht zu haben.

Die Kundgebungen gegen das Ueberhandnehmen
der Grossbetriebe, Warenhäuser, Epa und andere
mehr kommen nicht von ungefähr. Man nehme sie
auch nicht zu leicht, denn der Ernst der Lage liegt
tiefer. Die Ausschaltung des gewerblichen Mittel-
standes hat sich im Ausland da und dort bitter ge-
rächt, nicht zum wenigsten für diejenigen, die Be-
fürworter dieses Systems waren. Gerade das Ueber-
handnehmen der Grossbetriebe, ihr meist hemmungs-
loses und rücksichtsloses Vorgehen, hat die Ver-
bände aufgerüttelt, fester gefügt, geschaffen, wo sie
noch nicht vorhanden waren, mit dem Willen, den
Kampf um die wirtschaftliche Selbständigkeit ihrer
Mitglieder aufzunehmen*

Es geht hiebei nicht um Personen, nicht um Se-
kretäre, nicht um Herrn Duttweiler., sondern es geht
um Grundsätze, um Ideen.

Wohl mögen in den Verbänden, wie sie von
Herrn Duttweiler und ändern, denen sie ein Dorn
im Auge sein mögen, so heftig kritisiert werden,
Fehler und Mängel vorkommen, wie überall, wo
Menschenwerk ist, aber mit den Wirtschaftsver-
bänden wird heute zu rechnen sein, sie lassen sich
aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr ausschalten.

Gewiss, man soll sich in den Berufs- und Wirt-
schaftsverbänden vor Ueberorganisation, vor Zwang
und Vormundschaft hüten. Der Verband soll der

Berater, der Erzieher, der Förderer des Mitgliedes
sein, nicht etwa ein Beschützer und Fürsprecher der
Unfähigen und Gleichgültigen.

Diesen Richtlinien trägt aber auch die Vorlage
Rechnung. Wenn von Allgemeinverbindlichkeits-
erklärungen die Rede ist, so kann sie nur unter
Beobachtung solcher Grundsätze denkbar sein. Die
Handels- und Gewerbefreiheit bleibt weiterhin ge-
währleistet. Wir stimmen dem unbedingt zu und sind
mit Herrn Duttweiler einig, wenn er sagt, „dass die
Persönlichkeit, die Steigerung des Verantwortungs-
bewusstseins, die Förderung des schöpferischen Gei-
stes die Grundlage einer gesunden Wirtschaftsfüh-
rung sind". Aber wie gesagt, die Vorlage trägt diesen
privatwirtschaftlichen Grundsätzen Rechnung. Be-
vor die gefürchteten, mit Schlagwörtern geflügelten
Bedenken der „Eingriffe" in die Wirtschaft möglich
sind, bevor eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung
ausgesprochen werden kann, braucht es der stich-
haltigen Begründungen viele. Uebergriffen würde
ja zum vorneherein eine Niederlage durch das Re-
ferendum beschieden sein. Gerade hierin geht vielen
selbständig Erwerbenden die Vorlage zu wenig weit,
weil sie sich sagen, dass mit diesen Verklausulie-
rungen und Vorbehalten der gewünschte Schutz
praktisch fast gar nicht erreichbar ist.

Unsere Fraktion begrüsst ferner die Aufnahme
der Bestimmungen in Art. 34ter über die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit und Förderung der
Arbeitsbeschaffung, sowie über den Schutz der
Arbeitnehmer, die- Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung. Diese Bestimmungen sind un-
bestritten. Ich möchte darüber weiter keine Aus-
führungen machen. Es sind Gemeinschaftsfragen
und Ordnungen, wie sie eines wahren demokratischen
Staatswesens würdig sind. Besondern Wert aber
legen wir auf die Verankerung, dass der Bund be-
fugt ist, über die berufliche Ausbildung Bestim-
mungen aufzustellen. Unsere Hoffnungen richten
sich da namentlich auf die nun mögliche Förderung
des hauswirtschaftlichen Dienstes, auch die Lösung
der Dienstbotenfrage, auf deren Wichtigkeit wir
auch anlässlich der Beratung des Gesetzes über
das, Mindestalter für den Eintritt in das Erwerbs-
leben hingewiesen haben.

Unsere Fraktion steht geschlossen für die Vor-
lage ein, weil wir die vollendete Ueberzeugung
haben, dass eine Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung für unsere Volkswirtschaft
und unser Land äusserst dringlich ist. Wir geben
der Hoffnung Ausdruck, dass wenn nicht eine ge-
schlossene Einheit, so doch eine überwältigend
grosse Mehrheit des Rates dem Schweizervolk auch
in dieser Verfassungsrevision den Weg zeigen möge.

Herzog: Mein Fraktionskollege Grimm hat
Ihnen bereits auseinandergesetzt, aus welchen
Ueberlegungen wir im Gegensatz zum Antrag des
Herrn Tobler, der auf Nichteintreten geht, Ein-
treten beschliessen werden. Es unterliegt sicher
keinem Zweifel, dass die Mehrheit des Rates auf die
Vorlage eintreten wird. Es ist für uns ganz klar,
dass die jetzige Situation, die Entwicklung, welche
unsere ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse ge-
nommen haben, auch eine Neuregelung und Neu-
fassung der Wirtschaftsartikel unserer Bundes-
verfassung zur Folge haben muss. Es scheint mir
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notwendig zu sein, bei dieser Gelegenheit auch
darauf hinzuweisen, dass sich die Demokratie
gerade in diesen Fragen, die jetzt zur Diskussion
stehen, bewähren muss. Die Demokratie muss die
Kraft haben, in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt
erleben, die Wege zu gehen und diejenigen Vorkeh-
ren zu treffen, die auf Grund der veränderten Ver-
hältnisse notwendig sind. Wenn die Demokratie
diese Wege nicht aus eigener Kraft gehen kann,
dann ist es um unser demokratisches Staatswesen
geschehen. Diese Ueberlegungen neben vielen än-
dern machen es uns zur Notwendigkeit, an der
Neufassung der Wirtschaftsartikel mitzuarbeiten
und zunächst für Eintreten auf die Beratung zu
stimmen.

Man wäre versucht, jetzt schon sich mit einigen
Ausführungen der Herren, die bereits zur vorlie-
genden Vorlage gesprochen haben, polemisch aus-
einanderzusetzen. Wir glauben, dass dazu viel-
leicht jetzt noch nicht Anlass vorliegt und dass
vielleicht auch die Angelegenheit als zu ernst be-
trachtet werden muss, um grosse polemische Aus-
einandersetzungen zu gestatten. Es wird sioh ja
vielleicht auch Gelegenheit bieten, im Verlauf der
Detailberatung noch einiges zu grundsätzlichen
Fragen zu sagen.

Ich will die Gelegenheit, die mir jetzt zur Ver-
fügung steht, benützen, um eine Frage an den
Vertreter des Bundesrates, Herrn Bundesrat Ob-
recht, zu richten. Ich habe sie bereits in der Kom-
mission gestellt. Mir liegt aber daran, diese Frage
jetzt im Plenum noch einmal an ihn zu stellen, da
ich annehme, dass er zum Abschluss der Ein-
tretensdebatte seine Auffassung zum ganzen Fra-
genkomplex noch eingehend darlegen wird.

Es gibt Kreise in unserer Bevölkerung, die ge-
genüber der neuen Fassung des Art. 31 bis, lit. a,
wie sie jetzt von der Kommission ausgearbeitet
worden ist, grosse Bedenken haben. Sie lautet,
dass der Bund zum Schütze wirtschaftlich bedroh-
ter Landesteile und wichtiger in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen
Massnahmen ergreifen könne. Ich habe» Herrn
Bundesrat Obrecht in der Kommission bereits ge-
fragt, in welchem Verhältnis dieser neue Art. 31 Bis,
lit. a, zu Art. 32quater der Bundesverfassung steht.
Dieser sagt: ,,Die Kantone können auf dem Wege
der Gesetzgebung die Ausübung des Wirtschafts-
gewerbes und des Kleinhandels mit geistigen Ge-
tränken den durch das öffentliche Wohl geforderten
Beschränkungen unterwerfen. Als Kleinhandel mit
nicht gebrannten geistigen Getränken gilt der
Handel mit Mengen von weniger als zwei Litern."
Ich wiederhole diese Frage hier, weil in Abstinen-
tenkreisen und in Kreisen, die der Errichtung und
der Unterhaltung alkoholfreier Wirtschaften nahe-
stehen, die Befürchtung besteht, dass mit dem
Art. 31bis, lit. a, nach neuer Fassung der Art. 32quater
unter Umständen umgangen werden könnte. Ich
weiss, dass Herr Bundesrat Obrecht eine andere
Auffassung hat. Er hat in der Kommission erklärt:
„Das Gebiet .der Wirtschaften ist schon geordnet
und soll durch den neuen Art. 31 bis neuer Fassung
nicht aufs Neue aufgeworfen werden. Ich würde
mich gegen ein solches Begehren auflehnen." Ich
wäre Herrn Bundesrat Obrecht dankbar, wenn er
diese Erklärung auch im Ratssaale abgeben könnte
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und zwar aus folgenden Ueberlegungen. Im Mo-
mente, als wir diese Vorlage in der Kommission
beraten hatten, erschienen vom schweizerischen
Wirteverband die Forderungen, die das Gastwirt-
schaftsgewerbe zu diesem neuen Wirtschaftsartikel
zu stellen hat, und darin wird erklärt, dass im Zu-
sammenhang mit der Revision der Wirtschafts-
artikel der Bundesverfassung die Revision von
Art. 32quater verlangt werde und zwar in dem
Sinne, dass sämtliche Gastwirtschaftsbetriebe, auch
diejenigen ohne Alkoholausschank, und nebst den
Kleinverkaufsstellen auch der Mittelhandel, der
Bedürfnisklausel unterstellt und in ähnlichem Um-
fange wie das Gastwirtschaftsgewerbe belastet
werden. Ich hoffe, dass Herr Bundesrat Obrecht
bezüglich des Zusammenhanges des neuen Art.31 bis,
lit. a, zum Art. 32quater heute die gleiche beruhi-
gende Erklärung abgeben kann wie anlässlich der
Kommissionsberatung. Das würden weite Kreise
begrüssen und es würde ihnen leichter gemacht,
ihre zustimmende Stellung zum neuen Wirtschafts-
artikel zu fundieren.

Das ist die eine Frage, die ich in der Eintretens-
debatte an den Herrn Bundesrat stellen will, um
ihm Gelegenheit zu biten, sie vielleicht in seinem
Votum zu beantworten.

Die neuen Wirtschaftsartikel umfassen die ver-
schiedensten Gebiete unserer Wirtschaft und zwar
nicht nur der Binnenwirtschaft, sondern auch des
Aussenhandels. Wir sind damit einverstanden, wir
begrüssen es, dass versucht wird, umfassende Be-
stimmungen in die neuen Wirtschaftsartikel hin-
einzunehmen. Die neuen Artikel enthalten Be-
stimmungen für das Gewerbe, Bestimmungen für
die Industrie und sie enthalten insbesondere si-
chernde und beruhigende Bestimmungen für die
Landwirtschaft. Wir begrüssen sie und stimmen
den Grundsätzen zu, die in den neuen Bestimmun-
gen enthalten sind. Wir anerkennen, dass es not-
wendig ist, hier gegenüber der jetzigen Situation
neue Formen zu suchen, neue Wege, die es dem
Bundesrat, dem Parlament und dem Volk ermög-
lichen, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Ich will aber darauf hinweisen, dass bezüglich
der Verbraucher keine Bestimmung in der jetzigen
Vorlage enthalten ist. Sie werden an mich die
Frage stellen: Was ist das eigentlich, wer ist Ver-
braucher ? Wir sind letzten Endes alle Verbraucher,
und die neuen Artikel, insbesondere derjenige, auf
den es ankommt, sagt ja, dass neue Gesetze und
neue Beschlüsse nur erlassen werden können unter
Berücksichtigung der Gesamtwirtschaft.' Die Ver-
braucher sind in dem Ausdruck ,,Berücksichtigung
der Gesamtinteressen" inbegriffen.

Ich und mit mir einige Herren der Kommission
sind hier anderer Auffassung. Wir sind der Auf-
fassung, dass die Verbraucher in den neuen Ar-
tikeln genannt werden sollen, nämlich unter der
Bestimmung, dass bei Massnahmen, die ergriffen
werden, Rücksicht genommen werden soll auf die
Interessen der Verbraucher. Verbraucher sind wir
— da haben diejenigen recht, die das sagen —
letzten Endes alle, Verbraucher in diesem oder
jenem Sinne. Wir glauben, dass ein Hinweis dar-
auf auch für den Bundesrat, auch für die Behörden,
welche letzten Endes die Verfassung handhaben
und die Gesetze auszuführen haben, ein wichtiger
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und notwendiger Hinweis sein kann. Herr Bundes-
rat Obrecht hat ja in der Kommission zur Nennung
der Verbraucher selbst seine Zustimmung gegeben.
Im Zusammenhang mit der Nennung der Verbrau-
cher in den neuen Wirtschaftsartikeln sind wir
aber auch der Meinung, dass die Selbsthilfegenos-
senschaften als ein wichtiger Bestandteil unserer
Wirtschaft in der Schweiz im neuen Verfassungs-
artikel genannt werden und den notwendigen
Schutzbestimmungen unterstellt werden sollen.
Die Kommission hat sowohl dem Hinweis auf die
Verbraucher wie dem Hinweis auf die Selbsthilfe-
genossenschaften in einer ersten Sitzung zugestimmt,
offenbar in der Ueberzeugung, dass es notwendig
sei, diese beiden B'estimmungen in die neuen Ver-
fassungsartikel aufzunehmen. In einer späteren
Sitzung hat sich dann eine Mehrheit der Kom-
mission wieder anders besonnen und hat wieder
anders bestimmt und auch in einer später darauf-
folgenden Sitzung hat sie den gleichen Standpunkt
eingenommen, so dass heute darüber ein Minder-
heitsantrag vorliegt. Ich will aber darauf hin-
weisen, dass meiner Ansicht nach 'alle diejenigen,
die ein Interesse daran haben, dass die Verfassungs-
artikel auch in der Volksabstimmung angenommen
werden, sich wohl überlegen sollten, ob sie nicht
der Fassung, wie sie in einer ersten Kommissions-
sitzung angenommen wurde, zustimmen sollten.
Ich will nicht darauf hinweisen,, welchen Leidens-
weg die Selbsthilfegenossenschaften unter dem
Warenhausbeschluss, dem Warenhausgesetz gehen
mussten. Man hat dort sehr oft der Entwicklung
der Selbsthilfegenossenschaften Fesseln angelegt,
die selbst bei weitest gehender Auslegung jener
Bestimmungen nicht gerechtfertigt waren und wir
sind der Auffassung, dass der Schutz der Selbst-
hilf egenossenschaften, die ja aucn zu einem grossen
Teil die bäuerlichen Genossenschaften umfassen,
im neuen Wirtschaftsartikel eine unbedingte Not-
wendigkeit ist. Wir sind deshalb der Auffassung,
dass es gerechtfertigt ist, wenn diese in den neuen
Artikel aufgenommen werden.

Ich will neuerdings darauf hinweisen, dass be-
reits vor einigen Jahren mit Unterschriftenzahlen,
die sehr hoch waren, über 400 000. vom Bund und
Parlament verlangt wurde, dass den Genossen-
schaften keine neuen Beschränkungen auferlegt
werden sollen. Wir glauben, dass wenn schon für
die verschiedensten Wirtschaftszweige, für das
Gewerbe, die Industrie, die Bauernschaft die neuen
Wirtschaftsartikel Bestimmungen zum Schütze
dieser Wirtschaftszweige bringen, denen wir weit-
gehend zustimmen, es auch richtig ist, eigentlich
einen Akt der Klugheit bedeutet, wenn bei dieser Ge-
legenheit das Parlament der Fassung zustimmt, wie
sie im Verein mit den Vertretern der Bauernschaft
im zwischengenossenschaftlichen Ausschuss ge-
nehmigt worden ist. Es ist deshalb, wenn Ihnen
daran gelegen ist, diesen Wirtschaftsartikel auch
über die Klippe der Volksabstimmung durchzu-
bringen, notwendig, dass Sie unseren Anträgen, die
im Interesse dieser Wirtschaftsartikel gestellt wer-
den, zustimmen. Wir glauben, dass Sie dann nur
zu gunsten dieser Wirtschaftsartikel Ihre Stimme
abgegeben haben.

Duttweiler: Unsere Fraktion wird nur gegen
die Art. 31 bis und ter und 32 Opposition machen,
während Art. 34ter zeitgemäss ist und unsere
Unterstützung finden wird. Die Handels- und
Gewerbefreiheit wird grundsätzlich verschieden
ausgelegt in den verschiedenen Ländern. In der
Schweiz bedeutet die Garantie für die Handels-
und Gewerbefreiheit die Garantie des Staates, den
Bürger nicht zu hindern, währenddem die fran-
zösische und amerikanische Auslegung dahin geht,
dass dem Bürger schlechthin das Becht zusteht,
einen Baum in der Wirtschaft zu finden. Wenn
wir nun die Vorlage prüfen, welcher der beiden Auf-
fassungen sie entspricht, so stellen wir einen Wider-
spruch fest. Zweifellos will man mit dieser Ver-
fassungsänderung dem kleinen Mann helfen, einer-
seits also Baum schaffen, aber das Mittel, das zu
diesem Zweck angewendet wird, ist merkwürdiger-
weise die Einschränkung. Es ist damit fraglos der
Einzelne, ob klein oder gross, in seiner wirtschaft-
lichen Freiheit eingeschränkt. Darin sehen wir
einen unlösbaren Widerspruch. Wenn wir nämlich
erreichen wollen, dass eine Ausweitung des Wirt-
schaftsraumes zugunsten des Kleinen einsetzt,
müssen wir logischerweise im Art. 31 das Recht
des Bürgers zur freien Betätigung in der Wirtschaft
auch gegen die Uebergriffe Einzelner schützen. Das
ist der prinzipielle Standpunkt. Eine sozialpoli-
tische Neuordnung, aber kein Ftlickwerk, wie es
die Verfassungsänderung darstellt. Wir werden zu
Art. 31 einen entsprechenden Antrag stellen, und
es wird sich dann zeigen, ob man tatsächlich etwas
Neues einführen will im Sinne des Mittelstandes,
denn der Mittelstand reklamiert seinen Lebens-
raum. Dann aber sollen alle grossen Unternehmun-
gen unter diese neue Auffassung fallen.

Die Vorlage bezweckt in der Hauptsache, durch
die Allgemeinverbindlicherklärung von Verbands-
beschlüssen die wirtschaftliche Freiheit in Gewerbe
und Handel weiter einzuschränken. Wir haben auf
dem Gebiet der Milchproduktion und Verwertung
ein Schulbeispiel dessen, was jetzt für die Gesamt-
wirtscrraft als notwendig erachtet wird. Der Milch-
kleinhändler kann heute nicht mehr als selbständig
Erwerbender betrachtet werden, indem ihm der
Einkaufspreis, die Bezugsquelle, der Verkaufs-
preis und weitgehend sogar die Kundschaft vorge-
schrieben ist. Er ist nicht Herr, sondern der
Knecht einer Organisation. Er ist auch in gleicher
Weise abhängig von seinem Brotherrn, der Organi-
sation, wie irgend ein Arbeiter oder Angestellter,
denn es kann ihm von heute auf morgen sozusagen
die Belieferung abgeschnitten werden. Damit hat
er seine Anstellung gleichsam verloren. Das gilt
praktisch auch in politischer Beziehung. Diese
Unfreiheit ist deshalb nicht nur wirtschaftlich,
sondern in ihrer Auswirkung weitgehend politischer
Natur. Der Betreffende wird zur Erhaltung seiner
Existenz derjenigen politischen Gruppe angehören,
die auf politischem Boden seinen Lohn schützt.
Das liegt in der Natur des Zwangsverbandes, da
durch die Allgemeinverbindlicherklärung auch die
Aussënseiter erfasst werden. Die Initiative und
die Befehlsgewalt liegen bei diesen Verbands-
konstruktionen praktisch in den Händen der
Organisation und nicht des Einzelnen. Diese, die
Organisationen, .sind wiederum massgebend beein-
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flusst von den wirtschaftlich mächtigsten Mitglie-
dern. Es kann nicht bestritten werden, dass die
wirtschaftlich mächtigen Mitglieder einen grösseren
Einfluss haben als die kleinen. Das beweist auch
das Beispiel der Uhrenorganisation, wo die kleinen
praktisch kein oder nur ein theoretisches Mit-
spracherecht haben. Ich habe einen Brief von
500 kleinen Uhrenfabrikanten gesehen, die sich
beklagten, dass sie nicht berücksichtigt würden
bei den Vertragsverhandlungen mit Frankreich.
Man sieht also ganz deutlich, dass die mächtigen
Mitglieder der Organisationen das Hauptwort
sprechen. Dann wird ein Mehrheitsbeschluss ge-
fasst und die Allgemeinverbindlichkeit beantragt.
Dadurch werden sogar die Aussenstehenden von
diesen Beschlüssen beherrscht. Das Resultat der
vorgeschlagenen Wirtschaftsordnung wird also eine
Uebertragung der Unfreiheit und Abhängigkeit
der unselbständig Erwerbenden auf das selb-
ständige Gewerbe, auf die Industrien und den
Handel zur Folge haben.

Es liegt eine grundsätzliche Verschiedenheit
zwischen der vorgeschlagenen Verfassungsänderung
und den bisherigen Einschränkungen der Handels-
und Gewerbefreiheit vor, insofern als die bisherigen
Einschränkungen von folgenden Gesichtspunkten
ausgehen:

1. Oeffentliche Werke — Gas, Elektrizität,
Wasserversorgung, Transportanstalten usw. ; 2. die
innere Sicherheit — das Pulverregal; 3. die Hygiene
— Lebensmittelpolizei, Absinthverbot, Alkohol-
gesetzgebung; 4. die Sozialgesetzgebung zum
Schutz des wirtschaftlich Schwächern. Alle diese
Punkte sind eingeschränkt zugunsten des Gesamt-

. o

Interesses. Mit der Verfassungsänderung aber
führen wir den Schutz des Privatbesitzstandes ein.
Das ist der ganz grundsätzliche Unterschied. Es
ist nicht, mehr die Einschränkung im sozialen
Sinne, im Sinne des Fortschritts, sondern im Sinne
der Reaktion, in der Richtung des Zunftwesens. Es
ist — das ist sehr wichtig — die Anzweiflung des
Grundprinzips der Freiheit selbst. Es gilt auch
nicht mehr der Schutz des wirtschaftlich Schwä-
cheren, z. B. des Arbeitnehmers, sondern die
Reglementierung und Gleichschaltung wird als
überlegenes System gegenüber der Freiheit aner-
kannt. Das ist der Schritt. Es ist übrigens auch
in den meisten Referaten anerkannt worden, dass
es sich um einen weittragenden Schritt handelt.

Die eben neu erschienene „Schweizerge-
schichte" von Gagliardi schildert die Zustände
vor 1798 wie folgt:

„Patrizier wie Zünfter, Städter so gut als
Landbewohner sahen im Staat die Versorgungs-
anstalt, welche dem Einzelnen möglichst grosse
Vorteile zu bieten habe. Gefühl lebendiger Ver-
pflichtung, tatkräftiger Opferwilligkeit war fast
verschwunden. Erhaltung des Bestehenden um
jeden Preis bildete das Ziel, dem sämtliche An-
strengungen galten. Aenderungen hätten Vorrechte
in Frage gestellt, Besitzesverhältnisse gewandelt."
Ich frage Sie: Sind diese Worte nicht wörtlich
anwendbar auf das, was heute wieder angestrebt
wird? Das ist das Bild der Garantiesucht, die
heute wieder überhand nimmt, und die die Ver-
anlassung zum Vorschlag der Verfassungsänderung
war. Die St. Galler Handelskammer soll sich denn

auch in der Begründung ihrer Ablehnung dahin
aussprechen, dass es sich darum handle, dass Vor-
teile, die gewisse Interessengruppen sich unter der
Herrschaft der dringlichen Bundesbeschlüsse ver-
schafft hatten, verfassungsmässig verankert wer-
den — eine Ansicht, die ich voll und ganz teile.
Es würde in den Beratungen in der nationalrät-
lichen Kommission denn auch immer wieder be-
tont, dass es eine Notwendigkeit sei, die bestehen-
den Nötmassnahmen im Gesetze auch zu ver-
ankern, d. h. in der Verfassung, also genau das
unter dem Schutz der Verfassung fortzusetzen,
was einer nahezu allseitigen Kritik begegnete.

Der Herr Kommissionspräsident hat als Haupt-
begründung der Vorlage zwei Faktoren genannt:
erstens den Schutz der Landwirtschaft und dés
Gewerbes, und zweitens ein Instrument, das not-
wendig sei, um bei'Notzeiten eingreifen zu können.
Es ist nie bestritten worden, dass bei normalem
Wirtschaftsvolumen die Handels- und Gewerbefrei-
heit nicht eingeschränkt werden müsste. Das wird
auch heute nicht bestritten. Daraus folgt zwingend,
dass die Wirtschaft eines staatlichen Schutzes
eigentlich nur zu Zeiten wirtschaftlichen Not-
standes bedarf. Es ist bekannt, dass wir die Neu-
ordnung des Verfassungsartikels 89 beantragten,
um eben ein Notrecht zu stipulieren. Andererseits
ist der Schutz der Landwirtschaft durchaus denk-
bar durch einen wirksamen Schutz an der. Grenze.
Der grosse Unterschied zwischen diesen Ideen und
dem vorgeschlagenen Eingriff des Staates in die
Wirtschaft besteht vor allem darin, dass die Gleich-
berechtigung der Bürger gesichert ist. Jeder steht
unter den gleichen Pflichten und Lasten und Rech-
ten; die Willkür ist ausgeschaltet.

Ich möchte also betonen, dass wir durchaus
nicht gegen den Schutz der Landwirtschaft sind.
Ich habe auch das Vergnügen, feststellen zu können,
dass ich nicht nur politisch für die Landwirtschaft
eingetreten bin und nie einen Preis oder eine Er-
leichterung bekämpft habe, sondern dass ich viele
Jahre, bevor ich die Politik kannte, durch eigene
finanzielle Opfer landwirtschaftliche Probleme zu
lösen trachtete.

Gegen Massnahmen gegenüber dem Auslande
wird kein Widerstand entstehen. Wir könnten
heute ohne weiteres eine Verfassungsänderung
vorschlagen, die uns gestatten würde, uns gegen
Massnahmen des Auslandes wirksam zu verteidigen,
ohne dass Eingriffe in die Innenwirtschaft not-
wendig würden. Ich glaube, man wird in der Ab-
stimmung das Volk hauptsächlich damit bearbei-
ten, dass es sich um wirtschaftliche Landesvertei-
digung handle. Das ist zum vornherein eine Un-
wahrheit. Dieses Problem Hesse sich auf vollständig
anderem Boden lösen. Wir dürfen nicht über-
sehen, dass wir bei der Ordnung unserer innern
Verhältnisse immer daran denken müssen, dass
wir vom Ausland abhängig sind und dass wir welt-
marktmässig leistungsfähig bleiben müssen. Da
sehe ich die grosse Gefahr einer Erstarrung der
Wirtschaft. Ich bin überzeugt, dass verschiedene
unserer Wirtschaftsführer genau die gleichen Be-
denken haben; sie haben sich aber langsam über-
zeugen lassen, dass ein Widerstand nutzlos sei
und sie schliesslich doch mitmachen müssen. Ich
habe übrigens den Eindruck, dass dieser Prozess
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ungefähr nach dem Rezept vor sich gegangen
ist, wie der Nationalsozialismus in Oesterreich ein-
gezogen ist. Es gab dort ja viele überzeugte
Nationalsozialisten; aber man kannte sie nicht.
Als man aber merkte, dass sie die Mehrheit aus-
machten, ja, dass sie die Gewalt zu ergreifen im-
stande waren, da wissen Sie, dass es plötzlich in
Oesterreich 99 oder mehr Prozent Nationalisten
gab. So ist es auch uns gegangen: die Vorschläge
des Bundesrates wurden in der Kommission schon
verschärft, und es ist gar nicht sicher, ob sie in
dieser Diskussion nicht noch einmal verschärft
werden. Jeder denkt: Es ist doch nichts mehr zu
machen; ich laufe lieber mit.

Wichtiger als die Einschränkung der Handels-
und Gewerbefreiheit ist die Tatsache, dass durch
die Vorlage die Rechtsgleichheit gefährdet und die
Rechtsunsicherheit zur Tatsache wird.

Die entsprechenden Minderheitsanträge haben
wir zu Art. 31bis, Ziff. 2, gestellt; von anderer
Seite ist zu Art. 31 ter noch ein anderer Antrag
gestellt worden. Die Rechtsunsicherheit und Rechts-
ungleichheit wird schon allein durch die Tatsache
bewiesen, dass theoretisch die Möglichkeit besteht,
wie Herr Scherer ausgeführt hat, dass Sie auf ge-
wissen wirtschaftlichen Gebieten 24 verschiedene
kantonale Gesetzgebungen und eine beliebige Viel-
heit von wirtschaftlichen Begriffen, wie z. B. des
unlauteren Wettbewerbes, antreffen können. Es
ist dann vom juristischen Experten der national-
Tätlichen Kommission empfohlen worden, mit
diesen Rechtsungleichheiten „möglichst sparsam
umzugehen", eine vernünftige Empfehlung; nur
muss ich schon sagen: Meinerseits habe ich keine
grosse Hoffnung, dass sie sehr befolgt wird, wenn
die Wünsche in anderer Richtung gehen.

Es ist eigentümlich, dass wir ausgerechnet in
dem Momente, wo wir dem Schweizervolk mehr-
heitlich empfehlen, das vereinheitlichte Strafgesetz
anzunehmen, die Möglichkeit ins Auge fassen, dass
wir auf dem wirtschaftlichen Gebiet hinter das
Jahr 1848 zurückgehen. Das ist wieder ein präch-
tiges Bild unserer grundsatztreuen Politik! Ver-
gegenwärtigen wir uns doch die praktischen Schwie-
rigkeiten der Durchführung. Vor allem wird eine
klare Definition des' Geltungsbereiches allgemein
verbindlicher, Verbandsbeschlüsse notwendig sein.
Ich glaube, die Herren Verbandssekretäre haben
heute schon einiges Grauen vor dieser Definition
der Wirtschaftsgebiete, die noch nirgends gelungen
ist. Hier lehren uns die österreichischen" Erfahrun-
gen, welchen unüberwindlichen Schwierigkeiten man
mit diesen Definitionen begegnet. Ich habe hier-
über aus einer Arbeit eines ersten Kenners Oester-
reichs nur einige Sätze vorzulesen. Es sind dies
moderne Zunfterfahrungen: „Zwischen Schlosser
und Spengler gab es eine Unzahl von Streitigkeiten,
ebenso zwischen Tapezierern und Tischlern, usw.
Die Wirte setzten durch, dass die angestammten
Weinbauern nur dann ihren selbstgebauten Wein
im eigenen Hause ausschenken dürfen, wenn sie
sonst keinerlei Beruf oder Einkommen haben. Ein
pensionierter Lehrer, der einen kleinen Weingarten
hatte, erschoss sich deshalb. Diese Beispiele
Hessen sich ins Ungemessene vermehren .. . Es
wurde ernsthaft zum Problem, ob man in seiner
Wohnung auch noch einen Nagel selbst einschlagen

dürfe." Soviel aus dem modernen Zunftleben.
Aus der Zeit vor 1798 habe ich Ihnen ein anderes
Zitat, das genau gleich lautet: „Ein Schuh, der zu
zwei Dritteln verdorben war, durfte nur zum
Schuster, nicht zum Schuhflicker gebracht werden ;
der Messerschmied durfte nur Messer, aber keine
Hefte führen; der Drechsler durfte nicht leimen,
kleben durfte nur der Schreiner." Diese Probleme
warten Ihrer. Sie müssen auch genau umschreiben,
was in Ihren Zünften gemacht werden darf, wenn
Sie die Allgemeinverbindlicherklärung wollen. Die
gegenwärtige Uhrengesetzgebung einschliesslich der
allgemein verbindlichen Verbandsbeschlüsse, Tarife
usw., und der als Bundesratsbeschluss erlassenen
Heimarbeitgesetzgebung wird kaum weniger als
100 Seiten umfassen.

Die Reglementierung geht hier nicht weniger
weit, als es unter der Zunftordnung der Fall war.
Die Zitate sind also nicht lächerliche Beispiele,
sondern illustrieren die Zwangsläufigkeit des Weges
sehr ernsthaft.

Die wichtigste Frage ist die, ob es möglich ist,
den Weg des Verbandsstaates halb zu gehen, was
zweifellos die Absicht ist. Wir lesen immer wieder,
dass man nur sehr vorsichtig sein, dass man nur
notleidende Betriebe in dieser Weise schützen
wolle. Alle Beispiele der Wirtschaftsgeschichte be-
weisen aber, dass das nicht möglich war. Die
Gleichschaltung eines Wirtschaftszweiges hatte
immer zwangsläufig die der ändern im Gefolge.
Herr Nationalrat Schirmer führte in einer Unter-
kommission der Expertenkommission mit Recht
aus: Die Sanierung der Landwirtschaft und Hôtel-
lerie bringt eine derartige Schädigung des Gewerbes,
dass ich mir vorbehalte, später eine besondere
Sanierungsaktion auch für das Gewerbe zu bean-
tragen! Also machen Sie sich doch nicht die
Illusion, dass sie einzelne Wirtschaftszweige heraus-
greifen und nach ganz ändern Gesichtspunkten be-
handeln können als die restlichen. Das ist eine
glatte Unmöglichkeit. Die Beispiele Oesterreichs
und Deutschlands lehren uns ein Gleiches. Die
Gleichschaltung war zwangsläufig und unaufhalt-
sam, und es ist ein verhängnisvoller Irrtum, zu
glauben, dass die Bundesbehörden den Verlauf
der Dinge unter der vorgeschlagenen Wirtschafts-
ordnung bestimmen. Es ist nicht die Bundesbe-
hörde; in Tat und Wahrheit kann ein einziger ein-
flussreicher Berufsgenosse durch gewissenloses Han-
deln derartige Zustände schaffen, dass das Eingrei-
fen des Staates unvermeidlich wird. Es bestimmt
also ein einziger wirtschaftlich Mächtiger, ob der
Bundesrat zu marschieren hat oder nicht, weil er
die unhaltbaren Zustände schaffen kann. Auch
darüber kann man nicht im Zweifel sein.

Die Vorlage hat ja gerade den Charakterzug,
dass sie für die Vergehen Einzelner die gesamte
Berufsgruppe reglementiert und nicht den einzelnen
Fehlbaren bestraft. Dass der Bundesrat sich im
klaren ist darüber, dass er dem Druck der Verbands-
mächte nicht gewachsen sein wird, geht am deut-
lichsten aus seinem Bestreben hervor, die Allge-
meinverbindlichkeit von der Befürwortung unab-
hängiger Sachverständiger abhängig zu machen.
Diese Versicherung ist allerdings schon in der Kom-
mission gefallen, und zweifellos geht die Tendenz
der Sekretäre dahin, sich Machtpositionen zu ver-
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schaffen. Ich glaube, Herr Nationalrat Scherer
hat solche Ausführungen schon gemacht.

Ein Beweis, dass der Bundesrat tatsächlich
machtlos ist gegen starke Organisationen und starke
Unternehmungen, liegt auch darin, dass die Steuer
auf Kontingentübergewinne, die mit einer Million
veranschlagt war, vollständig resultatlos ver-
laufen ist.

Einen weitern bedenklichen Zusammenhang
sehe ich darin, dass die Wirtschaft zum Instrument
der Politik wird. Schon .heute haben wir diesen
Zustand. Prof. Böhler hat das an einem Vortrag
trefflich ausgeführt. Künftig wird dieser Zustand
verschärft sein; Gefügige werden belohnt, unab-
hängig Denkende werden benachteiligt sein. Es
kann keiner mehr seine offene Meinung in Wirt-
schaftsdingen sagen. Diejenigen, die in der Wirt-
schaft stehen, sind irgendwie daran interessiert,
dass sie mit der Regierung nicht schlecht stehen,
und die ausserhalb der Wirtschaft sind meistens
nicht sachverständig. Das ist der Zustand, mit
dem wir künftig rechnen müssen.

Einen der verhängnisvollsten Nachteile der Vor-
lage erblicke ich darin, dass der Wirtschaftende
überhaupt im voraus die letzte Möglichkeit, sich
zu behaupten, im Eingriff des Staates erblickt.
Dadurch wird der Verlass auf die eigene Kraft und
Initiative im entscheidendsten Moment geschwächt.
Anderseits haben die Erfahrungen mit den dring-
lichen Bundesbeschlüssen, d. h. mit negativen Mass-
nahmen gezeigt, dass sie keine eigentliche Gesun-
dung irgendeines Gebietes zustande brachten. Ich
möchte gerne wissen, welches Gebiet durch solche
dringliche Bundesbeschlüsse wirklich saniert worden
ist. Dieselben Erfahrungen macht auch das Aus-
land. Die Nachteile sind also nicht nur wirtschaft-
licher, sondern auch menschlicher, psychologischer
Natur.

Eine weitere verhängnisvolle Seite sehen wir
darin, dass eine eigentliche Führung der Mittel-
mässigkeit an Stelle des Pioniertums des Unter-
nehmens tritt. Wer wird Verbandssekretär, wer
Verbandspräsident ? Es ist uns ganz klar, dass das
nicht eigentliche Wirtschaftsführer sind, sondern
Männer, die organisatorisches, administratives Ta-
lent haben. Aber eigentliche Berufstüchtige sind
selten Verbandssekretäre und -Präsidenten, das
liegt auch wieder in der Natur der Sache. Auch ist
der unabhängige Charakter, der auf seiner Meinung
beharrt, niemals qualifiziert, Verbandssekretär oder
Verbandspräsident zu werden, weil er wegen dieser
Eigenschaften nicht gewählt wird. Es ist zwangs-
läufig so, dass wir einer Führung der Mittelmässig-
keit entgegengehen werden.

Auch die Verweichlichung der Ansichten, die Ab-
nahme des Kampfmutes ist ein gewaltiger Nachteil.
Gerade, wenn man den Mann stellen sollte, dann ver-
lässt man sich auf papierene Garantien, und der Bun-
desrat wird künftig gar nicht zu beneiden sein. In
Murren ist die Bemerkung gefallen, nachdem man
in der Vorlage alle Stände geschützt hatte, ob man
nicht einen Paragraphen zum Schütze des Bundes-
rates hineinnehmen sollte. (Heiterkeit.) Alle bis-
herigen Erfahrungen ergeben, dass die Wirtschaft
eigentlich durch dieses System hypotheziert wird.

Für Milchgeschäfte zahlt der Neuerwerber ca.
40 Fr. per sog. Tagesliter; sogar die Schuhmacher-

geschäfte, die alle so elend dastehen sollen, kosten
den Neuerwerber eine eigentliche Abtretungs-
summe. Dasselbe kann von allen der Beschränkung
unterliegenden Gewerben gesagt werden. Die Rege-
lung der Löhne und Preise kann zu einem Zusammen-
bruch des betreffenden Wirtschaftszweiges führen,
wenn dadurch das Volumen gefährdet wird. Wir
verfügen über wertvolle Erfahrungen im Gebiete
der Milchprodukte, insbesondere bei Käse und
Fleisch. Der Fleischkonsum hat gewaltig ab-
genommen mit dem Steigen der Preise. Das haben
auch die Metzger verspürt. Was nützt eine schöne
Marge auf das Fleisch, wenn der Absatz gewaltig
schrumpft ? Wir sind gar nicht Meister über den
Konsumenten, wenn wir ihn hier schon souverän
negieren. Er reagiert eben mit dem Portemonnaie,
und das hat seine Wirkung in der Wirtschaft.
Die Rücksichtnahme auf den Konsumenten ist
keineswegs, eine sentimentale Angelegenheit. Der
Bauer pflegt seine Kuh in der Hauptsache, damit
sie möglichst viel Milch gibt. Da heisst es auch,
den Konsumenten zahlungsfähig halten, die Wirt-
schaft so stellen, dass die Preise derart gehalten
werden können, dass das Produkt Abnahme findet.

Uebrigens ist die vorgeschlagene Verfassungs-
änderung bedeutend reaktionärer, als die berufs-
ständische Ordnung. Die berufsständische Ordnung
sieht vor, dass alle am Wirtschaftsablauf Betei-
ligten am Tische sitzen, vor allem der Konsument.
Hier ist nichts mehr derartiges vorgesehen. Der
Schutz des Konsumenten ist ausdrücklich weg-
bedungen worden, und zwar interessanterweise auf
Antrag des Herrn Ilg, Metallarbeitersekretär, der
erklärte: Wenn wir den Schutz des Verbrauchers
hineinnehmen, so ist die Vorlage gefährdet.
(Zwischenruf.) Wir sehen hier also eine gewaltige
Wandlung; Sie haben es freilich stilistisch voll-
kommener gesagt, als ich. Die Wirtschaft der
Bewirtschafter führt automatisch dazu, dass die
Genossenschaften wieder eine erhöhte Bedeutung
bekämen. Und so habe ich mich auch dafür ein-
gesetzt, dass sie im Falle der Annahme einer solchen
Vorlage besonders geschützt sein sollen, dass sie
ausgenommen werden von diesen Eingriffen des
Staates. x

Ich habe hier ein Zitat, wie im Jahre 1870 der
Bundesrat die Angelegenheit auffasste, namentlich
das Verhältnis des Berufstätigen, des Interessierten
gegenüber dem Publikum. „Das Zunftwesen ge-
währt den Beteiligten einen gewissen Schutz gegen
Konkurrenz und ist daher bei ihnen in der Regel
nicht unbeliebt, wie es denn auch auf den ändern
Arbeitsgebieten weniger durch den Willen der Be-
teiligten, als durch den Staat mit Rücksicht auf
die Interessen des übrigen Publikums aufgehoben
worden ist."

Also haben wir hier die Tatsache, dass der
Bundesrat damals mit Rücksicht auf das „übrige
Publikum" gehandelt hat und nicht mit Rücksicht
auf das Gewerbe als solches. Ich habe noch ein
Zitat aus derselben Botschaft. Es zeigt, mit welcher
Weitsichtigkeit der Bundesrat damals die Freiheit
im Handel und Gewerbe eingeführt hat. Es lautet
folgendermassen: :

„Die Er fahrung lehrt, dass bei jeder Erweiterung
eines Arbeitsgebietes (also durch Befreiung) der
geistige Horizont der in diesem Arbeitszweige Be-
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teiligten sich entsprechend erweitert." Wir können
also erwarten, dass bei einer Verengerung des Systems
sich auch der Horizont verengt. Dann heisst es
weiter :

„Höhere Bildung wird gesucht und gewonnen
und auch die Einkommensverhältnisse werden sich
günstiger gestalten. Der Gewinn ist schließlich
ebenso gross für die Arbeiter wie für das Publikum.
Der Bundesrat glaubt deshalb, den abgeänderten
Art. 29 als den Interessen des Landes förderlich
zur Annahme empfehlen zu dürfen."

Das ist die Sprache der schnäuzigen Bundesräte
von 1870, die weit gesehen haben und denen wir
alle drei Viertel Jahrhunderte der grössten Prosperität
und des grössten Fortschrittes zu verdanken haben.

Eine weitere Gefahr, nämlich die politische
Gefahr, erblicken wir darin, dass überall der Abbau
der Freiheiten bei der Handels- und Gewerbe-
freiheit eingesetzt hat, und dann auch die ändern
Freiheiten, die Versammlungs- und Pressefreiheit,
ja die Glaubens- und Gewissensfreiheit teilweise
oder gänzlich illusorisch wurden. Das ist wiederum
eine historische Erfahrung und wir dürfen an diesen
Warnungen nicht achtlos vorbeigehen. Dass die
genannten Freiheiten mit der Handels- und Ge-
werbefreiheit zusammenhängen, geht auch aus der
Entstehungsgeschichte der Verfassungsrevision von
1874 hervor, die gleichzeitig mit der Handels- und
Gewerbefreiheit die Glaubens- und Gewissens-
freiheit und die Niederlassungsfreiheit einführte.
Das ist eben der Freiheitsbegriff, und wenn Sie
irgendwo anfangen abzubauen, hat es seine grund-
sätzliche Bedeutung. Ich möchte hier die Frage
stellen, ob es der richtige Moment ist, jetzt mit
unsern Freiheiten abzubauen und dann immer noch
zu behaupten, das sei urschweizerisch. Das ist doch
die grosse Frage, ob wir die Entwicklung des
Freiheitsbedürfnisses zurückdrehen sollen.

Innenpolitisch sehen wir eine grosse Gefahr
darin, dass der Bund die Regelung gewisser Wirt-
schaftsgebiete den Kantonen überlassen will. Zwei-
fellos ist jene Möglichkeit auf den Wunsch der
welschen Kantone, und zwar mit einem gewissen
Recht aufgenommen worden. Denn wenn man schon
reglementiert, ist klar, dass die welschen Kantone
mit ihrem Freiheitsbedürfnis in gewissem Masse
freie Hand wollen. Es ist nach den Erscheinungen
um die Weinsteuer und angesichts der herrschenden
Stimmung in gewissen Kantonen dringend zu be-
fürchten, dass die Streitfrage, ob die Kantone oder der
Bund selbständig legiferieren sollen, immer wieder
auftauchen wird. Es ist möglich, dass das Verhältnis
zwischen Bund und Kantonen dadurch wesentlich
getrübt wird. Was geschieht aber, wenn irgendein
Kanton die Durchführung einer eidgenössischen
Regelung auf diesem Gebiet verweigert ? Solche
Gefahren sollten namentlich angesichts der dro-
henden Weltlage vermieden werden. Es ist ganz
klar, dass aus einem kleinen Haarriss durch die
stetigen Erschütterungen und Diskussionen eine
vollständig andere Lage geschaffen werden kann.
Dass ein Staatsmann vom Format des Herrn
Porchet, wie sich Herr Bundesrat Obrecht aus-
drückte, die Zeit für gekommen erachtete, in wirt-
schaftlicher Beziehung die Zustände vor 1848 wieder
anzustreben, zeigt das ganze Gewicht dieses Punk-
tes. Dass seine Vorschläge mit grossem Mehr von

den welschen Kantonen abgelehnt wurden, beweist
nichts, da diese Tendenzen sich erfahrungsgemäss
wellenförmig wiederholen und verstärken. Das gilt
insbesondere auch von der Tendenz der Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.

Die Frage, ob das gewaltige Experiment einer
grundlegenden Aenderung unserer Wirtschaftsbasis
in einem Verhältnis steht zu den Vorteilen, die er-
hofft werden, muss mit Entschiedenheit verneint
werden. Was wagen wir in diesem Moment mit
einer grundsätzlichen Aenderung, was haben wir
2u gewinnen? Wohl haben wir Wirtschaftskreise,
die klagen; sie sind aber bei weitem in der Minder-
heit und dabei ist zu betrachten, dass diese
Störungen grösstenteils international bedingt sind.
Der Chef des Volkswirtschaftsdepartementes hat
im Bürgerhaus in Bern kürzlich in einem Vortrag
dargetan, dass die Wirtschaftslage in bezug auf die
Arbeitslosigkeit, dann aber auch in bezug auf den
zunehmenden Export im ersten Quartal gegenüber
dem Vorjahr im Vergleich zum Ausland eine relativ
sehr günstige sei. Tatsache ist, dass die schweize-
rische Wirtschaftskurve steigt, währenddem die
Weltwirtschaftskurve gleichzeitig sinkt. Ist das
nicht déni Umstand zuzuschreiben, dass es gerade
die Wirtschaftsexperimente unserer grossen ' Nach-
barn sind, die dadurch ihre Konkurrenzfähigkeit
auf dem Weltmarkt einbüssen? Wir müssen uns
sagen, dass wir auf dem rechten Wege sind. Wes-
halb sollen wir dieses absolut waghalsige Experiment
jetzt wagen? Beispielsweise verdankt die Uhren-
industrie ihren momentanen Aufschwung ganz ein-
fach der Mangelbedarfdeckung verschiedener Jahre.
Sollen wir nun ausgerechnet in diesem Moment
denselben Weg gehen, und Rezepte des Auslandes
übernehmen, die kein schweizerisches Gedanken-
gut sind und zur Gleichschaltung der Wirtschaft
übergehen? Die Tröstungen, dass man da zurück-
haltend sein werde — ich habe das ausgeführt —,
verfangen nicht bei all denen, die die Zwangs-
läufigkeit derselben Entwicklung in ändern Ländern
verfolgt haben. Ist dieser Weg nicht ebenso falsch,
wie wenn die Schweiz die Massenfabrikation von
Gütern nachahmen würde, z. B. die Autofabri-
kation, . die in den Grosstaaten angebracht ist,
statt sich auf Qualitätsfabrikation und Erfinder-
geist zu spezialisieren? Wir unserseits lehnen
diese fremdländischen Systeme der berufsständi-
schen korporativen Ordnung und des Staats-
sozialismus, die alle auf Grund dieses Verfassungs-
artikels verwirklicht werden können, mit aller
Entschiedenheit ab.

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam,
dass Ihre halbe Stunde abgelaufen ist.

Duttweüer: Wir sind die Oppositionsgruppe und
wir stellen es dem Rat anheim, ob ich noch länger
reden darf. Ich bin übrigens bald fertig.

So sehr wir das freiwillige, planmässige Zu-
sammenarbeiten befürworten und den Beweis auf
verschiedenen Gebieten erbracht haben, dass dies
möglich ist, so entschieden bekämpfen wir den
Zwang, der zu allen Zeiten zum wirtschaftlichen
und politischen Niedergang führte. Seien wir unsern
Vorvätern dankbar, dass sie vor 100 Jahren nach
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dem Ustertag, trotz der unglaublich verzweifelten
Lage der Handweber und Handzwirner den tech-
nischen Fortschritt nicht bekämpften, sondern dass
sie 1848, 1854, 1865 und namentlich 1874 der Frei-
heit und damit einem beispiellosen Aufschwung den
Weg bahnten. Wir sind der UeberzeugUng, dass
wir am Ende der Paragraphenregulierung 'der Wirt-
schaft und übrigens im allgemeinen der Politik
angekommen sind, dass nur durch eine Erneuerung
und eine richtige Einstellung zur Welt, zur Wirt-
schaft und Politik irgendetwas für uns zu erhoffen
ist. Wenn aber etwas eine solche Erneuerung ver-
hindern kann, ist es die zwangsläufige Regulierung,
auf die man sich verlässt und die uns betrügen wird.
Die Bestrebungen, sich selbst zu helfen, sind
übrigens in vollem Schwünge. Die Zeitung der
Detaillisten hat erklärt, dass die Rettung von unten
kommen muss und nicht von oben, von Bern. Das
steht ausdrücklich da. Sie erklären, dass die nega-
tiven Massnahmen nichts nützen, dass sie zur
Selbsthilfe schreiten müssen. Ich könnte einen
ganzen Band von unserm verehrten Kollegen Herrn
Cottier zitieren aus dem Jahr 1930, wo über die Thesen
in jener Branche gesprochen wird, die heute wieder
auftauchen. Es ist nicht richtig, dass .der Mittel-
und Kleinbetrieb nicht leistungsfähig sei, wenn er
richtig geführt ist. Es gibt ja Branchen, wo der
Kleinbetrieb im Nachteil ist, namentlich in der
Produktion. Aber ich habe festgestellt, dass Klein-
und Mittelbetriebe leistungsfähiger sind als Gross-
betriebe, z. B. in der Lebensmittelproduktion.
Auch der Lebensmittelkleinhandel ist durchaus
leistungsfähig, wenn er richtig geleitet wird. Auch
diesen Beweis habe ich erbracht durch den Giro-
dienst. Die Detaillisten anerkennen, dass sie mit
12 % Marge auskommen können, wenn sie den
nötigen Umsatz haben, und erklären auch, dass er
erstritten werden kann. Es bleibe lediglich die
Pflicht des Staates, für die zu sorgen, die diesen
Mehrumsatz nicht erreichen können. Das wäre
weit billiger als die Sozialfürsorge, indem man Leute
an einem unhaltbaren Platze unterhält, weil sie für
ihren Beruf nicht taugen. Da stellt sich die Auf-
gabe, Herr Bundesrat Obrecht; aber man muss sie
dort schaffen, wo wirklich positive Hilfe möglich
ist, und nicht den Einzelnen einfach laufen lassen,
ohne ihn in Gegenwart anderer Berufsgenossen
anzuhören, die gleicher Meinung sind. Man muss
probieren, durch freiwillige Zusammenarbeit die
Probleme zu lösen und nicht durch den Zwang,
der uns in der Richtung der Gleichschaltung führt,
die wir unbedingt vermeiden müssen. Die Krise
hat uns vielmehr gelehrt : schauen wir nach Winter-
thur, wo es möglich war, zwischen Arbeit-
nehmern und Unternehmern ein Abkommen zu
treffen. Es ist eben heute eine andere Atmosphäre
vorhanden. Man darf es heute nicht verneinen,
dass die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, vor-
handen ist — Herr Schirmer — und den Menschen
als gut anzuschauen. Ich habe das Glück, jeden
für gut zu halten, bis er mir das Gegenteil beweist,
und nicht, dass ich ihn für schlecht halte, bis er
mir das Gegenteil beweist. Auch der Arbeitnehmer
wird bei der Gleichschaltung der Leidtragende sein.
Es gibt nur eine Sicherhe.it für den Arbeitnehmer,
es ist dieselbe wie für den Unternehmer: das ist
eine tragfähige freie Wirtschaft. Da können Sie

mit dem Zwang niemals etwas machen. Die papier-
nen Sicherheiten werden Sie trügen.

Ich komme zum Schlüsse, Herr Präsident. Wenn
wir nicht Opponenten wären, würde ich nicht weiter
sprechen. Die heutige Landesverteidigung wurde
heute von Herrn Bundesrat Etter glänzend dar-
gelegt. Aber ich muss sagen: wenn es eine geistige
Landesverteidigung gibt, dann is't es die, dass wir
den Schweizern zeigen, dass wir mit der Privat-
initiative, in der Freiheit uns verteidigen und der
Welt zeigen müssen, dass dieses System den
Diktatursystemen unendlich überlegen ist. Das ist
die glänzendste Landesverteidigung, die Sie führen
können. Dann wird auch die Arbeitslosigkeit zu
Ende sein. Es ist ein Widerspruch, wenn wir unser
Grundprinzip, die Freiheit, abbauen und dann noch
erklären: Das ist eine Probe auf das Exempel
•— wie Herr Grimm dies getan hat —-, dass wir heute
in einem gewissen Umfang auf die Freiheit ver-
zichten, und gerade auf jenes Ende hin, da weiterer
Verzicht jeweilen angefangen hat. Wir müssen
unsere Prinzipien unterstreichen, erweitern und in
der Welt leuchten lassen und nicht die Freiheit
verleugnen und uns ängstlich nach papierenen
Sicherheiten umsehen. Ein Volk, das den Mut zur
Freiheit hat, bietet Ihnen mehr Gewähr, dass es
sein Land zu verteidigen vermag, als ein Volk,
das sich hinter papierene Sicherheiten flüchtet.
Das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt und
der wichtigste Grund, weshalb wir mit aller Energie
diesen Art. 31 bis etc. ablehnen. Ich glaube nicht,
dass wir damit falsche Propheten sind, wenn wir das
Ideengut der Schweiz verteidigen. Ich glaube an das
Volk und glaube daran, dass es sicher seinenWegfin-
den wird. Da habe ich immer Zuversicht gehabt ; lange
bevor ich in die Politik eingetreten bin, hatte ich
Hochachtung vor den Volksentscheiden. Ich will
nur hoffen, dass man sich nicht allzu extrem auf
die Empfehlung dieser Vorlage versteift, die im
Volke nach allen vorangegangenen kantonalen
Abstimmungen auf wirtschaftlichem Gebiete unter-
liegen wird.

Schmid-Zürich: Die Wirtschaft hat seit dem
Weltkrieg eine widerspruchsvolle Entwicklung ge-
nommen. In der Kriegszeit hat der Bundesrat durch
alle seine Vollmachten der Wirtschaft Fesseln an-
gelegt oder besser gesagt: Fesseln anlegen müssen.
Bei Kriegsende glaubte man, dass das Zeitalter der
wahren wirtschaftlichen und politischen Freiheit
angebrochen sei. Dann aber wissen wir, dass die
Zwischenkrisen kamen, die Vorboten der gewaltigen
Weltkrise waren, in der wir heute stehen. Wenn
auch zwischenhinein Konjunkturen festzustellen
waren, so wissen wir doch, dass diese Konjunkturen,
eben nur Scheinkonjunkturen waren. Aber in diesen
Konjunkturzeiten stellten wir fest, dass Macht-
kämpfe in der Wirtschaft ausgefochten wurden
zwischen den Trusts, den Kartellen, dem Gross- und
dem Kleinhandel. Wir haben aber auch festgestellt,
dass Machtkämpfe zwischen den nationalen und
internationalen Verbindungen ausgefochten wurden.
Im grossen Krisenzyklus, in dem wir stehen, sehen
wir besonders ausgesprochen den Kampf der Grossen
gegen die Mittleren und Kleinen. Wir stellen fest :
dieser Kampf geht heute noch weiter.
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Der Kampf der Grossen gegen die Kleinen und
der Kampf zwischen den einzelnen nationalen Wirt-
schaften hat bewirkt, dass die Handels- und Ge-
werbefreiheit auch bei uns faktisch nicht mehr vor-
handen ist. Hätte der Bund nicht überall einge-
griffen, so wäre unser Mittelstand vollständig auf-
gerieben worden. Herr Duttweiler hat soeben ein
Plädoyer für die ausgesprochene wirtschaftliche
Freiheit gehalten und gesagt, dass unserem Land
auch heute noch am besten gedient sei, wenn volle
Freiheit walte und bleibe. Das wäre alles schön und
recht, wenn die Spiesse gleich lang wären. Aber die
Spiesse sind eben nicht gleich lang. Wir wissen ja,
dass die Hechte die kleinen Fische fressen. Auch in
der Wirtschaft ist es so, dass die Grossen der Ruin
der Mittleren und Kleinen sind. Das ist klar; dar-
über kann man gar nicht streiten. Ich frage : Haben
wir ein Interesse an einer Wirtschaftsordnung, durch
die sozusagen das ganze Volk unweigerlich in den
Lohnverdieçerstand gedrängt wird, während nur
ein paar Grosse die Wirtschaft in Händen haben und
dirigieren ?

Der Kampf, von dem ich vorhin gesprochen habe,
bedingt auch die Rationalisierung à outrance und
eine Senkung der Preise, aber auf alle Fälle auch
eine Senkung der Löhne und ein unternormales
Lohnniveau. Das ist die Konsequenz des grossen
wirtschaftlichen Kampfes. Ich spreche hier auch
vom Standpunkt der Privatangestelltenschaft aus.
Sie hat an einer Entwicklung, die sich hemmungslos
vollziehen könnte, kein Interesse. Sie hat kein
Interesse daran, dass nur ein paar Grosse in der
Wirtschaft bestehen können und dass die kleinen
und mittleren Betriebe zugrunde gehen. Warum ?
Weil die Aufstiegsmöglichkeiten verrammelt wer-
den. Das sehen wir genau in den Grossbetrieben.
Es hat nur ein paar Köpfe, und die grosse Masse der
Angestellten, der Beamten, überhaupt der Arbeiten-
den in diesem Betriebe sind nivelliert, sind Nummern,
Rädchen in diesem grossen Betriebe. Also haben
wir von unserm Standpunkt, vom Standpunkt der
Angestellten aus, von dem ich spreche, kein Interesse
an dieser Entwicklung. Die Aufstiegsmöglichkeit ist
also behindert und, was sehr wichtig ist, es ist diesen
Leuten fast unmöglich, sich selbständig zu machen.

Wenn es nun so gut bestellt wäre wie Herr
Duttweiler soeben gesagt hat, dann müssten wir
heute nicht noch 4—5000 kaufmännische Angestellte
als Stellenlose zählen; diese sind trotz der Freiheit
in der Wirtschaft immer noch auf der Strasse und
das kann noch schlimmer werden speziell dann,
wenn sich alles auf ein paar grosse Betriebe kon-
zentriert und wenn die mittleren und kleineren zu-
grunde gehen.

Aus diesem Grunde bin ich für eine Neuordnung
der Wirtschaftsgesetzgebung. Ich stimme mit ge-
wissen Vorbehalten dem Verfassungsartikel zu, und
diese paar Vorbehalte möchte ich Ihnen bekannt
geben.

Der eine Vorbehalt ist, dass Herr Bundesrat
Obrecht — wir hoffen dass er auch in der Lage sein
wird, dass seine Gesundheit es ihm erlauben wird,
die Ausführungsbestimmungen durchzuführen —
dafür sorgt, dass die Bundesbureaukratie nicht zu
mächtig wird. Ich will mich anders ausdrücken:
dass man den gesunden Menschenverstand n'cht
immer hinter die Paragraphen zurückstellt. Denn

gegenwärtig oder in den vergangenen Jahren ist in
den Kreisen des Handels sehr viel darüber geklagt
worden, dass man in den Bureaux der Bundesver-
waltung nicht immer das nötige Verständnis finde,
weil man sich dort immer wieder hinter die Para-
graphen verschanze. Ich weiss genau, dass wir
leitende Beamte im Bundeshaus haben, die nicht
zur „Bureaukratie" gezählt werden dürfen, weil sie
den praktischen Verstand walten lassen. Da hätte
ich den Wunsch, dass man zur Ausführung so wich-
tiger, grosser Aufgaben in Zukunft nicht immer junge
Akademiker, die kaum der Schulbank entronnen
sind, an solche Posten stellt, sondern dass man Prak-
tiker, die sich im praktischen Leben bewährt haben,
in diese Beamtungen hineinnimmt. Das ist der eine
Wunsch, den ich bei dieser Gelegenheit anbringen
möchte.

Ein anderer Vorbehalt ist der, dass die Sozial-
gesetzgebung nicht wie bis anhin oder wie in den
letzten Jahren weiterhin abgestoppt wird. Wir
haben schon wiederholt den Wunsch geäussert, dass
die Sozialgesetzgebung in unserm Lande nicht ein-
fach auf die Seite gestellt wird, weil man sagt : Es
kommt eine Verfassungsrevision, es kommt die Re-
vision der Wirtschaftsartikel. Speziell die Privat-
angestellten warten immer noch auf das Gesetz über
die Arbeit.im Handel und in den Gewerben. Herr
Kollege Wick hat heute vormittag ganz richtig ge-
sagt, die Sozialgesetzgebung dürfe nicht verküm-
mern. Er hat gesagt, er hätte keinen Horror und
keine Angst vor einem Code social. Ich glaube, dass
auch der Bundesrat wohl bereit sein wird, die Sozial-
gesetzgebung trotz diesen Neuerungen in der Bun-
desverfassung nicht einfach auf die Seite zu stellen.

Dann hat man davon gesprochen, dass eigentlich
diese Artikel, besonders Art. 31 ter, die freie Ver-
ständigung voraussetzen. Wir vom Standpunkt der
Angestellten aus sind immer für die freie Verstän-
digung eingetreten. Allein bis jetzt ist es uns trotz
unserm Verständigungswillen nie geglückt, irgend-
welche Verträge mit Arbeitgeberverbänden abzu-
schliessen. Bei uns also, bei dieser grossen Kategorie
der Berufstätigen, bei den Privatangestellten, kann
eine Allgemeinverbindlicherklärung erst dann in
Frage kommen, wenn Verträge überhaupt möglich
sind, und bisher ist dies nicht der Fall gewesen. Wir
haben also keine Gesamtarbeitsverträge und sind
auch nicht so weit wie die Arbeiter, von denen Herr
Grimm sagen konnte, dass ihre mächtigen Organi-
sationen in der Lage seien, selber zum Rechten zu
sehen. Die Organisationskraft der Privatangestellten
ist immer noch nicht sehr stark. Deshalb ist ihre
Lage sehr schlimm, und wir begrüssen diese Ver-
fassungsartikel, die hoffentlich ermöglichen, auch
die Lage dieser Schicht der Arbeitnehmer zu ver-
bessern. Die Arbeitslosigkeit ist bei den Privat-
angestellten noch gross, die Lohnverhältnisse sehr
prekär. Wenn ich Ihnen sage, dass eine Statistik,
die letzthin veröffentlicht wurde, nachweist, dass
45% der von der Statistik erfassten 20—24jährigen
bloss ein Einkommen von 2500 bis 3500 Fr. beziehen,
dass anderseits bloss 52% der 30—34jährigen ein
Einkommen bis zu 5000 Fr. beziehen, dann werden
Sie ohne weiteres begreifen, dass diese Schicht ein
Interesse daran hat, dass .durch diese Neuordnung
der wirtschaftlichen Verhältnisse auch ihre Lage
verbessert wird.
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Nun möchte ich noch auf ein paar Unklarheiten
hinweisen und wäre froh, wenn der Herr Präsident
der nationalrätlichen Kommission oder Herr Bun-
desrat Obrecht darüber Aufschluss gäbe. Im Art. 32
heisst es: „Die in Art. Slbis und Slter genannten
Bestimmungen dürfen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse eingeführt werden". In
Art. Slbis wird gesagt, dass Bestimmungen aufge-
stellt und Massnahmen ergriffen werden können.
Also in Art. Slbis spricht man von Bestimmungen
und Massnahmen, die ergriffen werden können, und
in Art. Slter heisst es wiederum, der Bundesrat sei
befugt, Vorschriften zu erlassen. Es sind hier Un-
klarheiten, die den Nichtjuristen irre machen, und
ich wäre froh, wenn wir darüber Aufschluss erlangen
könnten. Es ist auch noch die weitere Bestimmung
in Art. 32 unklar, wo es heisst: „Vorbehalten bleiben
Fälle dringlicher Art in Zeiten gestörter Wirtschaft,
wofür die Bundesversammlung provisorische An-
ordnungen beschliessen kann". Ich möchte nur
wissen, was unter diesen provisorischen Anord-
nungen zu verstehen ist. Das ist auch ein neuer Be-
griff, der wahrscheinlich doch nicht ganz klar ist.
Vielleicht wird Herr Kollege Nietlispach so freund-
lich sein und Aufschluss geben.

Ich habe noch eine weitere Frage. Können lokale
und regionale Vereinbarungen und Beschlüsse eben-
falls unter den Art. Slter fallen, oder kommen nur
schweizerische Vereinbarungen und Beschlüsse in
Betracht ? Dann ist noch folgende Unklarheit, die
für die definitive Stellungnahme der Angestellten-
verbände ausschlaggebende Bedeutung haben kann.
In Art. Slter heisst es ausdrücklich, dass die Han-
dels- und Gewerbefreiheit eingeschränkt werden
könne bei Vereinbarungen, Beschlüssen betreffend
die Berufsbildung, Fähigkeitsausweis, Arbeitsbe-
dingungen usw., aber im Art. 34ter, der sagt, der
Bundesrat sei befugt, zum Schutz der Arbeitnehmer
sowie über die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsver-
sicherung und die berufliche Ausbildung Bestim-
mungen aufzustellen, heisst es nirgends, dass dies
unter Einschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit geschehen könne. Die nationale Aktions-
gemeinschaft für wirtschaftliche Verteidigung hat in
einer Eingabe auf diesen wichtigen Punkt hinge-
wiesen. Wir sagten dort : Diese Unklarheit (von der
ich gesprochen habe) tritt zutage in der Enumeration
der Einschränkungsfälle im Art. 32 im Vergleich zu
Art. 34ter. Würde die Frage verneint, d.h. durch
Art. 34ter die Handels- und Gewerbefreiheit nicht
eingeschränkt werden können, so wäre es beispiels-
weise unmöglich, im Sinne eines bestehenden Kon-
ventionsentwurfes der internationalen Arbeits-
organisation die höchst ungesunde, von schweren
Missbräuchen begleitete gewerbsmässige Privatver-
mittlung von Arbeitsstellen zu unterdrücken. Des-
halb legen wir so grossen Wert darauf, dass dies ab-
geklärt wird. In bezug auf diesen Punkt wünsche
ich dringend eine klare Antwort, weil die Sozial-
gesetzgebung auch in der Zukunft für die schwach-
organisierten Angestellten von grösster Bedeutung
sein wird.

Eder: Der Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit ist nicht in unserem Lande erfunden
worden, sondern in Frankreich, aber er hat nir-
gends eine so sorgfältige Ausgestaltung und An-
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wendung erfahren wie bei uns. Es dürfte ein spe-
zielles Verdienst des schweizerischen Bundesgerich-
tes sein, alle Massnahmen und Erlasse aufgehoben
zu haben, wenn der Grundsatz gefährdet erschien,
und auch selbst dort, wo die Gefahr mehr ideell
als materiell war.

Es gilt aber kein Freiheitsrecht unbeschränkt
und alle Zeit. Insbesondere setzte der Krieg dieses
Recht ausser Geltung. Seit dem Jahre 1918 haben
wir keinen Krieg mehr, sondern einen Wirtschafts-
krieg. An Stelle des einzelnen Wirtschafters ist
weitgehend der Staat getreten und zwar durch
Einfuhrverbote, Ausfuhrverbote und insbesondere
durch Transferschwierigkeiten. Dadurch hat sich
auch bei uns die freie Disposition eine weitgehende
Beschränkung gefallen lassen müssen. Aber nicht
nur polizeiliche Schranken, sondern auch goldene
Ketten hemmen die Freiheit, nämlich die Sub-
ventionen, die den natürlichen Ablauf der Wirt-
schaft in andere Kanäle ableiten. Jedenfalls hat
unsere Wirtschaft ihr Gleichgewicht noch nicht
gefunden. Es fehlt unserem Lande an Arbeit und
das Produkt der Arbeit findet nur schwer Absatz.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass bei uns
am Anfang und am Ende der Produktion das
Ausland steht. Gewerbe, Industrie und Landwirt-
schaft sind auf Zufuhr ausländischer Rohstoffe,
Futterwaren und Lebensmittel angewiesen. Ein
grosser Teil unserer Produktion muss an auslän-
dische Verbraucher verkauft werden können. Ein
autarkisches System kommt für unser kleines Land
mit der zu grossen Bevölkerung nicht iii Frage.
Es gilt somit auch hier bei uns der Satz : Eine Kette
ist nicht stärker als ihr schwächstes Glied — die
beiden schwachen Glieder unserer Wirtschaft sind
der Bezug der Rohstoffe aus dem Ausland, für die
wir Devisen aufbringen müssen und der Absatz im
Ausland, um Arbeitsaufträge für das Inland zu
bekommen. Diese Abhängigkeit von der Welt-

, Wirtschaft darf nicht übersehen werden, wenn wir
unsere eigene Wirtschaft auf eine neue Rechts-
bäsis stellen wollen. Aber auch im Inland selbst
wird man sich vor Illusionen hüten müssen. Man
kann den Produzenten weitgehend schützen, sei
es durch eine Zunftordnung, durch einen numerus
clausus, durch Minimalpreise, aber die beste För-
derung des Produzenten ist Abnahme und Verbrauch
seiner Erzeugnisse. Wenn aber der Konsument
frei bleiben soll und es ist kein Antrag gestellt wor-
den, der das ändern würde, muss eben die Produk-
tion auch in Zukunft auf dsie Bedürfnisse, die
Wünsche, die Launen und auf die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Verbraucher Rücksicht neh-
men. Die Vorlage schränkt einerseits die Freiheit
ein, gibt aber anderseits dem Produzenten einen
weitgehenden Schutz. Das ist insbesondere der
Fall in Art. Slter mit der Verbindlichkeitserklärung
von Verbandsbeschlüssen. Hier ist die Kommis-
sionsmehrheit noch über die Anträge des Bundes-
rates hinausgegangen. Es wird sich bei der Detail-
beratung Gelegenheit bieten, dazu im einzelnen
Stellung zu nehmen. Jedenfalls ist die äusserste
Grenze des Erträglichen bereits erreicht. Auch so
werden Begehrlichkeiten und Wünsche geweckt,
die sich ^icht werden erfüllen lassen. Das Wert-
volle an der Vorlage liegt meines Erachtens wohl
darin, dass die mittelständischen Gruppen eine
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vermehrte Förderung erfahren. Das Erfreulichste
daran scheint mir zu sein, dass auch für das Gebiet
der Wirtschaft wiederum eine Verfassungsgrund-
lage geschaffen wird, die es erlaubt, das wirtschaft-
liche Geschehen durch die ordentliche Gesetz-
gebung zu normieren. In diesem Sinne empfehle
ich Ihnen den Antrag, auf die Vorlage einzutreten.

Ilg: Ich hätte das Wort nicht ergriffen, wenn
ich nicht von Herrn Duttweiler besonders zitiert
worden wäre. Seine Aussagen in bezug auf die
Verhandlungen in der Kommission stimmen nicht.
Ich möchte dies in erster Linie richtigstellen. Herr
Scherer hatte u. a. einen Zusatz mit folgendem
Wortlaut beantragt: „Zum Schutz einer billigen
Lebenshaltung". Also ein Antrag, der sicher seine
Berechtigung hatte, ein Antrag, wie wir solche
schon oft selbst verfochten haben. Ich habe in
der Kommission begründet, warum ich mich bei
der Abstimmung über den Antrag von Herrn
Dr. Scher er der Stimme enthalte.

Im Protokoll, das Herr Duttweiler auch hat,
heisst es: ,,Ilg erklärt, dass er sich dem Antrag
Scherer nicht widersetzen werde, ihm aber auch
nicht zustimmen könne. An und für sich wäre der
Antrag Scherer zu begrüssen, da die Löhne immer
der Teuerung nachhinken und eine Preissteigerung
keineswegs immer ohne weiteres eine Lohnsteige-
rung nach sich zieht. Trotzdem scheint die Er-
wähnung der billigen Lebenshaltung bedenklich,
weil sie im Volke die Vorstellung erwecken könnte,
dass der Bund eine Deflationspolitik zu betreiben
beabsichtige." Das ist nicht das Gleiche, was Sie,
Herr Duttweiler, gesagt haben. Und so, wie hier,
haben Sie noch vieles gesagt, das den Tatsachen
nicht entspricht. Aber immerhin, nachdem es ja
schwarz auf weiss im Protokoll steht, hätte man
annehmen dürfen, dass Sie bei der Wahrheit blei-
ben würden. Ich gehöre zu der Minderheit (Zwi-
schenruf Duttweiler). Sie haben gesagt, ich hätte
den Antrag Scherer abgelehnt und dabei haben
Sie von seinem Antrag gar nicht geredet, sondern
von einem Antrag der Minderheit gesprochen, dem
ich aber ausdrücklich zugestimmt habe, wo es
heisst: „von der Rücksichtnahme auf die Verbrau-
cher und die genossenschaftlich aufgebauten Hilfs-
organisationen Vorschriften zu erlassen". Diesen
Antrag stellte die Minderheit, zu der ich gehöre.
Ich glaube, ich habe sogar auch zu diesem Antrag
gesprochen und jedenfalls entgegen dem Antrag
von Herrn Gadient zu diesem Antrag gestanden.

Ich möchte beifügen, dass ich bedauerte, dass
Herr Gadient und andere Vertreter aus der Land-
wirtschaft nicht einmal das Wort „Verbraucher"
gutheissen wollten. Ich halte dafür, dass in dieser
Verfassungsrevision diese Bezeichnung ihre volle
Berechtigung hat, weil die Verbraucher keine Volks-
schicht sind, die am Ende als quantité négligeable
betrachtet werden könnte ; namentlich bei der wich-
tigen Abstimmung werden diese Volkskreise eine
grosse Rolle spielen. Ich könnte auch nicht ein-
sehen, was das Wort „Verbraucher" am Ende der
Landwirtschaft schaden könnte. Also ich werde
diesem Antrag zustimmen und habe ihm-sauch in
der Kommission zugestimmt. Soviel zur Berich-
tigung gegenüber Herrn Duttweiler.

Was nun den Verfassungsartikel als solchen
anbetrifft, so begrüsse ich ihn persönlich sehr. Ich
halte denselben für eine ganz zwingende und drin-
gende Notwendigkeit, im Gegensatz zu Herrn Dutt-
weiler und ändern. Aber namentlich die Gründe,
die Herr Duttweiler angeführt hat, können doch
niemals stichhaltig sein, ganz besonders nicht für
die Exportindustrie. Ich will jetzt nicht von der
Landwirtschaft reden, noch von ändern Volks-
schichten; darüber haben andere gesprochen und
werden auch noch andere sprechen.1 Ich will nur
von der Exportindustrie reden, über die auch Herr
Duttweiler Andeutungen gemacht hat und zwar
in bezug auf die Uhrenindustrie, aber auch dort
völlig falsch. Sie sprachen von 500 Fabrikanten,
die bei der Vertragsregelung mit Frankreich nicht
zugelassen oder angehört worden seien. Aber diese
Fabrikanten hatten sicherlich keine Fabriken; es
sind Zwischenfabrikanten oder wie man sie nennen
will, aber nicht Uhrenfabrikanten, die Betriebe
haben und Arbeiter beschäftigen. Gerade in der
Uhrenindustrie wissen wir ja, dass solche Mass-
nahmen, wie sie hier vorgesehen sind, ganz beson-
ders dringlich sind. Man könnte fast glauben, alle
Ereignisse in der letzten Zeit seien an uns einfach
spurlos vorbeigegangen. Herr Duttweiler geht so-
gar wieder ins Mittelalter zurück (Zwischenruf
Duttweiler). Nein, Sie führen ja an, wie es eigent-
lich jetzt den Berufsständen noch gut gehe und wie
auch die mittleren und kleineren Betriebe heute
durchaus noch gut durchkommen. Gehen denn
die 100 000 Arbeitslosen und die Zusammenbrüche
in Gewerbe und Landwirtschaft an Ihnen spurlos
vorüber? An mir sind sie nicht spurlos vorüber-
gegangen. Sie haben mir vorhalten wollen, ich
vertrete die Arbeiterinteressen nicht. Das haben
Sie getan, auch in der „Tat", weil ich die Ehre
hatte, in der Zuckerfabrik Aarberg als Vertreter
der Arbeiterschaft im Verwaltungsrat zu sitzen.
Bezeichnend ist ja die folgende Geschichte. Ein-
mal hatte ich in Rorschach vor Arbeitern einen
Vortrag; da hat mich nachher ein junger Arbeiter
allen Ernstes gefragt : Ist es wirklich wahr, gehörst
du wirklich dem Verwaltungsrat der Zuckerfabrik
Aarberg an ? Ja, habe ich gesagt ; warum ? Was
ist denn daran ? Der antwortete : wir haben darüber
gehört in dem Ring des Herrn Duttweiler. In der
„Tat" wurde ich angegriffen, weil ich als Arbeiter-
vertreter einem Verwaltungsrat angehöre, in erster
Linie die Interessen einer Zuckerfabrik zu vertreten.
In Aarberg kommen übrigens in erster Linie die
Interessen Tausender von Landwirten in Frage.
Es bleibt also nur abzuwägen zwischen den In-
teressen für die Arbeiter und die Landwirtschaft,
die bei der Zuckerfabrik Aarberg im Spiele stehen,
oder Ihren Migros-Interessen? Dass Sie die Mi-
gros-Interessen verteidigen, versteht sich; nur dür-
fen Sie dann nicht immer rufen: „Haltet den Dieb".
Sie haben hier von Politikern gesprochen, die die
Wirtschaft verpolitisieren. Da musste ich doch in
erster Linie an Sie selber denken. Sie haben das
wahrscheinlich mit dem allerbesten Erfolg ge-
macht. Denn wenn Sie den Verbandssekretären vor-
werfen, sie treiben Eigennutz ohne Rücksicht auf
andere Volkskreise, so glaube ich, das dürfte doch
viel eher für Sie selber gelten als für uns. Und
ganz besonders nehme ich für mich in Anspruch,
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